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A Einleitung 

Die Abfallwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland hat innerhalb der letzten 40 Jahre eine be-

achtliche Entwicklung vollzogen. Von der allgegenwärtigen „Bürgermeisterdeponie“ und „Müll-

kippe“ stellt sich die Abfallwirtschaft heute im gut strukturierten Wirtschafts- und Umweltsektor 

dar. Dabei ist nicht nur die für die Bevölkerung wesentliche, funktionierende Abfallentsorgung zu 

möglichst bezahlbaren Gebühren hervorzuheben, sondern auch die für Mensch und Umwelt immer 

sicherere Behandlung der Abfälle (Daseinsvorsorge). Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch die wirt-

schaftliche Relevanz, die angefangen von Forschung und Entwicklung bis hin zum tatsächlichen Ein-

satz neuer Materialien im Wirtschaftskreislauf reicht. 

Aber nur das Ende des Produktdaseins zu betrachten ist global gesehen nicht zielführend. 

Der Globale Erdüberlastungstag 2022 ("Earth Overshoot Day") war am 28. Juli 2022. An diesem Tag 

waren die gesamten nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Erde verbraucht, die der Weltbevölke-

rung rechnerisch zur Verfügung stünden, wenn sie nur so viel nutzen würde, wie sich im selben 

Zeitraum regeneriert. Der globale Erdüberlastungstag ist im Vergleich zum Vorjahr zwei Tage nach 

vorn gerückt, vor 25 Jahren lag dieser Tag noch im Oktober! 

Der aktuelle Deutsche Erdüberlastungstag 2023 war bereits am 4. Mai! 

Nach Berechnungen des Global Footprint Networks lebt die gesamte Weltbevölkerung derzeit 

(Stand Mai 2023) so, als hätten wir 1,75 Erden zur Verfügung. Wenn alle Menschen so leben würden 

wie die deutsche Bevölkerung benötigen wir sogar die Ressourcen von 3 Planeten. Deutlicher geht's 

nicht: „wir errechnen jedes Jahr die Schulden, die wir bei den Ökosystemen, den künftigen Gene-

rationen und den besonders verwundbaren Menschen im Globalen Süden machen, die schon heute 

von den negativen Auswirkungen unseres Lebensstils betroffen sind“. 1 

Daher müssen neben einer verbesserten Trennung der Abfälle (Aufgabe der örE) auch intensive 

Bemühungen in die Vermeidung und Verminderung von Abfällen (Beratung / Verhaltensänderung) 

sowie nachhaltige Produktion der täglichen Konsumgüter (durch Hersteller) eingeleitet werden. 

So kann das Fazit gezogen werden, dass sich die Entsorgungswirtschaft in Teilen zu einer Versor-

gungswirtschaft entwickeln muss. An diesem Prozess nimmt der Landkreis Friesland aktiv teil; zu-

dem garantiert er allen im Kreisgebiet wohnenden Menschen unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorschriften die Daseinsvorsorge. Unabhängig davon, ob der Haushalt direkt neben der Entsor-

gungsanlage oder am anderen Ende des Kreisgebietes, oder auf der Insel Wangerooge liegt, alle 

Bürgerinnen und Bürger bekommen die Entsorgungsleistungen zu den gleichen Gebührensätzen, in 

der gleichen hohen Qualität.  

Dieses Abfallwirtschaftskonzept ist das Vierte nach 1987 und beruht auf der Grundlage des letzten 

Konzeptes 2019 – 2023.

                                                           
1  Datenquelle: Pressemitteilung 27.04.2023 https://germanwatch.org/overshoot (ebd.) 
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1 Gegenstand dieses Konzeptes 

Die Abfallwirtschaft ist in Deutschland auf verschiedenen Ebenen geregelt: Angefangen von der Eu-

ropäischen Union über den Bund und die Länder bis hin zu den Kommunen. In Niedersachsen ist 

gemäß § 6 Abs. 1 NAbfG der Landkreis Friesland öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) und 

damit direkt für die öffentliche Abfallentsorgung innerhalb seiner Grenzen zuständig. 

Gemäß § 21 KrWG in Verbindung mit § 5 NAbfG hat der öffentlich-rechtliche Entsorger (örE) in 

einem Abfallwirtschaftskonzept den Stand der Abfallentsorgung zu beschreiben und für einen Zeit-

raum von fünf Jahren im Voraus zu planen und regelmäßig fortzuschreiben. 

In den folgenden Kapiteln wird das Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis Friesland aufgestellt, 

das sich wie folgt gliedert: 

 Im Teil A erfolgen die Einleitung und „Rechtliche Grundlagen“ 

 Teil B des Konzeptes bezieht sich auf die Belange des Kreisgebietes. Das Kapitel „Abfallwirt-

schaft im Landkreis Friesland“ gibt ab Seite 17 eine Bestandsaufnahme über die geografi-

schen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen Frieslands. 

 In „Organisation der öffentlich-rechtlichen Entsorgung“ werden Zuständigkeiten aufgeführt 

 Im Kapitel „1.3 Vorhandene Entsorgungsstruktur“ werden ab Seite 25 die verschiedenen 

Entsorgungsmöglichkeiten als Holsystem sowie als Bringsystem mit der Beschreibung der 

Entsorgungsanlagen beschrieben 

 Im folgenden Kapitel werden ab Seite 31 die „Entsorgungsanlagen“ vorgestellt. 

 Im Kapitel „1.5 Abfallvermeidung und Öffentlichkeitsarbeit“ werden Maßnahmen der Ab-

fallberatung dargestellt 

 Unter „1.6 Daten über das Abfallaufkommen“ werden die Mengenströme ab Seite 54 dar-

gestellt 

 Ab Seite 107 erfolgt in Kapitel 1.7 die „Darstellung der Kosten der Entsorgung 

 Im 2. Teil erfolgt die „Zukünftige Entwicklung“ 

 Zum Abschluss erfolgt noch ab Seite 124 der „Nachweis der Entsorgungssicherheit“. 

 

Dieses Abfallwirtschaftskonzept wurde März/April 2023 erstellt. 
 

Abbildung 1: Im Landkreis genutzte 2-Radbehälter2 
 

                                                           
2 Bildquelle: eigene „Abfallbehälter“ 
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2 Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen sind in verschiedenen Ebenen aufgestellt. Beginnend mit der überge-

ordneten europäischen Stufe, gefolgt von Bund und Land bis hin zu den Regelungen im eigenen 

Wirkungsbereich - Satzungen des Landkreises Friesland. 

Die Europäische Union hat sich des Rechtsmittels der Richtlinien bedient, um die Abfallwirtschaft 

in Europa zu harmonisieren. Richtlinien bedürfen einer Umsetzung in nationales Recht um Wirk-

samkeit zu entfalten. Nach der Frist sind diese Richtlinien dann in das nationale Recht umzusetzen. 

Im Regelfall stellen die übergeordneten Gesetze einen Rahmen dar, der nach unten hin immer fein-

teiliger ausgefüllt werden muss.  Aus unterschiedlichen Entscheidungen und auch durch historische 

Entwicklungen können die Abfallregelungen bei angrenzenden Kommunen unterschiedlich gehand-

habt werden. So wird beispielsweise die kommunale Entsorgung unterschiedlich organisiert (Dritt-

beauftragung, Eigenbetriebe etc.). Außerdem kann die Abfallverwertung unterschiedlich erfolgen 

(Mechanisch-biologische Abfallverwertung, Müllverbrennung oder stoffliche Verwertungen bspw. 

durch die Wertstofftonne). 

 . 

2.1 Deutsches Abfallrecht  

Das Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)3 setzt die Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG, kurz: 

die Regelungen zur Abfallrahmenrichtlinie um.  Das niedersächsischen Abfallgesetz (NAbfG )4 defi-

niert Regelungen, die sich entweder auf das KrWG beziehen oder den besonderen niedersächsi-

schen Rahmen definieren.  

Diese bilden den rechtlichen Rahmen für die Abfallentsorgung in den Gebieten der öffentlich-recht-

lichen Entsorgungsträger (örE). 

Die im KrWG aufgeführten Regelungen sollen den örE als Grundlage für die Gestaltung ihrer Abfall-

wirtschaft dienen. Als Kernpunkt ist die fünfstufige Abfallhierarchie anzusehen.  

Sie ist in § 6 Abs. 1 KrWG geregelt:  

 
Abbildung 2: Abfallhierarchie 5  

 

                                                           
3  Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBL. S 212) 
4  NAbfG vom 14. Juli 2003 (Nds. GVBl. S. 273) 
5  Bildquelle eigene „Abfallhierarchie“ 
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Ausgehend von dieser Abfolge sollen denjenigen Maßnahmen Vorrang zukommen, die den Schutz 

von Mensch und Umwelt unter Berücksichtigung des Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am bes-

ten gewährleisten. Ferner sind die Grenzen der Verhältnismäßigkeit mit Blick auf die technische 

Möglichkeit, die wirtschaftliche Zumutbarkeit und die sozialen Folgen der Maßnahmen zu beachten 

(§ 6 Abs. 2 KrWG). 

§ 21 KrWG verpflichtet die örE, Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen über die Verwertung 

und die Beseitigung der anfallenden Abfälle zu erstellen. Dabei sind die betriebenen und geplanten 

Systeme zur Getrenntsammlung, insbesondere der in § 20 Absatz 2 KrWG genannten Abfallarten, 

gesondert darzustellen.  

Zudem sind die getroffenen Maßnahmen zur Abfallvermeidung in den Abfallwirtschaftskonzepten 

und Abfallbilanzen darzustellen, sowie bei der Fortentwicklung von Abfallvermeidungsmaßnahmen 

sind die Maßnahmen des Abfallvermeidungsprogramms nach § 33 KrWG zu berücksichtigen. 

Das KrWG wurde im Oktober 2020 novelliert. Hierdurch werden durch den Gesetzgeber höhere 

Anforderungen u. a. an die Getrenntsammlungspflicht, die Abfallberatung sowie die Abfallvermei-

dung und Vorbereitung zur Wiederverwendung gestellt. Nach § 20 KrWG (als Umsetzung der EU-

Rahmenrichtlinie) sind Bioabfälle, Kunststoff-, Metall- und Papierabfälle, Glas, Textilabfälle (ab 

2025), Sperrmüll und gefährliche Abfälle getrennt zu sammeln. Die Sperrmüllerfassung hat derart 

zu erfolgen, dass eine Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling möglich ist. Darüber hin-

aus sind nach § 21 KrWG die vom örE getroffenen Maßnahmen zur Abfallvermeidung darzustellen. 

Beispielhaft können hier die Titel des Abfallvermeidungsprogramms des Bundes: „Wertschät-

zen statt Wegwerfen - Konzepte und Ideen zur Abfallvermeidung“ angesetzt werden 

Im § 5 NAbfG in Verbindung mit dem Leitfaden für die Aufstellung von Abfallwirtschaftskonzepten 

niedersächsischer örE 6 sollen der Stand und die Entwicklung mindestens alle 5 Jahre die zukünfti-

gen Maßnahmen darstellen. 

Gemäß § 5 NAbfG in Verbindung mit dem Leitfaden für die Aufstellung von Abfallwirtschaftskon-

zepten niedersächsischer örE7 sowie der Abfallwirtschaftspläne des Landes Niedersachsen (Teil-

pläne „Sonderabfälle (gefährliche Abfälle)“, „Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Abfälle“ und 

„Technische Ergänzung“) sollen der Stand, die Entwicklung und die zukünftigen Maßnahmen min-

destens alle 5 Jahre darstellt werden. 

 

Vor der Verabschiedung des Abfallwirtschaftskonzepts durch die Vertretung des öffentlich rechtli-

chenöffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers sind möglichst frühzeitig die kreisangehörigen Ge-

meinden sowie die Behörden und Stellen, die als Träger öffentlicher Belange von dem Abfallwirt-

schaftskonzept berührt werden können, zu beteiligen. Anschließend ist das Konzept dem Nieder-

sächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, als der für die Abfallwirt-

schaftsplanung zuständigen Behörde, mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. 

Gemäß § 14 b Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 3 Nr. 2.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) ist eine strategische Umweltprüfung bei einem Abfallwirtschaftskonzept durchzu-

führen,  wenn das Abfallwirtschaftskonzept Entscheidungen über UVP-pflichtige Vorhaben einen 

Rahmen setzten würde.  Dies könnte dann der Fall sein, wenn das Abfallwirtschaftskonzept Festle-

gungen mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere zum Bedarf, zur 

                                                           
 
7  Gemäß § 5 NAbfG in Verbindung mit dem Leitfaden für die Aufstellung von Abfallwirtschaftskonzepten niedersächsischer örE sowie der Abfallwirtschaftspläne des Landes 

Niedersachsen (Teilpläne „Sonderabfälle (gefährliche Abfälle)“, „Siedlungsabfälle und nicht gefährliche Abfälle“ und „Technis che Ergänzung“) sollen der Stand, die Entwick-

lung und die zukünftigen Maßnahmen mindestens alle 5 Jahre darstellt werden. 
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Größe, zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen von Vorhaben oder zur Inan-

spruchnahme von Ressourcen enthält.  

Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept sieht keine Festlegungen mit Bedeutung für spätere Zu-

lassungsentscheidungen vor. Eine strategische Umweltprüfung ist nicht notwendig. 

Abfälle im Sinne KrWG sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich die Besitzenden entledigt, ent-

ledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die verwertet werden (kön-

nen); Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 Abs. 1). 

Der § 20 KrWG definiert auch den Umfang der Abfallentsorgungspflicht für den örE, der für ange-

fallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und für Abfälle zur Beseitigung aus 

anderen Herkunftsbereichen (also i.d.R. gewerbliche Beseitigungsabfälle) zuständig ist. 

Die gewerblichen Abfälle, die nicht dem örE überlassen und von den Gewerbebetrieben verwertet 

werden müssen, unterliegen der Gewerbeabfallverordnung8. In § 7 regelt diese, dass es Gewerbe-

betriebe dulden müssen, an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossen zu werden (Pflicht-

restabfalltonne). Dies impliziert, dass kein Gewerbebetrieb vollständig ohne die Erzeugung von Be-

seitigungsabfällen auskommen kann (mindestens die Mitarbeitenden erzeugen welche). In den 

Restabfallmengen, die im Landkreis Friesland gesammelt werden, ist daher immer auch ein Anteil 

an Geschäftsmüll und gewerbliche Siedlungsabfälle (hier hausmüllähnlicher Gewerbeabfall ge-

nannt) zu finden. 

Da ein separates Wertstoffgesetz durch unterschiedliche Interessenlagen der kommunalen und ge-

werblichen Entsorgungswirtschaft nicht zustande gekommen ist, wurde die Möglichkeit über das 

neue Verpackungsgesetz (VerpackG gültig ab 01.01.2019) geschaffen, dass die örE bei der Samm-

lung von Verpackungen Ansprüche an den Umfang und Nutzung der Sammelsysteme stellen kön-

nen. 

2.2 Gebührenrecht im Zusammenhang mit Abfallentsorgung 

Den Rahmen für die Erhebung von Gebühren in Niedersachsen setzt das Niedersächsische Kommu-

nalabgabengesetz (NKAG)9. Der § 12 NAbfG ergänzt dieses durch konkrete abfallbezogene Bestim-

mungen. 

Alle Aufwendungen eines örE für die Wahrnehmung seiner abfallwirtschaftlichen Aufgaben sollen 

vollständig durch Gebühren gedeckt werden. Zu den Aufgaben gehören gemäß § 12 Abs. 3 unter 

anderem Einsammeln und Befördern von Abfällen, die Entgelte für die Entsorgung von Abfällen, die 

Vermarktung von verwertbaren Stoffen aus Abfällen, die Abfallberatung, die Stilllegung von Entsor-

gungsanlagen und nach Abs. 4 der Betrieb von Entsorgungsanlagen. 

Die Gebühren sollen so gestaltet werden, dass die Vermeidung und Verwertung von Abfällen ge-

fördert werden. 

Wichtig ist die Regelung aus § 12 Abs. 2 NAbfG, wonach auch stillgelegte Anlagen, solange diese 

der Nachsorge bedürfen, zur Einrichtung gehören. Maßnahmen der Stilllegung und Nachsorge sind 

gebührenansatzfähig, soweit hierfür keine oder keine ausreichenden Rücklagen gebildet wurden. 

Nach Abs. 5 dürfen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung getrennt überlassener Abfälle (z.B. 

Bioabfälle) bei der Ermittlung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung ungetrennt überlassener 

Abfälle (Restabfälle) einbezogen werden. Das heißt, dass eine Quersubventionierung z.B. der Bio-

tonne durch die Restabfallgebühr zulässig ist. 

                                                           
8  Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896) 
9  Niedersächsische Kommunalabgabengesetz (NKAG) vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) 
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Ebenfalls nach § 12 Abs. 6 NAbfG ist die Erhebung von Grundgebühren sowie von Mindestgebühren 

zulässig. Der Anteil der Grundgebühren kann in begründeten Fällen 50 % des gesamten Gebühren-

aufkommens übersteigen. Diese Vorgaben sind durch das OVG Lüneburg dahingehend ausgelegt 

worden, dass eine einheitliche Grundgebühr nur dann zulässig ist, wenn diese bis zu 30 % des ge-

samten Gebührenaufkommens deckt; bei einer darüberhinausgehenden Grundgebührenhöhe 

muss das Maß der Inanspruchnahme der Vorhalteleistung berücksichtigt werden. 

2.3 Satzungen des Landkreises Friesland 

Auf der Kommunalebene regelt der Landkreis Friesland das Verhältnis zu anschlusspflichtigen Ab-

fallerzeugern aufgrund von Satzungen. Diese stellen die unterste Stufe der rechtlichen Grundlagen 

dar und regeln viele Details, für die in den übergeordneten Gesetzeswerken nur die Rahmen abge-

steckt wurden. Das zentrale Regelwerk ist die Abfallentsorgungssatzung, gefolgt von der Abfallge-

bührensatzung; die Regeln auf den Entsorgungsanlagen des Landkreises werden durch Benutzungs-

ordnungen festgelegt. 

2.3.1 Abfallentsorgungssatzung 

Die zentrale Satzung ist die „Satzung über die Abfallentsorgung für den Landkreis Friesland (Ab-

fallentsorgungssatzung (AES))“ vom 01.01.2004; (zuletzt geändert zum 01.11.2017 → Ausschluss 

Arzneimittel von der Restabfallentsorgung). 

Die AES regelt im Wesentlichen: 

 den Umfang der Abfallentsorgung und somit auch, welche Abfälle von der Entsorgung aus-

geschlossen sind (Negativkatalog), 

 den Anschluss- und Benutzungszwang, 

 die Abfallberatung, 

 die Abfalltrennung, 

 die Regeln zur Bereitstellung von Abfällen, 

 die zugelassenen Abfallbehälter, 

 Mindestbehältervolumina, 

 die Abfuhrrhythmen, 

 sowie Anlieferungen bei den Abfallentsorgungsanlagen. 

Die bundesgesetzliche Regelung verpflichtet den Landkreis als örE alle Abfälle zur Beseitigung und 

die Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushalten zu jeder Zeit an die öffentliche Abfallentsor-

gung anzuschließen. Daher ist der Anschluss- und Benutzungszwang für die kommunale Abfallwirt-

schaft von zentraler Bedeutung. Dabei sind dann alle Eigentümerinnen und Eigentümer bewohnter, 

gewerblich oder gemischt genutzter sowie bebauter Grundstücke ebenfalls verpflichtet, ihre 

Grundstücke an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen. Die Abfallbesitzenden sind ver-

pflichtet, ihre Abfälle der öffentlichen Abfallentsorgung zu überlassen, sofern diese Pflicht nicht per 

Gesetz entfällt.  

Die Anschluss- und Benutzungspflicht beinhaltet das Aufstellen eines Restabfall-, eines Bioabfall- 

und eines Altpapierbehälters. Der Benutzungszwang kann entfallen, wenn der Abfall in eigenen An-

lagen nachweislich ordnungsgemäß und schadlos verwertet wird. Dies gilt insbesondere für die Ei-

genkompostierung von Bioabfall im Bereich der privaten Haushalte.  
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Rein gewerblich genutzte Grundstücke, die für die Abfälle zur Verwertung einen Entsorgungsver-

trag z.B. mit einem professionellen Speiseverwerter vorweisen, können von der Pflicht zur Aufstel-

lung einer Biotonne befreit werden, gleiches gilt auch für die Papiertonne. 

2.3.2 Abfallgebührensatzung 

Die „Satzung des Landkreises Friesland über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung 

(Abfallgebührensatzung (AGS))“ vom 30.10.2006 (letzte Änderung in Kraft seit 01.01.2023) setzt die 

Gebühren fest, welche die Abfallerzeugenden für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung zu 

entrichten haben. 

Wichtige Regelungen in der AGS – neben den eigentlichen Gebührensätzen – sind: 

 Gebührenpflichtig ist immer der Anschlusspflichtige gemäß Abfallentsorgungssatzung. 

 Die Gebühren werden von den Gemeinden und Städten im Namen des Landkreises erho-

ben. 

 Die Gebühren sind quartalsweise fällig. 

Die einzelnen Gebührensätze sind in Kapitel 1.7 dargestellt. 
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B Abfallwirtschaft im Landkreis Friesland 

1 Bestandsaufnahme 

1.1 Beschreibung des Entsorgungsgebietes 

Der Landkreis Friesland liegt im Nordwesten des Landes Niedersachsen und erstreckt sich vom Ja-

debusen bis an die Nordsee. Er grenzt im Osten an die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven, im Westen 

an den Landkreis Wittmund und im Süden an die Landkreise Leer, Ammerland und Wesermarsch. 

Der Landkreis Friesland gehört der statistischen Region Weser-Ems an, die bis 2005 den Regierungs-

bezirk Weser-Ems bildete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Lage des Landkreises Friesland im Land Niedersachsen10 

Der Landkreis Friesland hat eine Fläche von 609,53 km² und eine 

Einwohnerzahl von 100.52311 (98.705). Daraus ergibt sich eine Be-

völkerungsdichte von 165 Ew/km². 

Der Landkreis besteht insgesamt aus: 

 drei Städten: Jever, Schortens und Varel  

 vier Gemeinden: Bockhorn, Sande, Wangerland und Zetel  

 dem Nordseeheilbad Insel Wangerooge. 

Jever ist die Kreisstadt des Landkreises. Mit 351 Ew/km² (337 Ew/km²) ist sie das am dichtesten 

besiedelte Gebiet. Die anderen beiden Städte bilden jedoch ebenfalls Besiedlungsschwerpunkte. 

Schortens und Varel besitzen zudem den Status einer selbstständigen Gemeinde. Die geringste Be-

völkerungsdichte zeigt sich in der Gemeinde Wangerland, die fast 30 % der Gesamtfläche des Land-

kreises ausmacht.  

                                                           
10 Bildquelle: Land Niedersachsen  
11 Datenquelle: LSKN - Stichtag Bevölkerung: 30.09.2022 „LSN-Online: Tabelle A100001G“; Stichtag Fläche: 

31.12.202021 - In Klammern – Veränderung zum AWiKo 2018 – 2023 (ebd.) 
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Eine Besonderheit im Landkreis Friesland ist die Nordseeinsel Wangerooge, die eine Einheitsge-

meinde bildet und als einzige der Ostfriesischen Inseln nicht zur Ostfriesischen Landschaft, sondern 

zum Jeverland gehört.  

Das unbewohnte ca. 370 Hektar große Strombauwerk Minsener Oog, dreieinhalb Kilometer südöst-

lich von der Ostspitze Wangerooge, ist gemeindefrei und unterliegt abfallrechtlich nicht dem Land-

kreis Friesland. Das im Bundeseigentum befindliche Bauwerk wird im Wesentlichen vom Land Nie-

dersachsen durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) betreut. 

Tabelle 1: Einwohner und Flächen der Einheitsgemeinden des Landkreises Friesland 
 Einwohnerzahl12 Fläche [km²]13 Bevölkerungsdichte [Ew/km²] 

Friesland 100.523 609,53 64,9 

Städte 

Jever 14.811 42,23 350,7 

Schortens 20.869 68,79 303,4 

Varel 24.483 113,75 215,2 

Gemeinden 

Bockhorn 9.066 77,27 117,3 

Sande 8.656 44,92 192,7 

Wangerland 9.195 176,19 52,2 

Zetel 12.189 81,41 149,7 

Nordseeheilbad (Insel) 

Wangerooge 1.254 4,97 252,3 

1.1.1 Bevölkerungszahl und -entwicklung 

Laut Statistik sollte die Einwohnerzahl im Landkreis Friesland rückläufig sein. Im Schnitt wurde ein 

Bevölkerungsrückgang für die nächsten 10 Jahre um jährlich 0,77 % prognostiziert, sodass im Jahr 

2023 noch 90.670 und im Jahr 2028 noch 86.544 Menschen im Landkreis leben würden.  

Tatsächlich ist die Bevölkerungsentwicklung stabil bis ansteigend. Nicht zuletzt durch syrische und 

ukrainische Flüchtlinge ist die Anzahl der in Friesland lebenden Menschen auf über 100.000 ange-

stiegen, von 2021 auf 2022 um rund 1.800 Personen. 

Hinzu kommen auch viele Übernachtungsgäste insbesondere in den touristischen Anlaufpunkten 

Nordseeinsel Wangerooge, Wangerland und Dangast werden jährlich zwischen 3,2 (Coronalock-

down 2019) und 4 Mio. Übernachtungen gezählt. Verteilt auf 365 Tage ergeben sich 8.700 – 11.100 

zusätzliche Einwohner (Einwohnergleichwerte (EwG))14. 

                                                           
12  Datenquelle: LSKN – „LSN-Online“ Stichtag Bevölkerung: 30.09.2022 
13  Datenquelle: LSKN - „LSN-Online“ Stichtag Fläche: 31.12.2021 
14  Datenquelle: Eigene Erhebungsdaten 



AWiKo 2024 – 2028 Seite 19 von 126 

Auch im Landkreis Friesland wird der demografische Wandel spürbare Auswirkungen haben. So soll 

laut Berechnungen des LSN der Anteil der Menschen im Alter 65+ vom letzten AWiKO (etwa 25,5 %) 

auf 26,3 % im Jahr 2023 und 29,2,5 % im Jahr 2028 steigen. Diese Anteile liegen somit über denen 

von Gesamtniedersachsen, die auf 22,1 % (2019) auf 23 % (2023) bzw. 24,9 % (2028) prognostiziert 

werden. 

1.1.2 Anzahl der Haushalte 

Laut Informationen der Deutschen Post gibt es im Landkreis rund 54.767 Haushalte17. Erhebungs-

grundlage ist die Anzahl der Briefkästen, die annähernd Aufschluss darüber geben soll, wie viele 

Haushalte es tatsächlich gibt, da ein Rückschluss von der Anzahl der Grundstücke nicht gleichbe-

deutend auf die Anzahl der Haushalte ist. 

Die Anzahl der veranlagten Grundstücke beträgt 42.088 Stück18. Die Entwicklung zeigt im Vergleich 

zum Jahr 2018 (40.293 Grundstücke) eine Steigerung von 4,45 %, welche durch die Erschließung 

von Neubaugebieten bedingt ist. Die Anzahl der Wohnungen lag lt. LSN im Jahr 2021/22 bei 54.453 

Stück19, so dass statistisch rund 1,29 Wohnungen je veranlagtem Grundstück bestehen. Dieses 

weist auf eine überwiegend durch Einfamilienhäuser geprägte Struktur des Landkreises hin. 

                                                           
15  Datenquelle: LSKN - LSN-Online: Tabelle Z100002G, Bevölkerung nach Altersgruppen in Niedersachsen (Gebiet-

stand: 1.11.2021) 
16 Datenquelle: LSKN - LSN-Online: Tabelle K101W200 Regionale Vorausberechnung der Bevölkerung Niedersachsens 

bis zum Jahr 2039 
17  Datenquelle: Deutsche Post AG Stand 2022 
18  Datenquelle: Eigene Erhebungsdaten 31.12.2022 
19  Datenquelle: LSKN: Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden (Gemeinde), Bestand 31.12.2021 

  

Abbildung 4: Prognosen Bevölkerungsentwicklung für den Landkreis Friesland15 16 
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1.1.3 Flächennutzung 

Das Kreisgebiet hat eine Gesamtfläche von rund 609,53 km². Abbildung 5 zeigt die statistische Ver-

teilung der Siedlungs-, Verkehrs-, Vegetations- und Gewässerflächen. 

Die Flächennutzung im Landkreis ist überwiegend durch Landwirtschaft geprägt – diese macht ei-

nen Anteil von rund 72,2 % aus. Waldflächen sind hingegen kaum vorhanden (6,3 %). Unter „sons-

tige“ Vegetationsflächen fallen Heide, Moor und Unland - Unland (= vegetationslose Fläche). 

 

 
Abbildung 5: Katasterflächen nach Nutzungsarten Stand 01.11.2021 20 

1.1.4 Gewerbestruktur und -entwicklung 

Insgesamt waren laut aktueller Beschäftigtenstatistik (Stichtag Juni 2021) im Juni 29.931 Personen 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Gegenüber dem Vorjahr entsprach dies einem Anstieg der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 0,5 %. 

Die Beschäftigungsquote in Friesland betrug 60,2 % (Stichtag: 31.12.2020). Trotz vorwiegend länd-

licher Strukturen lag die Beschäftigungsquote nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 61,2 

% und stellt einen Indikator für Frieslands gute Vernetzung, wirtschaftliche Strukturen und die ar-

beitsmarktpolitische Ausrichtung dar.21.  

Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Kreisgebiet ist die Tourismusbranche. Die Tourismus-

statistik der einzelnen Städte und Gemeinden bzw. der örtlichen Tourismusorganisationen im Land-

kreis Friesland weist für das Jahr 2021 insgesamt 510.879 Gäste und 3.420.962 Übernachtungen 

aus. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 6,45 Tage. Die konkrete Verteilung in den Tou-

ristengebieten ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  

                                                           
20  Datenquelle: LSKN Flächenerhebung (tatsächliche Nutzung 01.11.2021 
21  Datenquelle: Eingliederungsbericht Jobcenter Friesland, Landkreis Friesland, 2021 
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Verteilt man die 3,42 Mio. Übernachtungen auf ein Jahr ergeben sich zusätzliche 9. 372 Einwohner-

gleichwerte. D.h. auf das Jahr 2021 mit rund 98.971 Einwohnern eine Steigerung von rund 9,56: 

Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass durch anderes Trennverhalten die Fehlwürfe steigen, 

sowie durch anderes Konsumverhalten auch Abfälle im Beherbergungsbereich Gastronomie usw. 

steigen. 

Tabelle 2: Tourismusstatistik Landkreis Friesland 2021 - Gästebesuch22 

  
Gästebetten1 Gäste 

Gesamt  
Übernachtungen )* 

Insel Nordseeheilbad Wangerooge 7.132 96.028 735.739 

Wangerland 9.154 274.755 1.877.564 

Nordseebad Dangast/Varel 4.111 9.5280 650.824 

Erholungsort Jever )2 570 25.400 89.980 

Erholungsort Schortens )3 237 6.214 31.488 

Sande, Bockhorn, Zetel )4 469 13.202 35.367 

Landkreis Friesland gesamt* 21.673 51.0879 3.420.962 

) * Übernachtungszahlen-Camping sind in den Gesamtübernachtungszahlen enthalten 
) ¹ Für die Inselgemeinde Wangerooge, die Gemeinde Wangerland und die Stadt Jever liegen keine Erhebung über die 
Bettenanzahl mehr vor. 
) ² Die Stadt Jever ermittelt keine eigenen Gästezahlen. Somit wird zu den niedrigeren Gästezahlen der amtlichen Statis-
tik eine Schätzung der Privatunterkünfte hinzugefügt. Dabei bezieht sich die Schätzung nur auf die Übernachtungen nicht 
aber auf die Anzahl der Gäste (die 570 Betten entspricht der Anzahl des Statistischen Landesamtes), so dass der Wert der 
durchschnittlichen Übernachtung etwas niedriger sein müsste. 
) ³ Die Stadt Schortens hat zusätzlich eigene Übernachtungszahlen ermittelt, die zum Teil bereits in der amtlichen Statis-
tik enthalten sind.  
)4 Die Gemeinden Bockhorn und Zetel (incl. Neuenburg) melden ab 2016 keine Zahlen mehr, da dort keine Vermarktung 
der Ferienunterkünfte mehr durchgeführt wird. Somit werden die Gäste- und Übernachtungszahlen der amtlichen Statis-
tik ausgewiesen. 
 

Im Bereich der Industrie ist die Papier-und Kartonfabrik Varel besonders erwähnenswert, die in der 

Stadt Varel ansässig ist. Die Fabrik fertigt aus Altpapier Kartonagen und Deckpapiere für Wellpap-

pen und hat so als Verwertungsbetrieb große Bedeutung für die Region. 

1.1.5 Verkehrsinfrastruktur 

Der Landkreis Friesland gehört zur Metropolregion Bremen - Oldenburg und liegt im logistischen 

Dreieck Wilhelmshaven - Bremerhaven - Bremen. Durch das Kreisgebiet verläuft die sogenannte 

„Jadelinie“, die BAB 29, die von Oldenburg kommend in Wilhelmshaven endet. Zudem liegen drei 

Bundesstraßen (B) im Kreisgebiet. Die B 210 von Wilhelmshaven über Jever bis nach Aurich, die B 

436 von Sande bis nach Bagband (Landkreis Aurich) und die B 437 von Friedeburg (Landkreis Witt-

mund) über Bockhorn und Varel durch den Landkreis Wesermarsch zum Wesertunnel. Das überört-

liche Straßennetz wird um 11 Landes- und 33 Kreisstraßen ergänzt. 

Der Landkreis hat große Nähe zum einzigen deutschen Tiefwasserhafen JadeWeserPort, der in Wil-

helmshaven gelegen ist. Zusammen mit den umliegenden Landkreisen wurde das Gewerbegebiet 

Jade-Weser-Park gegründet 

                                                           
22  Daten LK Friesland Fachbereich 10, ergänzt durch LSN-Online: Tabelle K7360151 Daten 2021 
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Durch den derzeit noch andauernden Ausbau der elektrifizierten Bahnverbindung auf durchgehend 

2-Gleisig und die Umgehung der Ortschaft Sande, wird insbesondere die Anbindung vom Tiefwas-

serhafen Richtung Oldenburg verbessert, aber auch der Personentransport gestärkt. 

Als Verkehrslandeplatz mit regionaler Bedeutung steht der Flugplatz Mariensiel zur Verfügung. 
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1.2 Organisation der öffentlich-rechtlichen Entsorgung 

Der Landkreis Friesland ist untere Abfallbehörde sowie öffentlich-rechtlicher Ent-

sorgungsträger und nimmt diese Aufgabe in Form eines Sachgebietes wahr. Dieses 

ist in der Dezernat 3 - Planung und Infrastruktur im Fachbereich 67 – Umwelt an-

gesiedelt. Zum Fachbereich gehören neben der Abfallwirtschaft weitere Themen-

gebiete, wie z.B. die untere Naturschutz- und die untere Wasserbehörde. Der örE 

ist dabei dem Sachgebiet 67/3 mit der unteren Abfallbehörde sowie dem Boden- und Immissions-

schutz zugeordnet.  

Im Verhältnis des örE zur unteren Abfallbehörde kann es z.B. bei Genehmigungsfragen zur Anzeige 

gewerblicher Sammlung nach § 18 KrWG zu Konflikten zwischen den Interessen der Entsorgungssi-

cherheit und dem gesetzlichen Anspruch kommen. In solchen Fällen werden diese Entscheidungen 

im Dezernat 1 getroffen. 

Bereits mit dem 1. Abfallbeseitigungsgesetz und dem Aufgabenübergang der Abfallentsorgung, Ab-

falldeponiebetrieb usw. auf die Landkreise und kreisfreien Städte, wurde politisch beschlossen die 

operative Abfallentsorgung über Dritte zu vergeben. Seit 2005 werden die Leistungen für die Be-

hälterabfuhr, Sperrmüll, Abfallverwertung und Problemstoffentsorgung europaweit ausgeschrie-

ben. 

Die nächste Ausschreibung ist derzeit in Vorbereitung und wird gilt zum 01.01.2025. Aufgrund von 

Vorbereitung, Lieferzeiten für Entsorgungsfahrzeuge usw. sollen Ergebnisse und die Vergabe bis 

Ende 2023 erfolgen. 

  

                                                           
23  Bildquelle: eigene „Wappen Landkreis Friesland“ 

23 
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1.3 Vorhandene Entsorgungsstruktur 

1.3.1 Sammelsysteme - Übersicht 

Die Angaben zu den Sammelsystemen sind nur beschreibend. In dem sich anschließenden Kapitel 

„Daten über das Abfallaufkommen“ werden die einzelnen Abfallarten auch anhand von Zahlen nä-

her beschrieben. 

Die nachfolgende Tabelle stellt die prinzipiellen Entsorgungswege für die Abfallarten in Form einer 

Übersicht dar. Die Angaben zu den Kosten beziehen sich auf die Anlieferungen aus privaten Haus-

halten. Dabei bestehen in der Regel Mengenobergrenzen bei der Anlieferung oder sonstige nähere 

Bestimmungen. 

Tabelle 3: Übersicht der Entsorgungsstruktur des Landkreises Friesland 

Abfall Art Entsorgung über Kosten*  

Restabfall 

Holsystem Behälter und Säcke (gesamter Landkreis) Ja 

Bringsystem 

AWZ Wiefels 

Ja 
Wertstoffhof Varel (nur Säcke) 

Abfallumschlagstation Wangerooge (Mengenbegren-

zung bis 0,5 m³) 

Bioabfall 

Holsystem Behälter (nur Festland) Ja 

Bringsystem 

AWZ Wiefels 

Ja 
Wertstoffhof Varel 

Grünabfallannahmestelle Sande (saisonal März bis No-

vember) 

Abfallumschlagstation Wangerooge (Mengenbegren-

zung bis 0,5 m³) 

Ja bis 0,5 

m³ 

Baum- und 

Strauchwerk 

Holsystem 
Straßensammlung auf Abruf im Frühjahr und Herbst 

(nur Festland) 

* Nein bis 5 

m³ 

Bringsystem 

AWZ Wiefels 

* Nein bis 2 

m³ 

Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Grünabfallannahmestelle Sande (saisonal März bis No-

vember) 

Dezentrale Sammlung an 10 Standorten im Kreisgebiet 

im Frühjahr und Herbst 

Abfallumschlagstation Wangerooge (Mengenbegren-

zung bis 0,5 m³) 

* Nein bis 

0,5 m³ 

Altpapier  

inkl. Verkaufs-

verpackungen  

Holsystem 
29,4 Gew.% Duale Systeme  

Papiertonne Nein 
70.6 Gew.% Landkreis Friesland 

 Vereinssammlung, Vereine sammeln als Straßensamm-
lung, der Landkreis holt vom Verein über Container ab 

Nein 

Bringsystem 

AWZ Wiefels 

* Nein Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Abfallumschlagstation Wangerooge 

Sperrmüll 

+ 

Möbelholz 

Holsystem Abholung auf Anforderung (gemischte Erfassung) * Nein 

Bringsystem  

AWZ Wiefels 

* Nein Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Abfallumschlagstation Wangerooge 
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Abfall Art Entsorgung über Kosten*  

Altholz Bringsystem 
AWZ Wiefels 

Ja 
Abfallumschlagstation Wangerooge  

Altmetall 

Holsystem Mitnahme im Rahmen der Sperrmüllabfuhr  * Nein 

Bringsystem 

AWZ Wiefels 

* Nein Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Abfallumschlagstation Wangerooge 

Elektroalt- 

geräte 

Holsystem Mitnahme im Rahmen der Sperrmüllabfuhr * Nein 

Bringsystem 

AWZ Wiefels 
Nein 

(Alle Men-

gen EAR) 

Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Abfallumschlagstation Wangerooge 

Mobile Problemstoffsammlung (Kleingeräte) 

Problemstoffe Bringsystem 

AWZ Wiefels (jeden Samstag) 

* Nein 

Wertstoffhof Varel-Hohenberge (jeden 1. Samstag) 

Abfallumschlagstation Wangerooge (4 mal pro Jahr) 

Mobile Problemstoffsammlung (76 Termine/Jahr) 

Annahmestellen im Handel (Farben, Leuchtstoffröhren, 
Haushaltschemikalien und Pflanzenschutzmittel) 

Bauabfälle Bringsystem 
AWZ Wiefels 

Ja 
Abfallumschlagstation Wangerooge 

mineralischer 

Bauschutt 
Bringsystem 

AWZ Wiefels 
Ja 

Abfallumschlagstation Wangerooge 

Gewerbeab-

fälle zur Besei-

tigung 

Holsystem Abfallbehälter Ja 

Bringsystem 
AWZ Wiefels 

Ja 
Abfallumschlagstation Wangerooge 

Leichtverpa-

ckungen (LVP) 

und stoffglei-

che Nichtver-

packungen* 

(sNVP) 

Holsystem 
72 Gew. % Duale Systeme  

Orange Tonne 

* Nein 

18 Gew.% Landkreis Friesland 

Bringsystem 
für Großver-

packung 
(Formteile TV 

und ver-
gleichbar) 

Entsorgungssystem der Systembetreiber  

- AWZ Wiefels 

- Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

- Abfallumschlagstation Wangerooge 

Altglas Bringsystem 
Entsorgungssystem der Dualen Systeme  

- Depotcontainer für Altglas 

* keine kostenfreie Nutzung durch Gewerbebetriebe. 

Für mineralischen Bauschutt und Gewerbeabfälle zur Verwertung gibt es gewerbliche Verwerter. 

1.3.1.1 Holsystem  

Im Landkreis Friesland werden haushaltsnah Rest- und Bioabfälle, Altpapier sowie Leichtverpackun-

gen (LVP) und stoffgleiche Nichtverpackungen (sNVP) im Holsystem über feste Abfallbehälter sowie 

Sperrmüll und Ast- und Strauchwerk auf Abruf erfasst. Die Behälter stehen im Eigentum des Land-

kreises. Neu seit 2020 ist die Beteiligung an der Wertstofftonne. LVP und sNVP werden in einer 

Kooperation mit den Dualen Systemen und dem Landkreis in der Tonne mit dem Orangen Deckel 

gesammelt. Die Behälter sind im Eigentum des Auftragnehmers der Dualen Systeme (bis 12/2025 

die Nehlsen AWG in Wiefels). 
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Die Behälterabfuhr wird durch beauftragte Dritte durchgeführt. In fast allen Gebieten des Land-

kreises werden die Abfallbehälter mit Seitenladerfahrzeugen geleert. Das bedeutet, dass diese nur 

mit einem Fahrenden besetzt sind, der die Behälter mit einem Greifarm erfasst und automatisch 

abkippt. Mit den sogenannten Doppelkammschüttungen können zwei Behälter gleichzeitig aufge-

nommen werden. In Innenstadtbereichen werden auch teilweise Heckladerfahrzeuge mit Fahrer 

und Lader (w, m, d) eingesetzt, da 

durch die Enge kein Seitenlader ein-

gesetzt werden kann. 

Neu ist seit 2019 der Einsatz eines 

kleinen Heckladers für zu enge Stra-

ßen. (siehe Absatz Einschränkungen 

im Holsystem). 

Die Insel Wangerooge ist grundsätz-

lich autofrei. Mit Ausnahmegeneh-

migung werden spezielle Abfallent-

sorgungsfahrzeuge eingesetzt, die 

ein Gesamtgewicht von 8 Tonnen 

nicht überschreiten dürfen. 

Die Rest- und Bioabfallbehälter sind 

mit Gebührenmarken gekennzeich-

net, die alle drei Jahre mit dem Ge-

bührenbescheid an die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer der anschlusspflichtigen 

Grundstücke versandt werden. 

Für Restabfall stehen verschiedene Behältergrößen (40, 80, 120, 240, 1.100 Liter) und drei unter-

schiedliche Abfuhrrhythmen zur Verfügung, wobei der gültige Rhythmus auf der Gebührenmarke 

verzeichnet ist. Für gelegentliche Übermengen gibt es einen 60 Liter Abfallsack, der zur Abfuhr ne-

ben den vorhandenen Abfallbehälter gestellt wird. Auf Antrag kann die Sackabfuhr auch anstatt 

eines festen Behälters genutzt werden, im Regelfall bei abgelegenen Grundstücken.  

Für Bioabfall steht eine einheitliche Behältergröße von 240 

l mit 14-tägigem Abfuhrintervall (Wintermonate w Wo-

chen) zur Verfügung. Für den erhöhten Anfall von Garten-

abfällen gibt es die zusätzliche, gebührenpflichtige Garten-

abfalltonne.  

Auf der Insel Wangerooge gibt es aus logistischen Gründen 

keine Biotonne. Biologische Abfälle aus dem Garten etc. 

werden im Bringsystem erfasst und per Container ans Festland zum Kompostwerk transportiert. 

Der dann im Restabfall enthaltene höhere biologische Anteil wird in der Vergärung im AWZ erst in 

Biogas und dann über ein BHKW in elektrische Energie umgewandelt.  

  

                                                           
24  Bildquelle: eigene „Gebührenmarken bis 2023“ 
25  Bildquelle: eigene „Abfallbehälter – Bio-, PPK- und Restabfallbehälter“ 

 
Abbildung 6: Gebührenmarken bis 2023 24 

 
Abbildung 7: Abfallbehälter 25 
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Über die kommunale Altpapiertonne - die soge-

nannte „Blaue Tonne“ – wird Altpapier aus privaten 

Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen abge-

holt. 

Es werden schwarze Tonnen mit blauem Deckel sowie 

komplett blaue Tonnen im Entsorgungsgebiet ge-

nutzt. Die Abholung erfolgt auf dem Festland alle 4 

Wochen. Eine Bündelsammlung ist nicht zulässig; Aus-

nahme: - Grundstücke die aufgrund der Lage grund-

sätzlich über Restabfallsäcke entsorgen können. 

 

Auf der Insel Wangerooge wird Altpapier in verschiedenen Behältergrößen im wöchentlichen Ab-

fuhrrhythmus abgeholt.  

Altpapier wird mit Zustimmung des Landkreises auch von 6 Vereinen für gemeinnützige Zwecke 

gesammelt.  

Leichtverpackungen und stoffgleiche Nichtverpackungen werden wie beschrieben in der Orangen 

Tonne abgeholt. Wie im letzten AWiKo und durch politischen Beschluss vorgegeben, hat die Abfall-

wirtschaft eine Kooperation mit den Dualen Systemen erreicht. 

Neben der Behälterabfuhr bestehen noch die kostenfreie Sperrmüllabfuhr und die Ast- & Strauch-

werkabfuhr. Diese nimmt sperrige Abfallgegenstände wie Möbel, Elektroaltgeräte, Altmetall und 

zwei Mal pro Jahr sperriges Strauchwerk in Bündeln auf Abruf mit. 

Für alle Bereiche im Holsystem gibt es weiterhin Probleme mit der Zugänglichkeit von Abfallbehäl-

tern/Stellplätzen. 

Einschränkungen im Holsystem 

Wie bereits im letzten AWiKo, in Presse und Abfallfibel angesprochen, pochen die Berufsgenos-

senschaften aufgrund einer Vielzahl von Unfällen, teilweise mit Todesfolge, auf die strikte Einhal-

tung der gesetzlichen Vorschriften. Dabei wird insbesondere die regelmäßige, geplante Anfahrt 

der Abfallentsorger beregelt, die die Haushalte bis zu 2-mal/Woche anfahren. 

Hierbei dürfen keine Straßen befahren werden, die gem. den seit 1979 geltenden Bauvorschriften 

keine oder eine zu kleine Wendemöglichkeit haben. Ebenso dürfen Straßen nicht befahren wer-

den, die durch parkende Fahrzeuge, Bewuchs, oder sonstige Einschränkungen eine Breite von 

3,55 m (2,55 m plus 0,5 m auf jeder Seite) unterschreiten.  

 Fall 1: Straße vor 1979 max. 150 m lang, ausreichend breit (3,55 m) keine Kurve; Straße 

darf mit Einweiser rückwärts befahren werden. Bei abweichenden Bedingungen sollten 

die Haushalte die Behälter zu einem Sammelpunkt bringen. 

 Fall 2: Straßen nach 1979 die Haushalte müssen die Behälter zum nächsten Sammelpunkt 

bringen. 

Der Landkreis hat als örE die Pflicht, mit den Entsorgungsunternehmen alle Straßen zu begutach-

ten und für potentiell gefährliche Straßen eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.  

                                                           
26 Bildquelle: eigene „Seitenladerfahrzeug beim Laden“ 

Abbildung 8: Seitenlader-Müllfahrzeug 26 
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Es liegt eine Liste mit Problemstraßen vor, die keine oder unzureichende Wendemöglichkeiten ha-

ben (Rückwärtsfahrverbot). Weiterhin laufen die Gespräche mit den Gemeinden über betroffene 

Straßen.  

Für die beschriebenen, vor 1979 errichtete, Straßen wird teilweise ein kleineres Fahrzeug einge-

setzt. Dieses ist aber aufgrund der geringen Zuladung von 2,5 Tonnen teurer, da es nur rund 1/3 

der Zuladung eines Seitenladers (7 Tonnen) hat. Da es 3-mal so oft (bei Seitenlader mit Wech-

selaufbau 6-mal) zur Leerung fahren muss, dementsprechend fällt auch mehr CO2-Ausstoß an. 

Beispiel Varel, das Fahrzeug ist jedes Mal (mit 2 Personen) rund 1,5 Stunden unterwegs bis es wie-

der am Einsatzort zurück ist. 

Aufgrund des zunehmenden ruhenden Verkehrs ist Parkraum knapp und wird teilweise „ausge-

nutzt“. Hinzu kommen immer breitere Fahrzeuge; ein Golf ist heute rund 10% breiter als vor 40 

Jahren, SUV, Wohnmobile und Handwerker, die ihre Dienstwagen mit nach Hause nehmen verrin-

gern den verfügbaren Straßenraum noch zusätzlich. Die Ordnungsämter können die Flut von Be-

hinderungen kaum bewältigen, hinzu kommt die gesetzliche „Unsicherheit“ z.B. bei Begrifflichkei-

ten einer „schmalen“ Straße, die von den Verkehrsteilnehmenden häufig nicht erkannt wird. So 

.muss an einer Straße die durch ein parkendes Fahrzeug weniger als die genannten 3,05 m breit 

ist kein Parkverbotsschild stehen - es ist generell nicht zulässig. 

Bild rechte Seite: die Straße ist breit 3,55 m kein Park-

verbot, aber der LKW kommt nicht um die Kurve 

ohne über den Bordstein zu fahren. Dieses führt zu 

Straßenschäden. 

Abbildung 9: zugeparkte Straßen27 

Auch ein Park-/Halteverbot kann nicht immer ausgesprochen werden, da auch die Anwohnenden 

ein Anrecht auf Parkflächen haben. 

1.3.1.2 Bringsystem: 

Die vorgenannten Abfälle aus dem Holsystem können auch zu den angegebenen Entsorgungsanla-

gen gefahren werden. Dafür werden dann teilweise Gebühren erhoben (siehe Tabelle 3). Die Anla-

gen werden im Einzelnen im folgenden Kapitel 1.4 aufgeführt  

Seit 1985 werden Problemstoffe wie Farben, Leuchtstoffröhren, Medikamente usw. getrennt vom 

sonstigen Abfall in der Problemstoffsammlung (ProSa) mobil und stationär erfasst und umweltge-

recht verarbeitet. 

Bereits 1983 wurde die Erfassung von Verpackungen aus Glas eingeführt. Altglas wird getrennt nach 

Farben dezentral gesammelt. Die Glaserfassung wurde 1992 im Rahmen der Verpackungsverord-

nung an das Duale System Deutschland übergeben. 

                                                           
27  Datenquelle, mit freundlicher Genehmigung Bohmann-Group 

Kommentiert [SH8]: Einwand 36: Klarstellung, das die rechtli-

che Unsicherheit durch die Unwissenheit der Verkehrsteilnehmer be-
steht. 



Abfallwirtschaftskonzept 2024 – 2028 

Seite 30 von 126 

1.3.2 Behandlung der Abfälle die dem örE überlassen werden 

1.3.2.1 Zweckverband: 

 Der gesamte Restabfall des Landkreises wird in der MBA am AWZ Wiefels mechanisch-biolo-

gisch behandelt. Die ablagerungsfähigen Reste aus der MBA, sowie die Schlacke aus der ther-

mischen Verwertung werden auf der Deponie Wiefels abgelagert  Kapazität Ende 2033. 

Angelieferte mineralische Abfälle werden, soweit möglich, als Deponieersatzbaustoffe einge-

setzt. Künstliche Mineralfasern (KMF) und asbesthaltige Stoffe müssen zwangsdeponiert wer-

den und werden in Monopoldern eingebaut. 

Die Bioabfälle sowie ein Teil des Baum- und Strauchwerks werden im Bioabfallkompostwerk 

zu Kompost verwertet. Der Rest des Baum- und Strauchwerkes geht in die energetische Ver-

wertung  Beschreibung AWZ Wiefels. 

1.3.2.2 Beauftragte Dritter: 

Alle Entsorgungsdienstleistungen werden alle 10 Jahre (Laufzeit 6 + 4 Jahre) europaweit neu aus-

geschrieben. 

 Behälterleerung: Sammlung Restabfall, Bioabfall und Altpapier vergeben an die Augustin Ent-

sorgung Friesland GmbH und Co.KG in 26419 Schortens. Als Subunternehmen die Horst Boh-

mann Friesland Entsorgungsgesellschaft mbH & Co.KG aus 26180 Rastede. 

 Sperrgut: Sperrige Äste und Sträucher (Strauchwerk), Sperrmüll, Altholz, Altmetall und Elekt-

roaltgeräte werden durch die beauftragte Nehlsen AWG gesammelt bzw. durch Betrieb der 

Sammelstellen Wertstoffhof Varel und Grünannahmestelle Sande einer ordnungsgemäßen 

Verwertung bzw. Beseitigung nach Stand der Technik zugeführt. 

 Verwertung: Das Altpapier wird von der beauftragten Nehlsen AWG GmbH & Co.KG Betriebs-

stätte 26434 Wiefels verwertet und dient als Rohstoff in der Recyclingindustrie (derzeit Papier- 

und Kartonfabrik Varel). 

 Problemstoffe: Gefährliche Abfälle aus privaten Haushalten sowie als Kleinmengenannahme-

stelle für Gewerbe am Sonderabfallzwischenlager sowie im Rahmen der mobilen Problemstoff-

sammlung durch die Nehlsen AWG GmbH & Co.KG Betriebsstätte 26434 Wiefels. 

 Für Wangerooge ist die Insel-Entsorgung Fred Zoeke, Am Wattenmeer 27, 26486 Wangerooge 

als Subunternehmen für die Augustin Entsorgung tätig und führt dort alle Sammel- und Trans-

porttätigkeiten inkl. Betrieb der Umschlaganlage durch. 

 LVP und sNVP werden durch die von den Dualen Systemen beauftragte Nehlsen AWG einge-

sammelt. Der an Friesland überlassene Mengenanteil in Höhe von 18% wurden per Ausschrei-

bung bis einschließlich 2025 an die Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH (HEK) aus 48712 

Gescher vergeben. 

Der Anteil von 82% an der Sammelmenge wird durch 12 weitere Duale Systeme28 abgeholt und 

verwertet.  

                                                           
28 Datenquelle:https://www.verpackungsregister.org/information-orientierung/hilfe-erklaerung/uebersicht-systeme 
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1.4 Entsorgungsanlagen 

Zu den öffentlichen Einrichtungen gemäß § 1 AES gehören folgende Entsorgungsanlagen: 

 
Bedingt durch die Lage der Entsorgungsanlage wird die Abfallumschlaganlage Wangerooge nur von 

den Einwohnern und Gewerbebetrieben der Nordseeinsel genutzt.  

Die Anlagen des AWZ Wiefels stehen als zentrale Entsorgungsanlage allen friesischen Haushalten 

zur Verfügung. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen werden dort ebenfalls entgegengenom-

men. 

Die Grünabfallannahmestelle Sande ist für private Haushalte angelegt und befindet sich auf dem 

Gelände des Bauhofes der Gemeinde Sande.  

Der Wertstoffhof Varel-Hohenberge steht ausschließlich privaten Haushalten zur Verfügung und 

hat den Einzugsbereich der Gemeinden Zetel und Bockhorn und der Stadt Varel. 

 

                                                           
29  Bildquelle: eigene 

 

 Deponie Wangerooge (aus der Nachsorge entlassen) 

und 

 Abfallumschlaganlage Wangerooge  

 

 Zentrale Annahmestelle AWZ Wiefels:  

Mit den Anlagen Wertstoffhof, Abfalldeponie, Kom-

postwerk, Mechanisch-Biologische Abfallvorbehand-

lungsanlage (MBA) 

 

 Grünabfallannahmestelle Sande 

 

 

 Deponie Varel-Hohenberge (Nachsorgephase) und 

 Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

 

 sowie aller zur Erfüllung der in Abs. 1 (AES) beschriebenen Aufgaben, notwendigen Sa-

chen und Personen beim Landkreis und dessen Beauftragten.  

Abbildung 10: Entsorgungsanlagen 29 
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1.4.1 Abfallwirtschaftszentrum Wiefels 

Das AWZ Wiefels ist die zentrale Entsorgungsanlage im 

Landkreis Friesland. Es liegt im Süden der Gemeinde Wan-

gerland und grenzt unmittelbar an die Stadt Jever und den 

Landkreis Wittmund. Zum Betrieb der Anlage wurde 1974 

der Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund gegründet, an dem beide Land-

kreise zu jeweils 50 % beteiligt sind. Der Zweckverband ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 

Stoffspezifische Abfallbehandlung (ASA e.V.), einer Gemeinschaft von MBA-Betreibern zum Erfah-

rungs- und Wissensaustausch sowie der Bereitstellung eines Anlagenausfallverbundes. 

Die Mengenangaben in diesem Kapitel werden nicht explizit auf den Landkreis Friesland bezogen, 

sondern beschreiben den Ist-Zustand des AWZ.  

Alle Mengenangaben aus dem Landkreis Friesland werden in den übrigen Kapiteln aufgeschlüsselt 

und betrachtet. 

 
Abbildung 12: Abfallwirtschaftszentrum Wiefels 31 

Auf dem Gelände des AWZ werden ein Kleinanliefererbereich (Wertstoffhof), eine Deponie, eine 

eigene Sickerwasserkläranlage, ein Bioabfallkompostwerk und eine mechanisch-biologische Abfall-

behandlungsanlage betrieben.  

1.4.1.1 Wertstoffhof AWZ 

Der Kleinanliefererbereich dient als Wertstoffhof den nördlich gelegenen Kreisgemeinden sowie 

als zentrale Entsorgungsanlage für alle weiteren Abfälle aus allen Haushalten und Gewerbebetrie-

ben.  

Als zentrale Entsorgungsanlage hat das AWZ gegenüber dem Wertstoffhof Varel erweiterte Öff-

nungszeiten und durch ein Kassen- und Buchungssystem auch keine Annahmebeschränkungen 

(Menge/Art), daher nutzen auch Menschen aus den südlichen Gemeinden das AWZ. 

Zudem stellt der Wertstoffhof für Klein- und Gewerbeanlieferungen auch die zentrale Annahme-

stelle für den Landkreis Wittmund dar. 

                                                           
30  Bildquelle: Logo AWZ Wiefels 
31  Bildquelle: AWZ Wiefels - Luftaufnahme aus Westsüdwest AWZ Wiefels, im Vordergrund die Nassvergärung 

 
Abbildung 11 Logo Abfallwirtschaftszentrum: 30 
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Das AWZ Wiefels hat an 49 Stunden in der Woche zu folgenden Zeiten durchgängig geöffnet: 

Montag bis Freitag  08:00 bis 17:00 Uhr 
Samstag   08:00 bis 12:00 Uhr 

Problemstoffe - gefährliche Abfälle gemäß Kapitel 1.6.9.1 - werden jeden Samstag angenommen. 

Für Batterien, Gasentladungslampen und Altmedikamente gibt es ständige Annahmebehälter. 

Tabelle 4: Abfallarten im Kleinanlieferungsbereich 

Abfallart 
Gebühren-

pflicht 
Ausnahme / Anmerkung 

Altfenster, Holz Ja 

 

Altfenster, Kunststoff Ja 

Altglas (Fenster usw.) Ja 

Altglas aus Verpackungen Nein 

Altholz 
Bauholz Ja 

Möbelholz Ja/Nein *Kostenfrei für Privatanlieferungen, bis 2m³ 

Altkleider Nein als Spende für DRK/DLRG 

Altmedikamente Ja/Nein kostenfrei für Privatanlieferungen 

Altmetalle Nein kostenfrei mit Ausnahme PKW-Teile 

Altpapier Ja/Nein *kostenfrei für Privatanlieferungen, bis 2m³ 

Altreifen Ja 

 Asbestzementabfälle Ja 

Batterien und Akkumulatoren Nein 

Baum und Strauchwerk Ja/Nein *kostenfrei für Privatanlieferungen, bis 2m³ 

Bauschutt Ja 

 

Baustellenabfälle Ja 

Bitumengemische Ja 

Bodenaushub Ja 

CDs, DVDs Nein 

Dämmstoffe Ja 

Elektroalt-
geräte 

Wärmeüberträger (mobile 
Kühl- / Klimagerät, Nachtspei-
cherofen) 

Nein 

Anmeldung bei mehr als 20 Geräten 

Bildschirme, Monitore, Geräte 
mit Bildschirmen >100 cm²  

 
Lampen (LED, Gasentladungs-
lampen usw.) 

Großgeräte > 50 cm Anmeldung bei mehr als 20 Geräten 

Kleingeräte < 50 cm  

Photovoltaikmodule Anmeldung bei mehr als 20 Geräten 

Folien/Netze Ja 

 
Garten- / Parkabfälle (Blätter, Gras, Hecken-
schnitt, usw.) 

Ja 

Hartkunststoffe Ja 

PU-Schaumdosen Nein über PU-Schaumdosenrecycling 

Problemstoffsammlung (ProSa) Ja/Nein 
kostenfreie Privatanlieferung jeden Samstag 
Gewerbe als kostenpflichtige Kleinanliefe-
rung täglich am Sonderabfallzwischenlager 

Restabfall und Gewerbeabfall Ja  

Leichtverpackungen Nein 
Durch Wertstofftonne nur Großverpackun-
gen z.B. Elektrogeräte, Möbel etc. 

Sperrmüll Ja/Nein 
*2 Stück pro Jahr kostenfrei für Privatanlie-
ferungen, bis 2m³ 
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Spielzeug (gebrauchsfähig) Nein Spende an Toys-Company 

Tierkadaver Ja 
Haustiere und Tiere, die nicht unter das Tie-
rische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 
(TierNebG) fallen, keine Schlachtabfälle 

Tinten-, Tonerkartuschen Nein  

* Bei größeren Mengen wird der Überhang wie kostenpflichtige Abfälle abgerechnet. 

Bei der Berechnung der Gebühren kommt eine eigene Gebührensatzung des Zweckverbandes zur 

Anwendung (Stand 01.01.2020).  

Hier ein Auszug für die pauschalen Kleinmengen bis 2 m³: 

Die Kleinmengen werden gestaffelt: Kompostier-

bare Abfälle  

Gemischte 

Materialien 

flächige  

Abfälle 

 Mengen bis 0,5 m³ (ca. Kofferraum) 6,00 € 8,00 16,00 

 Mengen bis 1,0 m³ (ca. Kombi) 12,00 € 16,00 32,00 

 Mengen bis 2,0 m³ ca. (Kleinbus, Anhänger) 24,00 € 32,00 64,00 

Zur Verdeutlichung, was 

ein Kubikmeter bedeutet, 

hat der Zweckverband im 

Eingangsbereich Quader 

mit entsprechender Be-

schilderung aufgestellt. 

 

 

 

Anlieferungen über 2 m³ werden nach Gewicht berechnet Die Gebühr wird gemäß der jeweiligen 

Abfallart erhoben. Die Gebühren hängen im AWZ aus, bzw. können auf der Internetseite 

(www.awz-wiefels.de) eingesehen werden. 

Weitere Anlieferungsbedingungen: 

 Angelieferte Baumwurzeln dürfen maximal einen Durchmesser von 25 cm 

 Baum- und Strauchwerk maximal 1,5 Meter Länge und 15 cm Durchmesser 

 Sperrmüll: Die Einzelstücke dürfen höchstens ein Gewicht von 75 kg und eine Größe von 

maximal 2,20 m x 1,50 m x 0,75 m haben  

                                                           
32  Bildquelle AWZ Wiefels 2018 

 
Abbildung 13: Kubikmeterwürfel 32  
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1.4.1.2 Mengen AWZ Wiefels 

 
Abbildung 14: Kleinanlieferungen AWZ im Jahresverlauf 2022 33 

Gegenüber dem AWiKo 2017-2023 sinken die kostenfreien Anlieferungen insbesondere beim Bio-

abfall um 13%, Sperrmüll um 8 %. Während die mittlerweile kostenpflichtigen Abfälle wie Hecken-

schnitt von 6% auf 12% angestiegen sind. 

Die neu eingeführte Abfallart „flächige Abfälle“ (Türen, Platten usw.) sowie Pauschalanlieferungen 

über 1 – 2 m³ werden kaum genutzt und machen zusammen nur einen Anteil von rund 1,5% aus. 

 

 

                                                           
33  Datenquelle: AWZ Wiefels 2022 
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Abbildung 15:Anlieferungen AWZ Wiefels 2004 – 2022 34 

In der vorangegangenen Abbildung werden die Anlieferungen am AWZ insgesamt aufgeführt. Dabei 

wird klar, dass die Anlieferungen aus dem privaten Bereich also Kleinanlieferungen und Pauschalen 

mit über 71 % überwiegen (Vergleiche auch Abbildung 14). Die „Anlieferungen nach Gewicht + 

Kommunal“ betreffen die Anlieferungen von Mengen über 2 m³ (im Regelfall Gewerbe) sowie die 

Müllwagen und Container aus öffentlichen Anlieferungen.  

Inzwischen werden über 30 unterschiedliche Sammelkategorien (siehe Tabelle 4) unterschieden. 

Durch die Mitarbeit der Anliefernden aus Gewerbe und privaten Haushalten können hierdurch im-

mer mehr Wertstoffe abgeschöpft und stofflich bzw. energetisch verwertet werden. Der Anteil an 

wiederverwertbaren Stoffen beträgt hier inzwischen über 80%. 

 

                                                           
34  Datenquelle: AWZ Wiefels 2022 
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Abbildung 16: Angelieferte Abfallmengen am AWZ Wiefels 2022 35 

Die Grafik zeigen die relevanten Eingangsmengen AWZ Wiefels. 

Da das AWZ Wiefels den Haushalten und Gewerbebetrieben aus den Landkreisen Friesland und 

Wittmund zur Verfügung steht und auch kommunale Abfälle aus anderen Landkreisen/Städten an-

geliefert werden, werden angelieferte Mengen nach Gewicht erfasst und je nach Anliefernden mit 

einem Buchungsschlüssel registriert und so den Erzeugerlandkreisen zugeordnet.  

Für Abfälle, die im Kleinanliefererbereich angeliefert und nicht verwogen werden, wird ein allge-

meiner Verteilungsschlüssel von 73 % für den Landkreis Friesland angewendet.36  

                                                           
35  Datenquelle: AWZ Wiefels 2022 
36 Für folgende Abfälle, die am AWZ Wiefels in Deponiecontainern erfasst werden, gilt dieser Verteilungsschlüssel: 

Restabfall; Grünabfälle; PPK; Sperrmüll; Altholz; Altmetall; Bauabfall (Bauschutt, Bitumengemische, Dämmstoffe; 
Altfenster); Asbest; gewerbliche Abfälle (Restabfall, Sperrmüll, Baustellenabfälle); Altreifen; Kunststoffe. 
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Im Jahr 2022 wurden im Kleinanlieferungsbereich die insgesamt 14.327 Tonnen (20.806 Tonnen)37 

Abfälle in 4.909 (6.426) Container gefüllt, sowie 859 Tonnen Elektroaltgeräte38 angenommen, die 

über die EAR zur Verwertung gefahren wurden. Hinzu wurden 97.334 Tonnen Abfälle zur MBA an-

geliefert und dem Kompostwerk wurden 30.368 Tonnen angedient. 

 
Abbildung 17: Mengenentwicklung Deponie Wiefels II 39 

1.4.1.3 Steckbriefe der Anlagen im AWZ 

Deponie Wiefels 

Standort:  Abfallwirtschaftszentrum Wiefels  
Fuhlrieger Allee 3, 26434 Wangerland 

Betreiber:  Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum 
Friesland/Wittmund 

Kapazität der Anlage: 2,3 Mio. m³ 

Größe: 20 Hektar 

jährliche Ablagerungsmenge: ca. 60.000 - 80.000 t 

Herkunft der Abfälle: LK Friesland, LK Wittmund, Stadt Wilhelmshaven, Stadt Delmenhorst 

                                                           
37  Datenquelle AWZ Wiefels 2022 (in Klammern Daten von 2017) 
38  Datenquelle Stiftung EAR 
39  Datenquelle AWZ Wiefels 2022 
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Art der Abfälle:  Mechanisch-biologisch vorbehandelte Abfälle, Abfälle, welche die Zuord-
nungswerte der Deponieverordnung einhalten 

Inbetriebnahme: Altbereich: 1976 – 1993 
Neubereich: seit 1993 

Laufzeit: Restlaufzeit 10 Jahre 

Mitarbeitende 4 

Ausstattung: Fahrzeugwaage, Sickerwasserfassung u. -reinigung, Gasfassung u. -aufberei-
tung 

Besonderheiten: Monopolder für asbesthaltige Abfälle, Monopolder für spezifische Massen-
abfälle 

Sickerwasserkläranlage  

Standort:  Abfallwirtschaftszentrum Wiefels 

Betreiber:  Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum 
Friesland/Wittmund 

Kapazität der Anlage: 120.000 m³/ Jahr (genehmigt) 
ca. 80.000 m³/Jahr mittlerer Durchsatz 

Herkunft des Abwassers: Deponiesickerwasser, Prozesswasser aus den Behandlungsanlagen, verun-
reinigtes Oberflächenwasser von Lagerflächen sowie noch bis 30.06.2019 
kommunales Abwasser aus der Ortschaft Wiefels 

Inbetriebnahme: 1993 Biologische Stufe  
1996 Mehrschichtfilter, Aktivkohleadsorptionsanlage 

Mitarbeitende: 3 

Verfahren: Nitrifikation/Denitrifikation mit Belebschlammrückführung, 
Mehrschichtfilter, Adsorption 

Behandlungszeit: 12 Tage 

Output: Direkteinleitung des gereinigten Abwassers in das Tettenser Tief über eine 
Druckrohrleitung. Die Einleitungswerte entsprechen den gesetzlichen Vor-
gaben und werden regelmäßig unabhängig überwacht. 

Bioabfallkompostwerk Wiefels 

Standort:  Abfallwirtschaftszentrum 
Wiefels 

Betreiber:  Zweckverband Abfallwirt-
schaftszentrum 
Friesland/Wittmund 

Kapazität der Anlage: 30.000 t/a 

Herkunft der Abfälle: LK Friesland (ca. 23.000 t/a), 
LK Wittmund (ca. 3.000 t/a) 
Stadt Wilhelmshaven (ca. 
4.000 t/a) 

Art der Abfälle:  Kompostierbare Abfälle aus der Biotonne 

                                                           
40  Bildquelle: AWZ Wiefels (ebd.) 

Abbildung 18 Kompostwerk 40 
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Inbetriebnahme: September 1996 

Mitarbeitende: 6 

Verfahrenstechnik: Rotteverfahren der Fa. Thyssen Still Otto 

Vorbehandlung:  Sieben, Zerkleinern, Sortieren 

Intensivrotte:  Belüftung über Spaltenboden, Umsetzen u. Auflockern mit Dynacomp-Um-
setzer 

Dauer der Behandlung: 2 x 21 Tage Intensivrotte 
ca. 6 Wochen Nachrotte 

Output/Produkt:  ca. 16.000 t/a gütegesicherter Kompost 

Vermarktung/Abnahme: Komplette Vermarktung über Fa. Nehlsen 
Abgabe an Erdenwerk Wilsaflor  

Mechanischer Aufbereitungsteil der MBA 

Standort:  Abfallwirtschaftszentrum Wiefels 

Betreiber: Zweckverband  
Abfallwirtschaftszentrum 
Friesland/Wittmund 

Kapazität der Anlage: 113.000 t/a 

Herkunft der Abfälle: LK Friesland, LK Wittmund, Stadt Wil-
helmshaven, Stadt Oldenburg, Stadt 
Delmenhorst, LK Cloppenburg 

Art der Abfälle:  Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 

Inbetriebnahme: September 1997 

Mitarbeitende: 11 

Verfahrensschritte: Vorzerkleinerung, Siebung, Eisen und Nichteisenabscheidung 

Outputströme: Siebschnitt 0 - 40 -> Nassvergärung 

 Siebschnitt 40-80 -> Trockenvergärung 

 Material >80 <300 -> Mittelkalorikkraftwerk Bremen 

 Metalle -> Verwertung 

Nassvergärungsteil der MBA 

Standort:  Abfallwirtschaftszentrum Wiefels 

Betreiber:  Zweckverband  
Abfallwirtschaftszentrum 
Friesland/Wittmund 

Kapazität der Anlage: 80.000 t/a 

Herkunft der Abfälle: Siebschnitt 0-40 mm aus der mecha-
nischen Aufbereitung, 

Inbetriebnahme: 2006/2007 

Mitarbeitende: 18 

                                                           
41  Daten-, Bildquelle: AWZ Wiefels (ebd.) 

Abbildung 19: Förderband MBA 

Abbildung 20: Nassvergärung Fer-
menter 41 
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Verfahren: Vollstromnassvergärung mit Stofflöser (Pulper), Sandfang, Hydrolyse, Inert-
stoffausschleusung, Fermenter, aerobe Stabilisierung und Entwässerung 

Behandlungszeit: insgesamt 4 Wochen (3 Wochen Vergärung, 1 Woche Stabilisierung) 

Output: Gärrest zur Ablagerung  
ca. 3.450.000 m³ Biogas/Jahr  
entsprechen ca. 7.000.000 kWh/Jahr 

Trockenvergärungsteil der MBA 

 Standort:  Abfallwirtschaftszentrum Wiefels 

Betreiber: Zweckverband  
Abfallwirtschaftszentrum 
Friesland/Wittmund 

Kapazität der Anlage: 20.000 t/a 

Herkunft der Abfälle: Siebschnitt 40-80 mm aus der me-
chanischen Aufbereitung, Faser-
stoffe aus der Nassvergärung 

Inbetriebnahme: Juli 2011 

Mitarbeitende: 2 

Verfahren: Trockenvergärungssystem der Fa. Waste Treatment Technologies, NL, mit 6 
Fermentertunnel, 2 Hybridtunnel, 2 Konditionierungstunnel und 1 Perkolat-
behälter einschl. Gasspeicher 

Behandlungszeit: insgesamt 5 Wochen (4 Wochen Vergärung, 1 Woche Konditionierung) 

Output: Gärrest zur Ablagerung 
ca. 2.300.000 m³ Biogas/Jahr 
entsprechen ca. 4.700.000 kWh/Jahr 

 
Abbildung 21: Trockenvergärung 
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1.4.2 Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Der Wertstoffhof Varel befindet sich im Eingangsbereich der ehemaligen Deponie Varel-Hohen-

berge. Dieser ist ausschließlich für die Abfälle aus privaten Haushaltungen aus dem Kreisgebiet ein-

gerichtet und wird vor allem von Menschen aus Zetel, Bockhorn und Varel genutzt. 

 
Abbildung 22: Eingangsbereich Wertstoffhof Varel, Blickrichtung Nordost 42 

 

Der Wertstoffhof hat an 23,5 Stunden in der Woche zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag  und Mittwoch  13:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag   08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr 
Samstag   08:00 bis 12:00 Uhr 

Die Privatanlieferungen am Wertstoffhof sind meist gebührenfrei. Ausnahme sind die kostenpflich-

tigen Abfallsäcke des Landkreises (siehe Kapitel 1.7.1) und die pauschale Annahme für feine Bioab-

fälle. Die Gebührenerhebung läuft über den Verkauf der Abfallsäcke bzw. Wertmarken zu je 0,5 

Kubikmeter über den beauftragten Betreibenden, derzeit Nehlsen AWG.  

Anliefernde haben Auskunft über die Herkunft der Abfälle zu geben. Um die Gebührenaufwendun-

gen der Gebührenzahlenden aus Friesland zu schützen, werden grundsätzlich nur Haushalte mit 

einem friesländischen Kraftfahrzeug-Kennzeichen akzeptiert. Ansonsten muss der Nachweis (z. B. 

Gebührenbescheid) erbracht werden, dass der Abfall aus dem Kreisgebiet stammt. 

Durch die Diskussion um den Transportaufwand von kostenpflichtigen Bioabfällen (Heckenschnitt) 

privater Haushalte wurden Öffnungszeiten und Annahmemöglichkeiten angepasst. Dieses hat sich 

mittlerweile eingespielt.  

Allerdings sind die kostenpflichtigen Mengen eher gering. Die 46 Tonnen 43(16 Container) Garten- 

und Parkabfälle sind meist Gras und Blätter und machen nur rund 15 % der Gesamtmenge Grünab-

fall aus. 

Gemäß AES in Verbindung mit der „Satzung des Landkreises Friesland über die Benutzung des Wert-

stoffhofs Varel-Hohenberge (Benutzungsordnung)“ werden nachfolgende Abfälle zur Verwertung 

aus privaten Haushaltungen angenommen: 

 
 
 

                                                           
42  Bildquelle: eigene 
43  Datenquelle eigene 2022 (ebd.) 
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Tabelle 5: zugelassene Abfälle beim Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Abfallart Gebührenpflicht Ausnahme / Anmerkung 

Altglas aus Verpackungen Nein  

Möbelholz (Altholz aus Möbeln) Nein *Kostenfrei für Privatanlieferungen, bis 2m³ 

Altkleider Nein als Spende für DRK 

Altmedikamente Nein kostenfrei für Privatanlieferungen 

Altmetalle Nein kostenfrei für Privatanlieferungen 

Altpapier Nein *kostenfrei für Privatanlieferungen, bis 2m³ 

Batterien und Akkumulatoren Nein  

Baum und Strauchwerk Nein *kostenfrei für Privatanlieferungen, bis 2m³ 

CDs, DVDs Nein  

Elektro-
altgeräte 

Wärmeüberträger (mobile Kühl- / Kli-
magerät, Radiatoren, Boiler) 

Nein 

 

Bildschirme, Monitore, Geräte mit 
Bildschirmen >100 cm²  

 
Lampen (LED, Gasentladungslampen 
usw.) 

Großgeräte > 50 cm  

Kleingeräte < 50 cm  

Restabfall Ja Nur im Abfallsack „Landkreis Friesland 

Leichtverpackungen Nein 
Durch Wertstofftonne nur Großverpackungen z.B. 
Elektrogeräte, Möbel etc. 

Spielzeug (gebrauchsfähig) Nein Spende an Toys-Company 

* Übermengen können nicht angenommen werden. Aufgrund der begrenzten Platz-/Containerkapazitäten 
werden pro Anlieferungstag max. 2 m³ angenommen. Übermengen können im AWZ, ggf. gegen Gebühr 
angenommen werden. Die Elektroaltgeräte aus der Gruppe der Photovoltaikanlagen und Nachtspeicher-
öfen werden nur im AWZ Wiefels angenommen 

1.4.2.1 Mengen 

 
Abbildung 23: Abfallmengen am Wertstoffhof Varel-Hohenberge 2022 44 

                                                           
44  Datenquelle: eigene Daten 2022 
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Insgesamt wurden im Jahr 2022 rd. 1.119 t45 (1.887 t) Abfälle bzw. Wertstoffe in 12.411 Anlieferun-

gen (25.054) abgegeben; entsprechend 90 kg/Anlieferung (75 kg) nach Varel-Hohenberge gebracht. 

Bei diesen Mengen fehlen allerdings die Leichtverpackungen, deren Gewicht nicht getrennt erfasst 

wird. 

 
Abbildung 24: Anlieferungen Wertstoffhof Varel 2022  

Die am Wertstoffhof getrennt eingeworfenen Abfälle zur Verwertung werden von Containerfahr-

zeugen zur weiteren Verwertung nach Wiefels oder in Anlagen des beauftragten Dritten gefahren. 

Die Terminvergabe als Infektionsvorsorge zu Pandemiezeiten hat sich in Wiefels und Varel als Zu-

gangslenkung bewährt.  

Bei gleichen Terminmöglichkeiten wie vor der Terminvergabe ist Anzahl der Anlieferungen und 

Mengen stark zurückgegangen, die Menge pro Anlieferung ist aber um rund 20% gestiegen.  

Tabelle 6 Anlieferungen Varel-Hohenberge 

  
Anzahl  

Anlieferung Mengen 
Menge/Anliefe-

rung 
max. Anliefe-

rung /Tag 
Pro Stunde 

(Wochentag) 

2017 25.054 1.887 t 75,3 kg 343  80 (Samstag) 

2018 24.507 1.781 t 72,7 kg 302 86 (Samstag) 

2019 22.863 1.706 t 74,6 kg 312 59 (Samstag) 

2020 17.129 1.460 t 85,2 kg 216 62 (Samstag) 

2021 11.956 1.151 t 96,3 kg 133 34 (Montag) 

2022 12.411 1.119 t 90,2 kg 123 31 (Samstag) 

Gleichzeitig wurden aber keine Verlagerungen auf die Sperrmüllabholung oder illegale Ablagerung 

registriert. Die Spitzenanlieferungen vor Feiertagen oder Ferien sind entfallen, dieses entlastete 

insbesondere die Verkehrsführung. Teilweise waren die Landesstraße zum AWZ und die Kreisstraße 

in Varel in der Vergangenheit durch wartende Fahrzeuge zugestellt. 

Ökologisch gesehen ist die individuelle Anlieferung mit 90 kg in Varel und in Wiefels gegenüber der 

Abholung mit 313 kg pro Sperrmüllvorgang eine hohe klimatische Belastung. 

                                                           
45  Datenquelle: eigene Daten 2017 - 2022 (in Klammern voriges AWiKo), (ebd.) 
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1.4.2.2 Ehemalige Deponie Varel-Hohenberge 

Die vom Landkreis von 1974 bis 12/2004 betriebene Abfalldeponie in Varel-Hohenberge wurde zum 

01.01.2005 nach der Verfüllung des Abfallvolumens geschlossen und die Betriebsteile zur Abfallan-

nahme in einen Wertstoffhof für private Haushalte umgewandelt. 

Da die Abfälle seit dem 01.01.2005 nur noch vorbehandelt und von verwertbaren Abfällen getrennt 

abgelagert werden dürfen, müssen danach alle Abfälle in entsprechende Verwertungsanlagen 

überführt werden, die Abfallartenannahme musste daher eingeschränkt werden. 

Seit dem 23.11.2017 befindet sich die Entsorgungsanlage in der sogenannten Nachsorge. Dies be-

deutet, die Arbeiten zur Sicherung wurden abgeschlossen. Das umfangreiche Überwachungspro-

gramm läuft weiter und wird auf ca. 30 Jahre geschätzt. 

Die am Standort der Deponie befindliche biologische Kläranlage wurde 2021 außer Dienst gestellt. 

Die stärker belasteten Sickerwassermengen aus der neuen Anlage sind seit der Abdeckung in 2017 

von 14.791 m³ auf rund 543 m³ in 2022 gesunken. Das Sickerwasser wird in der Deponiekläranlage 

Wiefels behandelt. 

Das Sickerwasser aus dem alten Deponieabschnitt erfüllt die Kriterien zur Indirekteinleitung, d.h. 

das Abwasser wird in das Kläranlagennetz der Stadt Varel, betrieben durch den OOWV, zur weiteren 

Reinigung eingeleitet.  

Das im Deponiekörper natürlich entstehende Faulgas (Deponiegas), das zu einem Teil aus Methan 

besteht, wird mit insgesamt 21 Gasbrunnen abgesaugt und in einer Fackel umweltschonend ver-

brannt. 

Eine Energiegewinnung durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist aufgrund der rückläufigen Men-

gen nicht wirtschaftlich darstellbar. 

Das ursprüngliche Deponiefeld Bauabschnitt (BA) I und die erste Erweiterung (BA II) sind nach unten 

hin mit einer Kleischicht abgedichtet. Die Basis des letzten Erweiterungsfeldes (BA III) wurde mit 

einer Multischichtbarrierenabdichtung (lagenweise Lehm und eine verschweißte Kunststoffdich-

tungsbahn) wasserundurchlässig aufgebaut. 

Die Deponien wurden nach oben mit einer Kunststoffdichtungsbahn gegen eindringendes Nieder-

schlagswasser abgedichtet. Der BA I+II wurde zusätzlich mit einem Dichtungskontrollsystem verse-

hen. Dabei handelt es sich um ein gitterartig verlegtes Leitungsnetz, welches bei einer potentiellen 

Beschädigung der Kunststoffdichtungsbahn die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit an dieser 

Stelle feststellen würde.  

Beim BA III wurde als zweite ergänzende Dichtung eine Bentonitmatte als mineralische Dichtungs-

komponente unter die Kunststoffdichtungsbahn verlegt. Im Falle einer potentiellen Beschädigung 

quillt das Bentonit an der Stelle auf und verschließt die Schadstelle. 

Für die weiteren ca. 25 Jahre wird ein Überwachungsprogramm durchgeführt, welches den Boden-

Luftpfad (Gasemissionen) und den Boden-Wasserpfad (Grundwasser/Sickerwasser) überwacht. Bei 

Unterschreitung der gesetzlich vorgegebenen Schwellenwerte kann dann die Deponie durch die 

oberen Abfallbehörden aus dem Nachsorgeprogramm entlassen werden. 
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1.4.3 Abfallumschlagstation Wangerooge 

Die Abfalldeponie Wangerooge wurde von kurz nach 

dem 2. Weltkrieg bis 1987 betrieben. Durch Auflagen der 

Abfallgesetzgebung und aus Mangel an Erweiterungsflä-

che wurde die Deponie geschlossen und abgedeckt und 

ist mittlerweile aus der Nachsorge entlassen. 

Die durch die Abfuhr gesammelten sowie die direkt an-

gelieferten Abfälle werden in der Abfallumschlagstation 

gesammelt und für den Weitertransport zusammenge-

stellt. 

Die Abfälle werden in Transportcontainer geladen 

(Restabfall, PPK und Verpackungen werden verpresst) und per Inselbahn und Schiff zunächst zum 

Festland gefahren. Restabfall sowie angelieferte Grünabfälle, werden zum AWZ transportiert, die 

anderen verwertbaren Abfälle zu entsprechenden Verwertern. 

Die Abfallumschlaganlage hat an 7,5 Stunden in der Woche zu folgenden Zeiten geöffnet: 

Montag  bis Freitag 15:00 bis 16:30 Uhr  

 

Gewerbliche Abfälle sind immer kostenpflichtig. Problemstoffe werden nur im Rahmen der mobilen 

Problemstoffsammlung (siehe Seite 87) angenommen. 

Da die Umschlagstation über keine geeichte Waage verfügt, sind nur Anlieferungen bis 0,5 m³ 

(Handwagen) möglich; Anlieferungen werden pauschal abgerechnet.  

Für Abfallmengen, die darüber hinausgehen, können außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung 

Container gestellt werden, die abschließend in den jeweiligen Eingangsanlagen z.B. am AWZ Wie-

fels verwogen werden. 

1.4.3.1 Mengen 

Da die Abfälle, die an der Abfallumschlagstation Wangerooge abgegeben werden, zusammen mit 

den gewerblichen und Abfällen der kommunalen Abfuhr gesammelt und verschifft werden, macht 

die Mengenstatistik keinen Unterschied zwischen den beiden Erfassungsarten. Daher können nur 

die gesamten Abfallmengen, die 2022 umgeschlagen wurden, dargestellt werden. 

Insgesamt wurden 2022 rd. 1.336 Tonnen (1.650 t) umgeschlagen, von denen knapp 62 % (56 %) 47 

Restabfälle waren. 

                                                           
46  Bildquelle: Frank Zoeke 
47  Datenquelle: eigene Daten 2022 (in Klammern AWiKo 2018), (ebd.) 

Abbildung 25: Abfallumschlagstation Wan-
gerooge 46 
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Abbildung 26: Abfallmengen Wangerooge 48 

Besonders Auffällig ist auf Wangerooge der Einfluss des Tourismus auf die Abfallmengen. Im jährli-

chen Verlauf (siehe auch Abbildung 36) sind starke Schwankungen zu erkennen und durch die fast 

1 Million Inselübernachtungen ergeben sich rund 2.016 zusätzliche Einwohner(-gleichwerte) und 

verdreifachen damit fast die eigentliche Bevölkerung von 1.254 Einwohnern.  

Insbesondere an die Logistik wird in den Sommermonaten eine besondere Anforderung gestellt. 

Ausfälle im Bereich der Fahrzeuge oder Pressanlage müssen unmittelbar behoben werden, was 

durch die Insellage besonders aufwendig und teuer ist. 

1.4.4 Grünabfallannahmestelle Sande 

Im Rahmen der Diskussion um die Änderung der Gebührenpflicht auf Heckenschnitt wurde 2021 in 

Absprache mit der Gemeinde Sande auf deren Bauhof eine zusätzliche Annahmestelle für Grünab-

fall eingerichtet. 

Geöffnet ist die Annahme von Anfang März bis Ende November am 

Freitag von 13:00 – 18:00 Uhr und am Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr 

Bioabfälle bis Armlänge (Biotonnengängig < 90cm) werden gegen Gebühr und Strauchwerk (> 90 

cm) kostenfrei angenommen. 

Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit (inklusive Anzeigenschaltung) ist die Frequentierung sehr ge-

ring. 

Tabelle 7 Grünabfallmengen Sande 

 2021 2022 

Feiner Bioabfall (< 90 cm) 26,87 Tonnen 18,58 Tonnen 

Strauchwerk (> 90 cm) 30,57 Tonnen 25,49 Tonnen 

 

                                                           
48  Datenquelle: eigene 2022 und LSN (Kapitel 1.1.1) (ebd.) 
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1.5 Abfallvermeidung und Öffentlichkeitsarbeit 

1.5.1 Abfallvermeidung 

Gemäß § 46 KrWG in Verbindung mit § 8 NAbfG berät der Landkreis seine Bürgerinnen und Bürger 

sowie die Gewerbebetriebe hinsichtlich der fünfstufigen Abfallhierarchie bei der: 

 

 

 

 

 Bewusst einkaufen - muss ich 
jeden (Mode-)Trend mitma-
chen, immer das Neueste ?! 

 Kann man den Gegenstand re-
parieren/verschenken/ Second-
Hand? 

 stoffliche Verwertung → aus 
Altglas neue Flaschen herstel-
len 

 Energetische Verwertung (Um-
wandlung in Energie) und Ver-
füllung (Baustoff) 

 

 Für immer auf die Deponie 

Abbildung 27: Abfallhierarche mit kinderfreundlicher Erklärung49 

1.5.2 Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit im Landkreis Friesland 

Auf Landesebene verpflichtet der § 8 NAbfG die örE daraufhin zu wirken, dass möglichst wenig Ab-

fall entsteht; dazu haben sie u.a. eine Abfallberatung einzurichten und über Vermeidung und Ver-

wertung zu beraten. Hinzu kommen noch verschiedene Aufgaben, die sich aus den untergesetzli-

chen Regelungen ergeben und Grenzbereiche der -unteren Abfallbehörde- (uAB) betreffen, z.B. 

muss gemäß dem ElektroG die durchgestrichene Tonne als Symbol für das Verbot der Entsorgung 

im Restabfall durch den örE (Abfallberatung) erklärt werden, die Kontrollen sind aber Aufgabe der 

uAB. 

Im Folgenden werden die Angebote des Landkreises Friesland in Bezug auf die in § 4 AES geregelte 

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit dargestellt: 

Jährlich werden alle Haushalte mit der Abfallfibel versorgt, in der neben den Abfuhrterminen alle 

Neuerungen oder im Laufe des Jahres aufgefallene Schwerpunkte für die Nutzenden aufbereitet 

wurden. 

                                                           
49  Bildquelle: eigene „Abfallhierarchie kinderfreundlich erklärt“; www.friesland.de/kinderabfallberatung 
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Daneben präsentiert der Landkreis die Leistungen und Angebote der Abfallwirtschaft im Internet: 

Unter http://www.friesland.de/abfall können sich die Haushalte und Gewerbebetriebe über alle 

Aspekte der Abfallwirtschaft und Dienstleistungen umfangreich informieren. 

 

Abbildung 28: Aufrufe Internetseiten 10/2021 bis 03/202350 

                                                           
50  Bildquelle: eigene „Aufrufe Internetseiten“ 
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(Bitte beachten: Die Primärachse ist Logarithmisch ausgeführt, um die Datenanzahlen darzustellen) 
 

Auch per App werden auf dem Smartphone umfangreiche Information angeboten. 

Neben dem automatisierten Terminwecker für den richtigen Abfuhrtag ist hier vor allem eine stra-

ßenweise Information interessant. Bei einem Ausfall der Abfallentsorgung z.B. durch Fahrzeugaus-

fall können die Nutzenden der App in den betroffenen Straßen direkt mit einer „Push-Nachricht“ 

informiert werden und das Problem sowie ein Nachholtermin benannt werden. 

 

Weiterhin sind auch die aus dem Internet bekannten 

Angebote in der App enthalten: 

 

 Das „Abfall ABC“ benennt für viele Abfallarten 
deren ordnungsgemäßen Entsorgungsweg. 

 Für die wichtigsten Abfallarten sind detaillierte 
Informationen angegeben (z. B. für Rest- und 
Bioabfall, Sperrmüll, Elektroschrott, Altpapier, 
Altmetall, Problemstoffe etc.). 

 Der Abfuhrkalender ist online abrufbar. Das 
Programm erzeugt dabei für jeden Abruf eine 
PDF-Datei mit den individuellen Abfuhrzeiten; 
dazu müssen nur die Gemeinde, die Straße und 
der Leerungsrhythmus angegeben werden. 

 Die Sperrmüllabfuhr kann online beantragt 
werden; möglich ist es aber auch, die entspre-
chenden Formulare auszudrucken. 

 

 

Der Landkreis hat einen Verleih- und Mietführer veröffentlicht, der Firmen auflistet, bei denen man 

z.B. Berufskleidung, Geräte, Möbel und Zelte oder Mietwagen ausleihen kann.  

Daneben wird eine reichhaltige Auswahl an Broschüren und Formularen auch zum Download ange-

boten; unter andrem: 

 „Sortieren Sie richtig?!“ – Trennung von Abfällen aus Haus und Garten  

  „Biotonne und Eigenkompostierung“ – Tipps zur Entsorgung von organischen Abfällen 

 „Einkaufen ohne Abfall“ – Einfache Tipps zur Abfallvermeidung beim Einkaufen 

 „Müll vermeiden, Müll vermindern“ – Eine Broschüre für Kindergärten und Grundschulen 

 Alle geforderten Dienstleistungen als Onlineformulare 

 

                                                           
51  Bildquelle eigene, in Verbindung mit www.myMüll.de 

 
Abbildung 29: Abfall-App der Abfallwirt-
schaft im Landkreis Friesland 51 
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 Die Sortierhilfe “Sortieren Sie richtig?!“ gibt es in dreizehn Übersetzungen 

 
Abbildung 30: Abfallbroschüre in verschiedenen Fremdsprachen52 

 

Zudem ist der Beratungsservice Abfall (04461/919-8686) durch ein Servicecenter der Stadt Olden-

burg von Montag bis Freitag ab 07.00 bis 18.00 Uhr erreichbar. Hierüber können mehr als 80% der 

Fragen (z.B. Öffnungszeiten, Sperrmüll-, Terminanmeldung, Abfuhrtage) direkt telefonisch beant-

wortet werden. Weiterführende Fragen/Anträge werden direkt zu den Abfallberaterinnen und Ab-

fallberatern vermittelt oder außerhalb der Dienstzeiten als Email-Anfrage weitergeleitet. 

Die Onlineanträge für Aufgaben des Landkreises (gem. dem Onlinezugangsgesetz (OZG)) liegen be-

reits vor und können genutzt werden.  

Nachrichten per Fax (04461/919-8309) oder E-Mail (abfallwirtschaft@friesland.de) gehen direkt zur 

Abfallberatung der Abfallwirtschaft. 

Dieses Angebot sowie weitere Informationen stehen auch Gewerbebetrieben offen.  

Der Landkreis führt auch im Rahmen des Tages der offenen Tür Informationsveranstaltungen durch 

und bietet außerdem Vortrags- und Informationsveranstaltungen sowie Beratung und Begleitung 

von Aktionen zum Thema Abfallwirtschaft für Verbände, Vereine und Schulklassen an.  

Als Ergänzung unterstützt der Landkreis Friesland auch das Regionale Umweltzentrum (RUZ) Schor-

tens und die Mobile Umweltbildung (Mobilum) für die Umweltbildung und Abfallinformation. Hier-

bei werden dann Aktionen oder Vororttermine angeboten. Beispielsweise das Repaircafe, Plastik-

freie Aktionstage, Frühjahrsputzaktionen usw.  

Durch Mitarbeitende des AWZ werden dort auch Führungen (z. B. Deponie oder MBA) angeboten.  

                                                           
52  https://www.friesland.de/portal/seiten/broschueren-abfallwirtschaft-zum-herunterladen-901000308-20800.html 
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Die Überwachung von Gewerbebetriebe (§ 47 KrWG) als uAB ist mit Gebühren verbunden. Ver-

gleichbar mit einer TÜV-Überwachung werden Gebühren gemäß Allgemeiner Gebührenordnung 

und Aufwand erhoben.  

Gewerbebetriebe werden auf Anfrage aber auch zum Thema Abfallvermeidung beraten. Betriebe 

können hier auf die Gewerbeabfallberatung zurückgreifen, die entweder im Rahmen der Gewerbe-

abfallüberwachung oder auf Anfrage erfolgt. Im Rahmen von vor-Ort-Terminen werden Abfallan-

fallstellen sowie Abfallarten und -gefäße mit den Abfällen gesichtet. Die Betriebe können ebenfalls 

eine beratende Unterstützung bezüglich Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) oder branchen-

spezifische Abfälle bekommen, die nicht im Rahmen der öffentlichen Abfuhr entsorgt werden.  

Auf den Internetseiten unter www.friesland.de/gewerbe hält der Landkreis ebenfalls viele Informa-

tionen für Gewerbebetriebe bereit. 

1.5.3 Verbotswidrig lagernde Abfälle 

Gemäß § 10 NAbfG muss der Landkreis Friesland als örE für illegal abgelegte Abfälle die Entsorgung 

übernehmen, wenn von diesen Abfällen eine Gefahr ausgeht und die Unterhaltungspflichtigen 

(Grundstückseigentümerin/ -eigentümer) oder der Verursachende einer Verunreinigung nicht er-

mittelt werden kann. Dieses geschieht häufig gegen Kostenerstattung über die Bauhöfe der Städte 

und Gemeinden. Für die Entsorgung der verbotswidrig im Wald oder der übrigen freien Landschaft 

abgelagerten Abfälle werden bei frei zugänglichen Objekten auch der Auftragnehmer für die Sperr-

müllabfuhr bzw. der Auftragnehmer für die Reinigung der Glascontainerstellplätze eingesetzt.  

Die Kosten für die Entsorgung dieses sogenannten „wilden Mülls“ werden über die Abfallgebühren 

getragen, soweit kein Verursacher ermittelt wird. 

Die Kosten hierfür betrugen in den letzten Jahren 1.000 bis 2.000 € / Jahr; eine Ausnahme war 2020 

mit über 3.000 €. Aber auch hier, wie in den meisten Fällen handelt es sich um die Entsorgung von 

Altreifen. Aufgrund der Menge und Alter war eine vorgelagerte landwirtschaftliche Nutzung er-

kennbar. 

Im Kampf gegen den „kleinen“ wilden Müll, der sich überall findet und 

sich aus achtlos weggeworfenen Bonbonpapieren, Zigarettenschach-

teln, Taschentüchern usw. zusammensetzt, findet jedes Jahr eine „Früh-

jahrsputzaktion“ statt. Dazu rufen die Städte und Gemeinden Vereine, 

Verbände, Schulen und Privatpersonen auf, in ihrer Gemeinde in einer 

koordinierten Aktion wilden Müll zu beseitigen. Auf diese Weise werden 

jedes Jahr etwa 5 bis 8 Tonnen Müll aus der Landschaft gesammelt.  

Im Jahr 2023 sammelten 5.666 Teilnehmer an 2 Tagen rund 5.740 kg Ab-

fälle ein. Daran beteiligt waren über 4.318 Kinder, die statt Schulunter-

richt live erleben konnten, was so täglich auf die Straßen und Seitenstrei-

fen geworfen wird. 

Der Frühjahrsputz wird in einer Gemeinschaftsaktion von der Stadt Wilhelmshaven, den Landkrei-

sen Friesland und Wittmund durchgeführt, die dann auch die Abfälle von ausgewählten Sammel-

plätzen abholen und verwerten/beseitigen. Die Abholung der Abfälle wird von den beauftragten 

Entsorgungsunternehmen gesponsert.  

                                                           
53  Bild- und Datenquelle: eigene 

 
Abbildung 31: Logo 
Frühjahrsputz 53 
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1.6 Daten über das Abfallaufkommen 

1.6.1 Abfallbehälter 

Der Landkreis Friesland fährt im Regelfalle die Abfälle in festen Abfallbehältern ab. Ausnahmen 

sind: die sperrigen Abfälle sowie Grundstücke, die aufgrund ihrer Lage nicht angefahren werden 

können bzw. bei denen Behälter weit transportiert müssen. In diesen Fällen wird eine Abfuhr über 

Restabfallsäcke bzw. Papierbündel zugelassen. 

Die Abfallbehälter entsprechen der Europäischen Norm (EN) 840. Die Behälter werden mit Recyclat 

hergestellt. Dieses ist allerdings nur bei grauen Behältern möglich. Daher erfolgen die Ausschrei-

bungen mit einem Behälterkorpus in Grau und farbigem Deckel je nach Abfallart. 

Die Abfallbehälter werden zentral über den Auftragnehmer zu Los 1 Behälterabfuhr verwaltet und 

verteilt.  

Die Städte und Gemeinden nehmen die Behälterzuweisung anhand der ihnen vorliegenden oder 

gemeldeten Veranlagungsdaten vor und geben die Aufträge zum Verteilen weiter. Die Behälterzahl 

ist immer nur eine Momentaufnahme. 

Tabelle 8 genormte Abfallbehälter 

Behältergröße Restabfall Bioabfall Altpapier Wertstofftonne 

40 l X    

80l X    

120l X    

240 l X X X X 

1.100 l X  X X 

Abfallsack X X*   

*nur Annahme Wertstoffhof Varel 

Die Behälter für Restabfall, Bioabfall und Altpapier werden vom Landkreis gestellt und bewirtschaf-

tet, die Wertstofftonnen vom Auftragnehmer der Dualen Systeme. 

Im Gastgewerbe ist eine saisonbedingte zusätzliche Bereitstellung von Behältervolumen für min-

destens ein Quartal möglich. 

Für Campingplätze und vergleichbare Großanfallstellen werden gemäß Satzung auch Großbehälter 

von 4,5 m³ bis 30 m³ bereit gestellt. 

1.6.1.1 Behälterbestand und Volumen 

Behälterzahlen Festland 

Früher wurden nicht die Behälterzahlen, sondern nur das zu zahlende veranlagte Volumen durch 

die Gemeinden gepflegt. Dabei wurden für veranlagte Volumen größer 120 l pauschal ein 240-l-

Restabfallbehälter ausgeliefert. Durch eine gerichtlich erzwungene Satzungsänderung muss nun 

das tatsächlich gezahlte Volumen in Behältern zur Verfügung gestellt werden. 

Mehrere Restabfallbehälter stehen z.B. auf gemischt genutzten Grundstücken - Gewerbe + Ge-

werbe, Gewerbe + Haushalt, Mehrfamilienhäuser, oder bei Volumina, die nicht mit einem Behälter 

abgedeckt werden können.



Tabelle 9 Abfallbehälter und Volumen54 

 

                                                           
54  Datenquelle: Tabelle 9, 10 eigene Daten 2014 – 2022 (ebd.) 

  Behälter Abfuhrrhythmus     2022 2018 2014 

Restabfalltonnen Größe wöchentlich 2 wöchentlich 4 wöchentlich 6 wöchentlich Summen Summen Summen 

 40   6.048 Stück 2.093 Stück 1.126 Stück 9.267 Stück 8.978 Stück 6.241 Stück 

  80   19.152 Stück 5.688 Stück 1.148 Stück 25.988 Stück 25.477 Stück 21.983 Stück 

  120   8.345 Stück 1.920 Stück 386 Stück 10.651 Stück 10.325 Stück 11.167 Stück 

  240   7.451 Stück 1.472 Stück 216 Stück 9.139 Stück 8.565 Stück 7.559 Stück 

  1.100 169 Stück 609 Stück 50 Stück 16 Stück 844 Stück 952 Stück 796 Stück 

Behälteranzahl   169 Stück 41.605 Stück 11.223 Stück 2.892 Stück 55.889 Stück 54.297 Stück 47.746 Stück 

Behältervolumen (umgerechnet/Woche) 185.900 l 2.616.810 l 294.360 l 42.107 l 3.139.177 l     

Anteil   6% 83% 9% 1%       
           

Biotonnen 240   39.718 Stück     39.718 Stück 38.074 Stück 35.093 Stück 

Gartenabfalltonnen 240   2.986 Stück     2.986 Stück 1.862 Stück 1.378 Stück 

Behälteranzahl     42.704 Stück     42.704 Stück     

Behältervolumen (umgerechnet/Woche)   4.533.194 l     4.533.194 l     

Anschlussgrad *     90,6 %   
       *ohne Wangerooge   

Altpapiertonnen 240 296 Stück**   45.836 Stück   46.132 Stück 41.509 Stück 40.144 Stück 

  120 364 Stück**      364 Stück     

Altpapiercontainer 1100 56 Stück**   316 Stück   372 Stück     

Behälteranzahl           46.868 Stück     

Behältervolumen (umgerechnet/Woche)         3.013.380 l     
   **nur Wangerooge      

Wertstofftonnen 240   43.325 Stück     43.325 Stück     

  1.100   658 Stück     658 Stück     

  120   436 Stück     436 Stück     

Behälteranzahl           44.419 Stück     

Behältervolumen (umgerechnet/Woche)         5.587.060 l     
           

Gesamte Abfallbehälter           145.461 Stück 135.399 Stück 124.361 Stück 
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Tabelle 10: Abfallvolumen und Abfallmengen  

 
Landkreis Friesland gesamt (100.523 Ew)  getrennt nach Festland (99.278 Ew) und Wangerooge (1.245 Ew) 

 

Volumen/  

Woche 
Abfallmenge 

Behälter-

dichte 

spezifisches 

Abfallgewicht 

Volumen/  

Woche 
Abfallmenge 

Spez.  

Gewicht 
Tourismus* Gewerbe* 

Restabfalltonnen  3.139.177 l/wo 19.822 t 121,4 kg/m³ 197,2 kg/Ew 2.965.923 l/wo 18.995 t 191,3 kg/Ew 178,1 kg/Ew 151,9 kg/Ew 

          173.253 l/wo 826,92 664,2 kg/Ew 253,6 kg/Ew   

Biotonnen  4.533.194 l/wo 21.368 t 90,6 kg/m³ 212,6 kg/Ew     215,2 kg/Ew     

Altpapiertonne 

Festland  3.013.380 l/wo 6.358 t 40,6 kg/m³ 63,3 kg/Ew 2.837.060 l/wo 6.147 t 61,9 kg/Ew 57,6 kg/Ew   

          176.320 l/wo 211,23 169,7 kg/Ew 64,8 kg/Ew   

Wertstofftonnen 5.587.060 l/wo 4.633 t 15,9 kg/m³ 46,1 kg/Ew           

*In den letzten beiden Spalten wird der Einfluss von Tourismus und Gewerbe rechnerisch dargestellt 

Tabelle 11: Übersicht Behälterzuordnung zum Mindestvolumen 

Berechnungseinheit (Person/en, Ge-

werbeeinheiten etc.) 

Volumen pro Abfuhr Anzahl Behälter 

1 40 l 1 80 l 

2 80 l 1 80 l 

3 120 l 1 120 l 

4 160 l 2 2 * 80 l 

5 200 l 2 80 l + 120 l 

6 240 l 1 240 l 

7 280 l 3 2 * 80 l + 120 l 

    

27 1080 l 1 1.100 

 

 



Volumen 

Generell beträgt das Mindestvolumen 40 l pro Person und Abfuhr. Bei der Regelabfuhr stehen dann 

10 l/(Ew*wo) bei einer 4-wöchentlichen Abfuhr zur Verfügung. Es ist jedoch durch Wahl bei 6-wö-

chigem Abfuhrrhythmus möglich, dass nur ein Volumen von 6,7 l/(Ew*wo) zur Verfügung steht. 

Folgende Mindestbehältervolumina für Restabfall sind gemäß AES vorgeschrieben: 

Tabelle 12: Mindestbehältervolumina gemäß § 17 AES 

Nutzungsart des Grundstücks 
Mindestbehälter-

volumen je Abfuhr 
Bezugsgröße 

Bewohntes Grundstück 40 l je Bewohner 

Gewerbebetriebe 40 l je Betrieb 

Sonstige nicht zu Wohnzwecken genutzte 

Grundstücke 
40 l je Anfallstelle 

Ferienwohnung 60 l je Wohnung 

Zweitwohnung 

(ausschließlich privat genutzte Ferienwohnung) 
40 l je Wohnung 

Bettenvermietung 10 l je Bett 

Generell sind Anschlussnehmende verpflichtet, Personenstandsänderungen (Auszug/Geburt/Ster-

befälle) umgehend zu melden, eine Gebührenanpassung erfolgt dann zum nächsten Monatsanfang. 

Da dieses aber vielen Menschen nicht bekannt ist, gleichen die Steuerämter jeweils zum Stichtag 

01.10. jeden Jahres alle Einwohner mit Erstwohnsitz mit den gemeldeten Abfallvolumina ab und 

ändern daraufhin die Behälter/Gebühren für das darauffolgende Jahr.  

Das System mit Bescheiden und Gebührenmarken ist gewachsen, aber ziemlich aufwändig. Daher 

erfolgt die Markenausgabe nur alle 3 Jahre. Dem Wunsch nach saisonalen Behältern (Biotonne) 

oder unterjährigem Wechsel (Sommer alle 2, Winter alle 6 Wochen) kann nicht entsprochen wer-

den.  

Für jeden unterjährigen Änderungsvorgang muss ein neuer Gebührenbescheid mit neuen Abfallge-

bührenmarken erstellt werden, der Austausch der Marke kann nur durch eine Sichtkontrolle erfol-

gen, ggf. muss ein Behälter getauscht werden. Dieser Aufwand ist meist größer als die eingesparte 

Gebühr für eine Person Restabfall/Jahr. 

Im betrachteten Veranlagungsjahr wurden 4.854 Restabfallsäcke55 im gesamten Landkreis ausge-

geben bzw. geliefert. Davon entfielen rd. 25 % auf die Säcke, die anstatt eines Abfallbehälters ver-

wendet werden. Diese sind in den veranlagten Mengen der Kommunen mit enthalten. Der Rest 

entfiel auf Zusatzsäcke (63 %) und Notfallsäcke (11 %). Die Anzahl der Zusatz- und Notfallsäcke ent-

spricht der an die Ausgabe-/Verkaufsstellen ausgegebenen Säcke und damit nicht den tatsächlich 

an die Straße gestellten Säcken. Mit einem Anteil von 0,18% an der Gesamtmenge werden die Ab-

fallsäcke nicht in die Berechnungen mit eingezogen. 

                                                           
55  Datenquelle: eigene Daten 2014 - 2022 (ebd) 
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1.6.2 Erfassung von Restabfall 

Unter Restabfall ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 10 AES sonstiger Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewer-

beabfall zu verstehen. Dies schließt alle sonstigen angefallenen und zu überlassenen Abfälle aus 

Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (i.d.R. Gewerbe) ein, die über die nachfolgend be-

schriebenen Abfallbehälter eingesammelt werden, soweit sie nicht gemäß Satzung getrennt zu er-

fassen oder von der Entsorgung ausgeschlossen sind (§ 15 AES Abs. 1).  

Als Ergänzung können bei erhöhtem Abfallaufkommen z.B. nach einer Feier, Restabfallsäcke mit 

einem Volumen von 60 l verwendet werden, die bei den bekannt gegebenen Verkaufsstellen gegen 

Gebühr erhältlich sind.  

Falls ein Grundstück nicht mit den herkömmlichen Entsorgungsfahrzeugen angefahren werden 

kann, ist auf Antrag ebenfalls eine Entsorgung über die 60-l-Säcke (Anstattsäcke) zulässig. Diese 

werden in Anlehnung an das beantragte, jährliche Behältervolumen in der entsprechenden Stück-

zahl ausgegeben. 

Die Restabfallsäcke mit dem Aufdruck „Landkreis Friesland“ werden am Tag der regulären Abfuhr 

als Beistellung mitgenommen. Insgesamt gibt es derzeit 19 Ausgabe- bzw. Verkaufsstellen im Land-

kreis. Darunter sind viele Einzelhändler, der Wertstoffhof und 7 Gemeinde-/Stadtverwaltungen. In 

jeder Gemeinde gibt es mindestens eine Verkaufsstelle, auf Wangerooge an der Abfallumschlagan-

lage. 

1.6.2.1 Restabfallbehälter 

Die nachfolgende Grafik stellt das jährlich veranlagte Volumen für den gesamten Landkreis dar, 

sowie nach dem veranlagtem Abfuhrrhythmusdem veranlagten Abfuhrrhythmus. Als rote Linie sind 

die Restabfallmengen der Abfuhr eingetragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 32: Entwicklung des veranlagten Restabfallbehältervolumens von 2014 - 202256 

Die Tendenz beim Volumen ist weiterhin ansteigend und bei den Abfallmengen fallend bis gleich-

bleibend. 

                                                           
56  Datenquelle: eigene Daten 2014- 2022 

Entwicklung des veranlagten Restabfallbehältervolumens von 2014-2022 
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Die Behälterdichte57 also durchschnittliches Gewicht pro Behältervolumen in m³ lag 2022 dement-

sprechend bei 121,4 kg/m³ 58 (2014=139; 2018 =129,9).  

Im Rahmen einer Abfallsortieranalyse (siehe ab Seite 59) konnten Werte zwischen 110 – 200 kg/m³ 
59 festgestellt werden. 

Der Wert 2014 von 139 kg/m³ ist nach Angaben der ATUS GmbH60 relativ niedrig und zeigt, dass die 

Haushalte vermutlich den Abholservice 14-täglich eher schätzen als die finanziellen Einsparungen 

für eine verlängerte Abfuhr mit höherem Gewicht pro Abfuhrrhythmus. Aber hier gibt es, wie nach-

folgend aufgeführt, eine Trendwende. 

1.6.2.2 Abfuhrrhythmus 

Die Abfuhr erfolgt grundsätzlich 4-wöchentlich, jedoch kann der Nutzer den Abfuhrrhythmus je 

nach anfallender Abfallmenge bestimmen.  

Tabelle 13: Entwicklung Abfuhrrhythmus nach veranlagtem Gesamtvolumen61 

 2014 2018 2022 

Wöchentlich  

(nur 1.100 l MGB) 
6 % 6,3 % 5,9 

2-wöchentlich 86 % 84,5% 83,4 % 

4-wöchentlich 7 % 8,1 % 9,4 % 

6-wöchentlich 1 % 1,1 % 1,3 % 

Beim Abfuhrrhythmus zeigt hier sich eine leichte Änderung zur günstigeren Regelabfuhr. 

1.6.2.3 Restabfallanalyse: 

Im März, sowie im August/September 2016 wurde von der Umwelt - und Energie - Consult GmbH 

(UEC), Berlin je eine Restabfallanalyse durchgeführt. Dabei wurden stichprobenartig Abfallbehälter 

aus verschiedenen Siedlungsbereichen, Größen und Abfuhrrhythmen nach einer Kurzbeurteilung 

im Abfallwirtschaftszentrum Wiefels untersucht. In der Kurzbeurteilung wurden durch Behälterver-

wiegungen und Behälterkontrollen, die Bereitstellungsgrade, Füllgrade, Raum- und Schüttdichten 

ermittelt. Wangerooge wurde nicht mit einbezogen, da aufgrund der saisonal stark abweichenden 

Mengen und Zusammensetzung eine Vergleichbarkeit nicht gegeben ist.  

  

                                                           
57 Ein Maß für die Intensität der Behälternutzung. Es ist unbekannt, wie viele Abfallsäcke tatsächlich bereitgestellt 

wurden. Das jährliche Gesamtvolumen der Säcke liegt bei 0,1 – 0,2 %, dass diese Ungenauigkeit nur zu geringen 
Abweichungen führt. 

58  Datenquelle: eigene siehe Tabelle 9 Abfallbehälter und Volumen 
59  Datenquelle: Endbericht UEC Dezember 2016 
60  Datenquelle: AWiKo 2014 – 2018; ATUS GmbH, Hamburg 
61  Datenquelle: eigene Daten 2014 - 2022 
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Originalzusammenfassung aus dem Endbericht62: (Zitatanfang) 

Die Untersuchung des zur Restabfallerfassung genutzten Behältersystems ergab: 

 Füllgrad 
Die Behälter mit Volumina von 80 l bis 1.100 l weisen eine gute Auslastung auf. Die Füllgrade liegen 
in allen Siedlungsstrukturen zwischen 80 % und 96 %. Die 40 l Behälter (80 l Behälter mit einer 40 l-
Markierung) weisen dagegen, abhängig von der Siedlungsstruktur, stark erhöhte Füllgrade von 
durchschnittlich 106 % bis 185 % auf.  

 Raum- & Schüttdichten 
Die ermittelten Raumdichten liegen für die Behälter ab 80 l zwischen 0,11 kg/l und 0,20 kg/l. Mit 
zunehmender Behältergröße nimmt die Raumdichte erwartungsgemäß ab. Für die Behälter mit 40 
l Markierung liegen die Werte zwischen 0,23 kg/l und 0,30 kg/l und somit höher. Bei den gemesse-
nen Schüttdichten, die für alle Behälter im Mittelwert zwischen 0,14 kg/l und 0,23 kg/l liegen, sinken 
die Werte ebenfalls mit zunehmender Größe der verwendeten Behälter ab.  

 Bereitstellungsquote 
Die festgestellten Bereitstellungsquoten lagen mit Werten zwischen 94 % und 100 % vergleichs-
weise hoch. 

 Abfuhrrhythmus 
Ein Einfluss des Abfuhrrhythmus auf die Restabfallzusammensetzung konnte nicht festgestellt wer-
den. Die Analyse der Raum- und Schüttdichten nach unterschiedlichen Abfuhrrhythmen weist die 
gleichen Tendenzen auf wie die Füllgradanalyse. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Behältersystem hoch ausgelastet ist; die verwendeten Be-
hälter mit 40 Liter-Volumen werden überlastet und enthalten in der Regel mehr Abfälle als nach Satzung 
bezahlt werden.  

Die Auslastung der Behälter steht auch in Zusammenhang mit der Restabfallmenge. Es wurde festge-
stellt, dass das jährliche spezifische Restabfallaufkommen 177,9 kg/E beträgt und sich aus den darge-
stellten Fraktionen zusammensetzt.  

 
Abbildung 33: Einwohnerspezifische Restabfallmengen und Restabfallzusammensetzung 
(nach Obergruppen) des Landkreises Friesland im Jahr 2016 in kg/Ew, Jahr und Masse-% 63 

Anmerkung des Verfassers: Abweichend von Tabelle 14 wurde „sonstiges Material“ hier noch zusätzlich 
in „sonstige Abfälle“ und „Verpackte Lebensmittel“ unterschieden  

Die mit 73,7 kg/Ew, Jahr größte Wertstofffraktion im Restabfall (Abbildung 33) ist die Organik. Sie kann 
in 58,6 kg/Ew, Jahr, die über die Biotonne entsorgt werden könnten, und 15,1 kg/Ew, Jahr verpackte 

                                                           
62  Datenquelle: Endbericht UEC Dezember 2016 (ebd. bis „Zitatende“) 
63  Bildquelle 5-1 (hier Abbildung 33): Endbericht UEC Dezember 2016 
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Lebensmittel und rohe Fisch- und Fleischreste untergliedert werden. Durch eine Verbesserung der An-
schlussquote von derzeit 86 % und eine intensivere Nutzung der bereits vorhandenen Biotonnen zur Er-
fassung von Küchenabfällen könnte eine deutliche Reduktion der verwertbaren Organik im Restabfall 
erreicht werden. Ähnliches gilt für die anderen Wertstofffraktionen (Kunststoffe, Verbunde, Elektro-
schrott, Glas, Textilien, PPK, Altholz, Metalle) die sich im Restabfall wiederfinden.  

Eine verbesserte getrennte Erfassung und anschließende Verwertung steht in Übereinstimmung mit den 
Zielen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Im Falle des Landkreises Friesland ist aber auch abzuwägen, wel-
che Auswirkungen technischer und wirtschaftlicher Art eine übermäßige Reduzierung des Restabfallauf-
kommens beispielsweise für den Betrieb der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage 
hätte. Diese Abwägung ist im Rahmen dieses Berichtes nicht zu leisten.  

Von einer optimierten Erfassung dieser Wertstoffe ausgehend, beträgt das gesamte nutzbare Wertstoff-
potenzial im Restabfall 77 kg/Ew, Jahr was bei den aktuellen Werten eine Reduzierung des spezifischen 
Restabfallaufkommens auf 101 kg/Ew, Jahr bedeuten würde. Dass ein solches Restabfallaufkommen in 
der Praxis erreicht werden kann, zeigt ein Vergleich mit anderen Entsorgungsgebieten Deutschlands.  

Die Unterschiede der spezifischen Restabfallmenge in Abhängigkeit von den im Landkreis Friesland vor-
handenen Siedlungsstrukturen (ländlich bis städtisch) gehen auf unterschiedliche Mengen von im Restab-
fall erfassten Textilien, Verbundstoffen inklusive Elektroschrott, Altholz und Sonderabfall zurück. In die-
sen Fraktionen liegen die Werte für ländliche Gebiete leicht über denen für städtische Gebiete. Der Un-
terschied zwischen dem gesamten spezifischen Restabfallaufkommen in ländlichen und städtischen Ge-
bieten ist mit einer Schwankungsbreite von 174 kg/Ew, Jahr bis 191 kg/Ew, Jahr für Wangerland mit 
weniger als 10 % im üblichen Rahmen. Ein Einfluss des Wertstoffhofs Varel auf die Wertstoffmengen im 
Restabfall in der näheren Umgebung konnte mit dieser Untersuchung nicht belegt werden.  

Das Restabfallaufkommen im Landkreis Friesland liegt mit 177,9 kg/Ew, Jahr über dem niedersächsi-
schen Landesdurchschnitt von 156 kg/Ew, Jahr (Niedersächsische Abfallbilanz 2014) und über den in an-
deren Vergleichsregionen innerhalb Deutschlands festgestellten spezifischen Restabfallmengen. 

 
Abbildung 34: Restabfallzusammensetzung Friesland und Vergleichsgebieten in kg/Ew, Jahr 64 

Zusammenfassend zeigt sich, dass Potenzial zur Reduzierung der spezifischen Restabfallmengen 
vorhanden ist. Das Ausreizen dieser nutzbaren Wertstoffpotenziale von insgesamt 77 kg/Ew, Jahr 
würde eine Reduzierung der spezifischen Restabfallmenge auf 101 kg/Ew pro Jahr bewirken können. 

(Zitatende) 

 

Ermittelte Daten: 

                                                           
64  Bildquelle 5-2 (hier Abbildung 34)  Endbericht UEC Dezember 2016 
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Tabelle 14: Hochrechnung, einwohnerspezifische Restabfallzusammensetzung 

detaillierte Ergebnisse der Hochrechnung für 2016, Zusammenfassung nach Obergruppen 1, in 
kg/Ew, Jahr65: 

 

In den untersuchten Abfallbehältern aus privaten Haushalten wurde 2016 eine Gesamtmenge von 

177,9 kg/Ew66 ermittelt; im Jahresmittel 2016 wurden aber 208,5 kg/Ew67 über die Restabfalltonnen 

(ohne Wangerooge) erfasst. Aus der Differenz ergibt sich daher ein Gewerbeanteil von ca. 30,6 

kg/Ew oder 14,7 %. 

Der relativ hohe Anteil an organischen Anteilen im Restabfall, kann aus zwei Perspektiven gesehen 

werden. In einer Umfrage bei 244 örE wurden im Restabfall ca. 53% oder 42,3 kg/Ew Nahrungs- 

und Küchenabfälle ermittelt68. Der Anteil beträgt in Friesland „nur“ rund 33 % aber 52,2 – 65,9 

kg/Ew. Zur Vergleichbarkeit der Daten kann hier keine abschließende Aussage gemacht werden. 

Allerdings wird der im Restabfall enthaltene organische Anteil vollständig in Biogas umgewandelt 

und zur Energieerzeugung eingesetzt. 

Eine Intensivierung in Form der Verlagerung organischer Abfälle in die Biotonne könnte dazu füh-

ren, dass die bisher sehr gute Qualität der Sortierung leidet und dann mehr Verunreinigungen in 

der Biotonne vorgefunden werden. Gleichzeitig käme es, bedingt durch die fehlenden organischen 

Anteile im Restabfall, zu einer geringeren Ausbeute an verwertbarem Biogas, mit sinkenden Ener-

giemengen. 

1.6.2.4 Restabfallmengen 

Im Jahr 2022 fielen im Landkreis Friesland 20.292 Tonnen Restabfall (Hausmüll und hausmüllähnli-

che Gewerbeabfälle) an. Die Gesamtmenge setzte sich zu 93,3 % (18.995 Tonnen) aus den Mengen 

der Regelabfuhr auf dem Festland, zu 4,2 % (827 Tonnen) aus den Mengen von Wangerooge und 

zu 2,5 % (470 Tonnen) aus Selbstanlieferungen zusammen. Bei den Selbstanlieferungen teilte der 

Landkreis 60 % der Menge den Haushalten und 40 % den gewerblichen Anliefernden zu. Gemäß der 

Restabfallsortieranalyse errechnet sich bei den Abfallbehältern auf dem Festland ein gewerblicher 

Anteil von 14,7 %. 

                                                           
65  Datenquelle; Tabelle 6-5 (hier Tabelle 14): Hochrechnung beider Sortierkampagnen Endbericht UEC 12/2016 
66  Datenquelle: Endbericht UEC Dezember 2016 (ebd.) 
67  Datenquelle: eigene; Restabfallabfuhr Festland 2016: 20.411 Tonnen ≈ 208,5 kg/Ew; Anteil Private Haushalte Fest-

land 2016: 177,9 kg/Ew 
68  Datenquelle: Müll- und Abfall, Ausgabe 10/2016, Seite 530 ff. 

städtisch,

Nordkreis

städtisch,

Südkreis

städtisch,

Mitte
ländlich

ländlich-

dörflich
Friesland

1 9,74 8,86 9,30 9,01 7,39 8,65

2 53,38 64,69 59,03 55,59 60,04 59,53

3 10,22 5,22 7,72 11,57 7,06 7,69

4 11,65 11,62 11,63 12,29 11,88 11,78

5 12,04 7,64 9,84 14,48 11,68 10,67

6 7,07 14,19 10,63 10,24 9,52 10,61

7 4,92 3,25 4,08 4,75 3,83 4,00

8 2,36 1,80 2,08 6,61 5,20 3,47

9 14,32 11,16 12,74 15,84 8,55 11,66

10 0,44 0,30 0,37 0,56 0,14 0,31

11 11,63 7,71 9,67 12,04 9,92 9,80

12 37,63 37,73 37,68 38,08 44,45 39,75

Kunststoffe

Obergruppen 1

Papier, Pappe, Karton

Organik

Textilien, Altschuhe

Verbundstoffe, inklusive Elektroschrott

Glas

Metalle

Altholz

Hygienprodukte

Sonderabfall

inertes Material

sonstige Abfälle
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Abbildung 35: Entwicklung der Restabfallmengen im Landkreis Friesland von 2012 bis 2022 69 

Die o.g. Gesamtmenge entspricht einem spezifischen Restabfallaufkommen von 202 kg/(Ew*a).70 

Damit liegt der Landkreis Friesland 25 % über dem niedersächsischen Durchschnitt mit 

153 kg/(Ew*a).71  

In der niedersächsischen Abfallbilanz werden die gewerblichen und touristischen Einflüsse auf die 

Abfallmengen in den Restabfalltonnen aber nicht berücksichtigt. 

Wie in Tabelle 10: Abfallvolumen und Abfallmengen" dargestellt ergeben sich erhebliche Auswir-

kungen auf die pro Kopf Mengen, wenn man den Einfluss von Tourismus und Gewerbe mit einbe-

rechnet. 

Dabei erkennt man in der Abbildung 36 den touristischen Einfluss insbesondere für Wangerooge, 

aber auch insgesamt ohne gewerblichen Anteil sind die Abfallmengen dann wieder im Landesdurch-

schnitt. 

Nachfolgend der Vergleich Festland Behälterleerung mit und ohne gewerbliche bzw. touristische 

Einflüsse. 

                                                           
69  Datenquelle für gesamten Absatz: eigene Daten 
70 Datenquelle: eigene Daten - Pro-Kopf-Aufkommen 2022 
71 Datenquelle: Niedersächsische Abfallbilanz 2019, Seite 10 Tabelle 2: „Spezifischen Aufkommen an Abfällen in Nie-

dersachsen 2008 – 2019“ 
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Abbildung 36: Abfallmengen Festland unter Berücksichtigung Tourismus und Gewerbe72 

 
Abbildung 37: Jahresverlauf der abgefahrenen Restabfallmengen 2022 im Landkreis Friesland73 

Der Jahresverlauf des Restabfallaufkommens gibt ein weiteres Beispiel für den Einfluss der Touris-

musbranche auf die jährliche Abfallmenge. Während die Kurve vom Festland nur eine leichte Stei-

gerung in den Sommermonaten aufweist und die Ausschläge (+ 13%/- 9% zum Mittelwert) häufig 

dadurch bedingt sind, dass unterschiedlich viele Werktage (und somit Abfuhren) in die jeweiligen 

                                                           
72  Datenquelle: eigene Daten 2022 (ebd) 
73  Datenquelle: eigene Daten 
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Monate fallen, ist auf der Insel Wangerooge eine deutliche Ausprägung zu sehen: Dort bildet der 

August ein Maximum mit +83,5 % über dem Mittelwert; den niedrigsten Wert zeigt der Dezember 

mit nur 52 % der durchschnittlichen Restabfallmenge. 

Die Abbildung 35 und Abbildung 36 zeigen eine leicht abnehmende Tendenz. 

Leider können Effekte in der Restabfallminderung seit Einführung der Wertstofftonne durch die 

Corona-Pandemie nicht geklärt werden. Insgesamt wurden durch die Wertstofftonne rund 1.280 

Tonnen verwertbare Abfälle74 aus dem Restabfall ausgeschleust, aber gleichzeitig fielen durch die 

pandemischen Einflüsse eine unbekannte Menge an Restabfall (Aufräumarbeiten, andere Lebens-

umstände usw.) an. 

1.6.2.5 Verwertung der Restabfälle 

In der Mechanisch Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) im AWZ Wiefels wird u.a. der in 

Friesland anfallende Abfall aufbereitet und biologisch behandelt (siehe Kap 1.4.1 ff.) 75. 

Da die Abfälle in den einzelnen Kommunen vermutlich ähnlich zusammengesetzt sind, wurden die 

Eingangsmengen und die verschiedenen Ausgangsmengen ins Verhältnis zu den Eingangsmengen 

Friesland gesetzt. 

Ausgehend von diesen Berechnungen werden von den eingesammelten 20.292 Tonnen haus-

müllähnlichen Abfallmengen nur rund 10.775 Tonnen auf der Deponie abgelagert. 

 
Abbildung 38: Berechnung der abgelagerten Restabfallmengen 

                                                           
74  Datenquelle: eigene Daten: Differenz Mittelwert LVP-Sammlung 2012 – 19 zum Mittelwert Wertstoffsammlung 
75  Datenquelle: anteilige Mengenberechnung AWZ Wiefels (ebd.) 
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1.6.3 Erfassung von kompostierbaren Abfällen 

Kompostierbare Abfälle im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 AES sind „Bioabfälle, Baum- und Strauchwerk 

und Gartenabfälle“. Bioabfälle sind dabei „bewegliche Sachen nativ-organischen Ursprungs aus 

Haushaltungen“ (§ 6 Abs. 1 AES). Dazu zählen Gemüse, Obst und andere Speisereste in haushalts-

üblichen Mengen sowie anfallende Grünabfälle. Ausgeschlossen sind ausdrücklich Fisch, Fleisch, 

unbehandelte Knochen und Exkremente (dazu werden auch Windeln und Tierstreu gerechnet). 

Gewerblich anfallende Bioabfälle (Speiseabfälle und ehemalige Lebensmittel tierischer Herkunft) 

werden der Risikoklasse 3 zugeordnet und unterliegen den Regelungen des „Tierische Nebenpro-

dukte Beseitigungsgesetzes“. Gewerbliche Speiseabfälle im Umfang von mehr als einem 4-Perso-

nenhaushalt pro Tag sind daher aus seuchenhygienischen Gründen von der Abfallentsorgung aus-

geschlossen. Für diese Abfallmengen ist die 14-tägliche Abholung nicht ausreichend und führt zu 

hygienischen Problemen z.B. Gerüche und Fliegen(Maden). Diese Betriebe müssen außerhalb der 

öffentlichen Abfallentsorgung gewerbliche Speiseabfallverwerter nutzen. Im Gegenzug entfällt der 

Anschluss- und Benutzungszwang für die Biotonne. 

Gleiches gilt für gewerblich anfallende kompostierbare Grünabfälle, z.B. aus Garten- und Land-

schaftsbau, Gärtnereien oder landwirtschaftlichen Betrieben. Diese müssen gemäß Gewerbeabfall-

verordnung einer Verwertung zugeführt werden. Hier ist eine eigene Verwertung in Form von Holz-

häcksel, Kompostierung oder unterpflügen auf dem Grundstück wo dieser Abfall entstanden ist o-

der in einer Biogasanlage durchaus zulässig. Eine Verbrennung ist immer eine Beseitigung. Zu Heiz-

zwecken müssen die Auflagen der 1. BImSchV (Kleinfeuerungsanlagen) eingehalten werden. 

Auf Wangerooge wird der Bioabfall nicht im Holdienst getrennt eingesammelt. Dieses beruht auf 

dem logistischen Aufwand für den Transport der eher feuchten Bioabfälle aus der Küche und den 

geringen Gartenabfallmengen. Im Restabfall enthaltene biologisch abbaubare Abfälle werden in 

der MBA zu Biogas umgewandelt und verstromt. 

In den folgenden Themen werden aber bei der Menge pro Kopf zur Vergleichbarkeit alle Einwohner 

berücksichtigt. Ausnahmen werden gekennzeichnet. 

Gewerbliche Speiseabfälle z.B. aus dem Hotel- und Restaurantbetrieb auf Wangerooge werden in 

sogenannten Dranktonnen als Speiseabfall außerhalb der öffentlichen Abfallentsorgung abgeholt. 

Angelieferte Bio- und Gartenabfälle sowie Ast- und Strauchwerk werden getrennt erfasst und zum 

Kompostwerk Wiefels transportiert. 

1.6.3.1 Bioabfallbehälter 

Bioabfallbehälter (Biotonnen) stehen in der Einheitsgröße 240 l zur Verfügung. Bioabfallbehälter 

können auf Antrag mit einem Nachbargrundstück als Gemeinschaftstonne genutzt werden.  

Aufgrund der im vorletzten Abfallwirtschaftskonzept 2014 - 2018 vorgeschlagenen kleineren Bio-

tonne wurden mit dem Gebührenbescheid 2015 alle Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer ange-

schrieben und um ein Meinungsbild gebeten. Bei einer Teilnahme von fast 36 % aller Grundstücks-

eigentümerinnen/ -eigentümer haben sich 6 % für, 84 % gegen eine kleinere Biotonne entschieden; 

bei 10 % Enthaltungen. 
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Fallen größere Mengen an Gartenabfällen an, kann eine gebührenpflichtige Gartenabfalltonne zu-

sätzlich beantragt werden. Diese hat eine Größe von 240 l und wird zusammen mit der Biotonne 

geleert. 

Die Bio- und Gartenabfallbehälter werden in den Monaten März bis November 14-täglich angefah-

ren, in den Monaten Dezember bis Februar 4-wöchentlich. Diese Maßnahme wurde eingeführt, um 

Kosten zu sparen. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass die Biotonnen in der kalten, vegetationsarmen 

Jahreszeit oft nur zu einem Viertel gefüllt waren. Im Monatsdurchschnitt fallen in diesen Monaten 

nur 20%76 der Spitzenmengen im Sommer an (Abbildung 42). Zudem gibt es keine nennenswerten 

biologischen Aktivitäten die zu Geruchsproblemen führten. Somit gibt es nicht 26, sondern 23 Bio-

abfuhren pro Jahr - mit einer Einsparung von rund 13% bei der Behälterleerung Biotonne.  

1.6.3.2 Eigenkompostierung 

Hat ein Haushalt die Möglichkeit, seine Bio- und vor allem Gartenabfälle in seinem eigenen Garten 

zu kompostieren, kann er gem. § 3 Anschluss-und Benutzungszwang (3) einen formlosen Antrag bei 

den zuständigen Steuerämtern auf Befreiung von der Biotonne stellen. Inzwischen kann der Antrag 

auch über einen Onlineservice abgewickelt werden. Dabei wird die Gebühr für das Restabfallvolu-

men von derzeit 2,27 € auf 1,95 € pro Liter veranlagtem Restabfallvolumen reduziert. Die Gebüh-

renreduzierung soll einen Anreiz zur Eigenkompostierung geben, da durch die Verringerung die 

Menge zu behandelnder, organischer Abfälle sinkt.  

1.6.3.3 Straßensammlung für Strauchwerk 

Zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst) findet auf dem Festland eine Straßensammlung auf Abruf 

für Baum- und Strauchwerk statt. Dabei werden in einem festen Zeitabschnitt (14 Tage) bis zu 5 m³ 

gebündelte Abschnitte abgeholt. Diese dürfen jedoch eine Länge von 1,50 m nicht überschreiten; 

Baumstämme dürfen maximal einen Durchmesser von 15 cm, Wurzelteller von 25 cm aufweisen.  

Zeitgleich zu den Abholaktionen gibt es für Kurzentschlossene auch dezentrale Sammelorte. In je-

der Stadt/Gemeinde steht dann jeweils an zwei Standorten von 15:00 – 17:00 Uhr das Sammelfahr-

zeug und nimmt die o.g. Abfälle direkt an. 

Nicht zum Baum- und Strauchwerk zählen Laub, Rasenschnitt, Schreddergut, Heckenschnitt, klein 

geschnittene Äste und sonstige Pflanzenabfälle (§ 6 Abs. 3 AES), also alles, was vom Format in einen 

Sack passt.  

Eine gesonderte Weihnachtsbaumsammlung besteht nicht, hier gibt es die seit Jahren bestehende 

Sammlung durch Vereine (Feuerwehr, Pfadfinder etc.).  

1.6.3.4 Entsorgungsanlagen 

Grünabfälle werden ganzjährig im AWZ, Umschlaganlage Wangerooge und am Wertstoffhof ange-

nommen. Saisonal wird von März bis November auch die Grünabfallsammelstelle in Sande betrie-

ben. Gebühren gemäß Aushang. 

                                                           
76  Datenquelle: eigene Daten 2022 (ebd.) 



Abfallwirtschaftskonzept 2024 – 2028 

Seite 68 von 126 

1.6.3.5 Behälterbestand und Volumen 

Gemäß Tabelle 9 und Tabelle 10 standen 39.718 (38.074)77 Gefäße für Bioabfall im Landkreis; sowie 

2.986 (1.862) zusätzliche Gartenabfalltonnen. Das heißt rund 7,1 (4,7) % der Grundstücke verfügen 

über eine zusätzliche Gartenabfalltonne. 

Der Anschlussgrad der Biotonne liegt auf dem Festland bei 91%78 

Daraus ergibt sich eine rechnerische Behälterdichte von 91 (106) kg/m³ 79, die geringer als beim 

Restabfall ist (i.d.R. wird Bioabfall aber dichter in die Tonnen gepackt (400 kg/m³ 80)). Der niedrige 

Wert zeigt, dass in den einheitlich großen Tonnen saisonal bedingt Leervolumen zu finden ist. Dazu 

passt, dass das spezifische Biotonnenvolumen mit 45 (44) l/(Ew*wo) hoch ist. 

1.6.3.6 Fehlwürfe in der Biotonne 

Leider sind immer wieder Fehlwürfe in der Biotonne festzustellen. Teilweise geschieht das sogar im 

Glauben, dass das in Ordnung ist z.B. bei den sogenannten kompostierbaren Kunststoffen. Diese 

auch Biokunststoffe genannten Materialien werden häufig für Abfallbeutel genutzt, sind aber auch 

als Kaffeekapseln, Einwegbechern weit verbreitet. Diese Kunststoffe können aber nicht in Kompost-

werken verarbeitet werden und erzeugen dort Kunststofffetzen, die von den Verwendern als Ver-

unreinigungen wahrgenommen werden. Die Werbung, die diese Produkte aber als kompostierbar 

oder auch nur als kompostierfähig bezeichnet, genügt vielen Konsumenten. 

Hinzu kommt, dass z.B. die Abfallbeutel von konventionellen Kunststoffmüllbeuteln kaum zu unter-

scheiden sind, der Entsorger lässt solche Tonnen als fehlbefüllt stehen.  

Daher ist die Nutzung dieser „Bio“ Kunststoffe in Friesland nicht zulässig. 

Aber auch sonst gibt es Fehlwürfe. So wird der Begriff Gartenabfall anscheinend weit ausgelegt. 

Neben dem zulässigen Einwurf von einer Topfplanze mit Wurzelballen werden auch quadratmeter-

weise Grassoden oder grobkörnigere Steine bis hin zum Ziegel eingeworfen. Steine sind nicht kom-

postierfähig, können aber das Fahrzeug oder die Anlagen zerstören. Außerdem gibt der Behälter-

hersteller aus Sicherheitsgründen ein Maximalgewicht von 100 kg vor, die Biotonne bleibt dann 

stehen. 

Die Anlieferungen aus der Biotonne haben mit knapp 1% Fehlwurfanteil bundesweit gute Werte, 

aber ab Mai 2025 gilt gemäß der Bioabfallverordnung ein Kontrollwert für den Gesamtkunststoff-

anteil von 1,0%. 

Im Rahmen der Plastikaktionswoche im September 2021 wurden von Montag bis Donnerstag die 

im Kompostwerk aussortierten Fehlwürfe gesammelt und dann Meinungsbildnern und Presse vor-

gestellt. 

Die nachfolgenden Bilder zeigen eindeutig den Umfang und teilweise auch die offensichtliche Miss-

achtung selbstverständlicher Regeln. In die Bioabfalltonne gehören nur Abfälle die man selber kom-

postieren würde, um diese dann wieder im Garten als Dünger zu verteilen. 

                                                           
77  Datenquelle: eigene Daten 2022 (in Klammern 2018) (ebd.) 
78  Berechnung: Anzahl der Biotonnen bezogen auf die Anzahl der veranlagten Festlandsgrundstücke 2022 (42.088 

Stück) 
79  Datenquelle: Behältervolumen 2022 Bio + Gartenabfallbehälter, Bioabfallbehälterabfuhr 2022 21.368 Tonnen 
80  Datenquelle: Umrechnungsfaktoren https://www.statistik.bayern.de/erhebungen/00067.php 

Kommentiert [SH9]: Einwand MU8: Korrektur 

Kommentiert [SH10]: Einwand MU9 kein handlungsbedarf 
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Neben diesem von allen Aktionsteilnehmer geäußerten Unverständnis muss man sich auch vorstel-

len, diese Nachsortierung ist nur wegen der Fehlwürfe notwendig. Das geschieht per Hand. Da sit-

zen also zwei Menschen über dem Förderband und müssen aus dem (teilweise 2 Wochen alten) 

Bioabfall, Steine, Säcke, Blumentöpfe, Spalierstangen usw. heraussuchen. 

 
Abbildung 39: Fehlwürfe 2021 Metall und Steine81 

Bei oben abgebildeten Abfällen ist es eindeutig, das sind Abfälle aus Klein-oder Hausgärten, keine 

Fehlwürde von unzufriedenen Hochhausbewohnern. 

 
Abbildung 40: Fehlwürfe 2021 Restabfall in der Biotonne 

Also das ist kein Inhalt einer Restabfallsortierung – das soll nach Ansicht von Nutzern Bioabfall sein! 

Hier in der Gesamtübersicht leider nicht erkennbar, aber der Umfang der Biokunststoffe steigt. 

Hundekotbeutel und vergleichbar gehören, auch im kompostierbaren Beutel, nie in die Biotonne.; 

diese sind wie Windeln - immer Restabfall. 

                                                           
81  Datenquelle: eigene Bilder 2021 
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1.6.3.7 Mengen an kompostierbaren Abfällen 

Im Jahr 2022 wurden 21.368 Tonnen 82Bioabfall über die Biotonne erfasst. Daraus ergibt sich ein 

spezifisches Bioabfallaufkommen auf dem Festland von 215,2 (215,3) kg/(Ew*a). Damit liegt die 

Bioabfallmenge und das spezifische Aufkommen über dem von Restmüll (19.822t; 197,2 kg/Ew). 

In der Niedersächsischen Abfallbilanz werden Bio- und Grünabfälle in einer Gesamtsumme darge-

stellt (vergleichbar orange Linie). Die einzelnen Erfassungswege wurden farblich dargestellt. 

 
Abbildung 41: Entwicklung der Bioabfallmenge im Landkreis Friesland von 2012 bis 2022 83 

Betrachtet man die Mengen aus der Biotonne und die Grünabfälle zusammen, so wurden im Jahr 

2022 insgesamt 23.204 Tonnen84 (27.029 Tonnen) an kompostierbaren Abfällen erfasst, wobei 92 

% der Biotonne entstammen. Insgesamt entspricht dies einem spezifischen Aufkommen von 231 

(274) kg/(Ew*a). Damit liegt der Landkreis Friesland rd. 46 % über dem niedersächsischen Durch-

schnitt mit 158 (163) kg/(Ew*a) (Stand 201985) und weist einen der höchsten Werte im ganzen Land 

auf. Zum Vergleich hatte der Landkreis Wittmund ein spezifisches Aufkommen an kompostierbaren 

Abfällen von 86 kg/(Ew*a). Der hohe Wert für Friesland ist vor allem durch die einheitlich großen 

und vergleichsweise günstigen Biotonnen bedingt. 

Die Grünabfälle, also vornehmlich, Garten- und Parkabfälle (Anlieferung Entsorgungsanlagen) aber 
auch Baum- und Strauchwerk (Sammlung im Frühjahr und Herbst) machten im Jahr 2022 eine 
Menge von 1.174 (3.637) Tonnen aus. Fast 83 % dieser Menge wurden von den Selbstanliefernden 
beigesteuert, die restlichen 17 % wurden mittels der Straßensammlung erfasst. Damit liegt das spe-
zifische Grünabfallaufkommen im Landkreis Friesland bei 18 kg/(Ew*a). Während nach dem Aus-
laufen der Brennverordnung zum 31.03.2014 die Mengen bis 2016 angestiegen waren, sind die An-
lieferungen danach stark zurückgegangen. Zu mindestens teilweise ist der Rückgang auch durch 
trockene Sommer zu erklären. 

                                                           
82 Datenquelle: eigene Daten 2022; Bioabfall ohne Wangerooge (ebd) 
83  Datenquelle: eigene Daten 2012 – 2022 (ebd.) 
84  Datenquelle: eigene Daten 2022, in Klammern Wert aus 2018 
85 Datenquelle: Niedersächsische Abfallbilanz 2019, in Klammern Wert 2016 (ebd.) 
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Abbildung 42: angelieferte Gartenabfälle und Strauchwerk von 2012 bis 2022 86 

Jahresverlauf 

 
Abbildung 43: Jahresverlauf der abgefahrenen Bioabfallmengen 2022 im Landkreis Friesland87 

Erwartungsgemäß spiegelt der Jahresverlauf die Wachstumsphase wieder. Zum Vergleich, der rela-

tiv gleichmäßige Verlauf der Restabfallsammlung, sowie die Abweichung zum Mittelwert. Als Ma-

ximum von niedrigsten Wert im Dezember zum Höchstwert im Juni besteht eine Different von rund 

2051 Tonnen. Zum Mittelwert bestehen Abweichungen von über 60 % in beide Richtungen. 

                                                           
86  Datenquelle: eigene Daten 2012 – 2022 (ebd.) 
87   Datenquelle eigene Daten 2022 (ebd.) 
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1.6.4 Erfassung von Altpapier 

Altpapier (Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)) ist gemäß § 7 Abs. 1 AES „Abfall aus Papier wie 

Zeitungen, Zeitschriften, Pappe und andere nicht verschmutzte, ausschließlich aus Papier beste-

hende, bewegliche Sachen“. 

1.6.4.1 Altpapierbehälter 

Die Altpapierbehälter in der Fest-

landsabfuhr (Leerung alle 4 Wochen) 

stehen einheitlich in einer Größe von 

240 l zur Verfügung. 

Auf Antrag können zusätzliche Altpa-

pierbehälter bereitgestellt werden o-

der zusammen mit einem Nachbar-

grundstück gemeinschaftlich genutzt 

werden. Für Großwohnbebauung 

und Schulen werden auch 1,1-m³-Be-

hälter zur Verfügung gestellt 

Auf Wangerooge sind neben den Be-

hältern mit 240 l und 1,1 m³ auch 

120-l-Altpapierbehälter im Einsatz. 

Die Abfuhr wird hier wöchentlich 

durchgeführt. 

1.6.4.2 Bündelsammlung 

Bei Grundstücken, die über „Anstattsäcke“ entsorgt werden, kann Altpapier auch in Bündeln oder 

Pappkartons überlassen werden. Beistellungen zu den regulären Altpapiertonnen werden nicht 

mitgenommen. 

1.6.4.3 Vereinssammlung 

Aus der Vergangenheit bestehen Vereinbarungen mit gemeinnützigen, ortsansässigen Vereinen 

über das Einsammeln von PPK im Auftrag des Landkreises. Die Sammlungen werden von den Ver-

einen am Vereinssitz, also mit geringem Einzugsbereich, ausgeführt. Die Vereine übergeben die 

Sammelmenge entweder direkt der Papier- und Kartonfabrik Varel oder in Großcontainer, die im 

Auftrag des Landkreises aufgestellt werden. 

Die Vermarktung bzw. Abrechnung der Papiermengen obliegt dem Landkreis als örE, der sich dieser 

Leistung Dritter bedient. 

Derzeit sammeln 6 Vereine Altpapier für den Landkreis und partizipieren an den Einnahmen. Einer 

der Vereine bringt seine Mengen direkt zur Kartonfabrik. 

                                                           
88  Bildquelle: eigene Aufnahmen 

 
Abbildung 44: Straße mit Papiertonnen 88 
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1.6.4.4 Behälterbestand und Volumen 

An dieser Stelle werden die Behälterzahlen für Altpapier näher erläutert. Der Anschlussgrad liegt 

rechnerisch bei über 100 % (sowohl auf dem Festland als auch auf Wangerooge).89, hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass teilweise 2 Behälter pro Grundstück verfügbar sind.  

Es stehen in Friesland jährlich rd. 156.696 m³ Altpapierbehältervolumen in 46.868 Behältern zur 

Verfügung. 

Dabei wird bei den Behälterzahlen eine Trennung zwischen dem Festland und der Insel Wange-

rooge vollzogen. Auf Wangerooge wird Papier in unterschiedlichen Behältergrößen einmal pro Wo-

che abgeholt, auf dem Festland alle 4 Wochen. 

Behälterzahlen Festland 

Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Behälter auf dem Festland eine Größe von 240 l. Im Jahre 

2022 gab es auf dem Festland hiervon 45.836 Stück sowie 316 MGB 1.100 Liter für Altpapier. 

Behälterzahlen Wangerooge  

Saisonale Schwankungen machen sich bei den Altpapierbehältern – im Gegensatz zum Restmüll – 

weniger bemerkbar. 

202290 gab es auf Wangerooge 364 Stück 120-l-Behälter, 296 Stück 240-l-Behälter und 56 Stück 1,1-

m³-Behälter mit wöchentlicher Leerung.  

1.6.4.5 Altpapiermengen 

Kommunaler Anteil 

Da Altpapier aus grafischen Papieren und Verpackungen besteht, unterliegt ein Teil der Mengen 

der Verpackungsverordnung; für diesen Anteil sind die dualen Systembetreiber zuständig (siehe 

auch Kapitel 1.3.2).  

Gemäß dem seit dem 01.01.2019 geltenden § 22 Verpackungsgesetz „Abstimmung“ kann der Land-

kreis verlangen, dass unser vorhandenes Sammelsystem von den Systembetreibern mitbenutzt 

werden soll.  

So werden im Landkreis Friesland Verpackungs- und sonstige Papiere gemeinsam in einer Tonne 

erfasst, was eine sehr hohe Benutzerfreundlichkeit für die Haushalte darstellt. Um das Missverhält-

nis von leichten, sperrigen Verpackungen zu den schwereren Druckmedien (Zeitungen/Kataloge) 

auszugleichen, hat man sich in der Abstimmungsvereinbarung ab 01.01.2022 mit den Dualen Sys-

temen geeinigt: Verpackungen benötigen 50% des Tonnenvolumens und machen 29,4 der Tonnage 

aus. Die Dualen Systeme tragen jetzt 50 % der Kosten für die PPK-Sammlung. Auf der Erlösseite 

werden 70,06 Gew.-% des Papieranteils dem Landkreis zugesprochen.91 

 

                                                           
89 Datenquelle eigene Daten 2022 siehe auch Tabelle 9 und Tabelle 10(ebd.) 
90  Datenquelle: eigene Daten 2022 siehe auch Tabelle 9 (ebd) 
91  Datenquelle Abstimmungsvereinbarung Duale Systeme/LK Friesland vom 08.06.2022 Anlage 7 
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Abbildung 45: Entwicklung der Altpapiermengen im Landkreis Friesland von 2012 bis 202292 

Bei den Altpapiermengen von insgesamt 6.947 (8.116)93 Tonnen entfielen 2022 rd. 88,9 % auf die 

Behälterabfuhr des Festlandes, 3,0 % wurden auf Wangerooge sowie 4,3 % durch Selbstanliefernde 

in Wiefels und Varel erfasst, zudem haben die Vereine 3,8 % gesammelt.  

Die erfasste Gesamtmenge entspricht einem spezifischen Aufkommen von 68,8 (82,1) kg/(Ew*a). 

Zum Betrachtungszeitraum AWiKo 2018 – 2023 ergibt sich eine Differenz von 133 kg/Ew. Davon 

entfielen aber 8,6 kg/Ew auf die Papiermengen von 2021 auf 2022 (siehe auch Abbildung 44).  

Dieser Trend ist auf Nachfrage aber auch bei anderen Kommunen zu beobachten. 

Mit diesem Wert liegt der Landkreis 2022 theoretisch unter dem Durchschnitt des Landes Nieder-

sachsen von 2019 mit 74 kg/(Ew*a)94, zu diesem Zeitpunkt (2019) waren die Mengen in Friesland 

aber auch noch bei 81,4 kg/Ew. 

                                                           
92  Datenquelle: eigene Daten 2012 – 2022 (ebd.) 
93  Datenquelle: eigene Daten 2022, in Klammern Daten vom AWiKo 2018-2023 
94 Datenquelle: Niedersächsische Abfallbilanz 2019 
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1.6.5 Erfassung von Sperrmüll 

Auch in dieser Betrachtung werden nur die Mengen aus privaten Haushalten betrachtet. Gewerbe-

betriebe müssen gemäß Gewerbeabfallverordnung verwertbare Abfälle (auch Möbel, Altholz etc.) 

selber verwerten lassen. Kleinbetriebe dienen dem AWZ aber auch verwertbare Mengen an. Diese 

sind immer kostenpflichtig (Anteil rund 40%). 

Sperrmüll ist gemäß § 10 AES Abfall aus privaten Haushaltungen, der aufgrund Sperrigkeit, Gewicht 

oder Materialbeschaffenheit – auch nach einer zumutbaren Zerkleinerung – nicht in die Behälter 

des Landkreises passt bzw. das Entleeren erschweren oder die Behälter beschädigen könnten. Die 

Annahme von Sperrmüll und die Abholung aus privat genutzten Wohnungen sind kostenfrei. 

Alle sonstigen gemäß § 5 Abs. 1 AES getrennt erfassten Abfälle sowie komplette Haushaltsauflö-

sungen sind von der Sperrmüllabfuhr ausgeschlossen. 

Da „kostenfrei“ aber häufig weit ausgelegt wird, kann man einfacher erklären, kostenfreier Sperr-

müll sind alle sperrigen Gegenstände aus einem Privathaushalt, die man bei einem Umzug mitneh-

men würde. Einen verklebten Fußbodenbelag kann man in der neuen Wohnung nicht mehr aufkle-

ben, Fußleisten, Deckenpaneele, Türen und Fenster usw. ebenfalls nicht. 

Gewerbliche Sperrmüllanlieferungen an den Entsorgungsanlagen (Handwerk, Freiberufler, Ferien-

wohnungen, Vermietung, öffentliche und karitative Einrichtungen usw.) können an der kosten-

freien Sperrmüllentsorgung nicht teilnehmen, da die Mengen nicht planbar sind bzw. aus gewin-

nerzielenden Tätigkeiten stammen und wie o.g. gewerblich verwertet werden müssen. 

Sperrmüll wird im Regelfall in einem Pressfahrzeug gesammelt, dabei werden die Gegenstände zer-

stört. Altmetall und Elektrogeräte werden „schonend“, das heißt ohne Zerstörung (werfen, pressen) 

in einem zweiten Fahrzeug gesammelt.  

In Wangerooge kann der Sperrmüll nicht im Fahrzeug verpresst werden. Die Abfälle werden in ei-

nem Spezialanhänger „Senkomat“ gesammelt und auf der Umschlaganlage in die jeweiligen Con-

tainer umgeschlagen. 

Zur Abholung angemeldeter Sperrmüll wird in drei Kategorien eingeteilt, die möglichst getrennt 

voneinander bereitgestellt werden sollen: 

 Allgemeiner Sperrmüll: z. B. Teppiche, Kommoden, Schränke, Regale, Tische, Stühle, Sofas, 

Bettgestelle und Matratzen. 

 Altmetall: z. B. Fahrräder, Herde/Öfen oder Kettcars. 

 Elektrogeräte: z. B. Fernseher, Computer, Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen oder 

Kühlschränke. 

Die Einzelstücke dürfen ein Gewicht von 75 kg und Ausmaße von 2,2 × 1,5 × 0,75 m nicht über-

schreiten. 

Die Sperrmüllabfuhr erfolgt individuell nach Bedarf der Anschlussnehmer. Wenn ein Umzug oder 

eine Neuanschaffung ansteht, kann der Haushalt hierzu eine Sperrmüllabfuhr beantragen. Nach 

spätestens vier Wochen soll der Sperrmüll abgeholt werden.  
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Antragstellung:  

 Online-Formular (auch über die App abrufbar) ca. 82% der Anmeldungen erfolgen mit An-

gabe einer Email-Adresse. 

 Telefonisch  

 Postkarte (ausfüllbare PDF, Karte in den Rathäusern usw.) 

Im Zeitraum vom 01.07 bis 31.08. wird, bedingt durch die Tourismussaison, auf Wunsch der Ge-

meinde Wangerooge dort kein Sperrmüll vom Grundstück abgefahren. Die Anlieferung von privaten 

Nutzern zur Umschlaganlage ist in dieser Zeit jedoch möglich. 

Seit 2020 bietet der beauftragte Entsorger kostenpflichtige Sonderleistungen an. 

 Express-Abfuhr (Nutzung 2022 = 59 Stück (1%)) 

Abholung erfolgt am nächsten Werktag, wenn die Anmeldung bis 12:00 Uhr eingegangen 

ist, ansonsten am übernächsten Werktag. 

Kosten: 63,00 € inkl. 19 % MwSt. pro Expresstermin 

 Wunschtermin-Abfuhr (Nutzung 2022 = 380 Stück (5%)) 

Abholung erfolgt innerhalb von 4 bis 10 Werktagen nach Eingang der Anmeldung oder zum 

Wunschtermin innerhalb dieses Zeitraums. 

Kosten: 31,50 € inkl. 19 % MwSt. pro Wunschtermin 

 Demontage/Vorholservice (Nutzung 2022 = 2 Stück) 

Der Service beinhaltet die Zerlegung bzw. Demontage der Möbel zur Entsorgung und/oder 

den Transport Ihres Sperrguts aus bspw. dem Keller, vom Dachboden oder bei Hinterlieger-

grundstücken zur Abholstelle. 

Kosten: 126,00 €/Stunde inkl. 19 % MwSt. 

Hier wurde gem. Wunsch der Politik dem demografischen Wandel und individuellen Lebensstil 

Rechnung getragen. 

Die Beauftragung erfolgt privatrechtlich auf Rechnung mit dem Auftragnehmer der Nehlsen AWG. 

1.6.5.1 Sperrmüllmengen 

Von den rund 58.175 Anliefervorgängen im AWZ Wiefels entfallen 42.642 (73 %) auf den Landkreis 

Friesland. Davon werden Sperrmüll mit 19%, Elektrogeräte mit 6% dem kostenfreien Sperrmüll mit 

10.661 Anliefernden zugerechnet. 

Für den Wertstoffhof wurden 12.411 Anlieferungen erfasst. Wie auch in den vorgenannten Mengen 

können „Mischmengen“ enthalten sein z.B. Hälfte Sperrmüll, Waschmaschine und 2 Fahrräder in 

einer Anlieferung. Sicher ist aber, dass in Varel die Grünabfälle mit 28 % Anteil fast immer Einzel-

anlieferungen sind. Daher werden 8.964 (72%) der Anlieferungen dem Sperrmüll zugerechnet. 

Tabelle 15: Sammel- /Annahmemengen/Vorgang95 

 Sammlung (nur 
Festland) 

Anlieferung (AWZ 
+ Varel) anteilig 

Sammlung Varel 
100% 

Annahme Wiefels 
100% 

Stück 7.254 19.553 12.411 58.175 

Gewicht 2.534 t 3.013 t 1.119 t 15.214 t 

pro Vorgang 349,3 kg 154,1 kg 90,2 kg 261,5 kg 

                                                           
95  Datenquelle: eigene Daten + AWZ 2022 
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Die in der Tabelle dargestellten Daten geben einen Überblick über die erfassten Abfallmengen pro 

Vorgang. 

Dabei wurde versucht über die davor dargestellten Berechnungen und unkorrigierten Zahlen einen 

Überblick über die Mengen pro Vorgang Sammlung bzw. Anlieferung zu geben. 100 % heißt dabei 

alle angenommenen Abfälle durch alle Anlieferer. Für Wangerooge werden nur Mengen erfasst. 

Dabei ist nur der Wert für die Sammlung eindeutig belastbar. In den Mengen AWZ sind z.B. auch 

die potentiell schwereren Anlieferungen Bauschutt, Baustellenabfälle, Restabfall etc. mit enthalten. 

Insgesamt lässt sich dabei aber die Aussage treffen, dass sich die Sperrmüllsammlung durch eine 

Rundtour mit höheren Mengen pro Vorgang als die klimafreundlichere Art der Erfassung handelt. 

In der nachfolgenden Grafik werden alle Abfallmengen, die im Rahmen der Sperrmüllerfassung zu 

bilanzieren sind, dargestellt. Dazu werden zunächst die einzelnen Sperrmüllfraktionen vorgestellt; 

anschließend erfolgt eine Betrachtung der Erfassungswege Einsammlung (Festland), Anlieferung 

(Wiefels, Varel) und Wangerooge. 

 
Abbildung 46: Fraktionen des Sperrmülls 2022 96 

* Umrechnung: AWZ original 3.118 Tonnen Altholz + Möbelholz und 641 Tonnen Altmetall 

Die Gesamtsumme der Abbildung 46 entspricht 5.800 Tonnen, entsprechend 54 kg/Ew. 

Die (Rest-)Sperrmüllfraktion entsprach 2022 ca. 32,6 (34,8) kg/(Ew*a).  

Da in Wangerooge und Wiefels auch Altholz aus Baumaßnahmen und gewerblichen Anlieferungen 

enthalten sind, kann keine genaue Aussage über die tatsächlichen Mengen gemacht werden. Für 

die Mengen des AWZ Wiefels geht der Landkreis Friesland von einem Anteil von 60 % privaten An-

lieferungen aus.  

Das Sperrmüllaltholz (Herkunft hauptsächlich aus Möbeln) wird an allen drei Annahmestellen aus-

sortiert, wobei die Mengen am AWZ Wiefels dem satzungsgemäßen Altholz zugeschlagen werden 

und als Gesamtmenge erscheinen.  

                                                           
96  Datenquelle: eigene Daten 2022 + Abfallmengenbilanz 2022 AWZ Wiefels (ebd) 
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Die Anteile Möbelholz und Altmetall aus Sperrmüll lassen sich daher nur abschätzen. Lt. Zweckver-

band stammen 60 % der Anlieferungen aus privaten Haushalten. Die Anlieferungen in Varel (100 % 

Privat) werden getrennt nach Restsperrmüll und Möbelholz erfasst. Daher ist dieses Verhältnis be-

kannt und wurde auf die Mengen vom AWZ angewendet. 

Ausgehend von dieser ähnlichen Anlieferndenverteilung wie am Wertstoffhof, wird der Anteil an 

Möbelholz am AWZ Wiefels auf ca. 901 Tonnen geschätzt (siehe Kapitel 1.6.6). 

Auch auf Wangerooge werden etwaige Altholzanlieferungen im Sinne der AES dem Sperrmüllalt-

holz zugeschlagen; da jedoch, dass Meiste aus dem Sperrmüll stammen dürfte, wird diese Menge 

hier berücksichtigt. Gewerbliche Mengen werden meist in gemieteten Containern direkt an der 

Baustelle erfasst. 

 

Abbildung 47: Entwicklung der Sperrmüllmengen im Landkreis Friesland von 2012 bis 2022 97 
* Umrechnung wie bei Abbildung 46 

E-Schrott wird zum Sperrmüll hinzugezählt, soweit dieser im Rahmen der Abfuhr mitgenommen 

wurde. Es werden aber nur Teilströme der sogenannten „schonenden Sammlung“ verwogen. Die 

Hauptmengen gehen über die von den Herstellern beauftragte Rücknahmeorganisation Stiftung 

EAR (siehe Kap 1.6.8). 

Altmetallhaltige Haushaltsgegenstände wie Fahrräder, Stuhlgestelle usw. zählen ebenfalls zu den 

sperrigen Abfällen, wobei es am AWZ Wiefels teilweise zu Vermischungen mit gewerblichen Men-

gen kommt, so dass keine genaue Zuordnung zum Sperrmüll erfolgen kann. Mithilfe der Verhält-

nisse (Rest-)Sperrmüll zu Altmetall aus Varel-Hohenberge wurde jedoch eine Menge von 137 Ton-

nen für Wiefels abgeschätzt.  

Pro Abholung wurde auf dem Festland somit im Durchschnitt eine Menge von 9,4 kg Altmetall ab-

geholt. 

Die Gesamtmenge von rd. 4.636 Tonnen (ohne Altmetall und Elektroaltgeräte) im Jahr 2022 ent-
spricht einem spezifischen Aufkommen von 46 kg/(Ew*a). Da jeder örE - gerade im Bereich Altholz 

                                                           
97  Datenquelle: eigene Daten 2012 - 2022 + Abfallmengenbilanzen 2012 -2022 AWZ Wiefels (ebd.) 
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- unterschiedlich bilanziert, ist ein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt von 34 kg/(Ew*a)98 
schwierig. In der Berechnung Sperrmüllsammlung und Selbstanlieferung ohne Altholz ergeben 
sich 33 kg/Ew.  
Die Mengenentwicklung zeigt sich schwankend (Corona) immer noch mit einer leicht steigenden 

Tendenz. Den etwas größten Anteil mit fast 49 % der Mengen machte die Sammlung am Haushalt 

aus, die Anlieferungen im AWZ und dem Wertstoffhof lagen bei etwa 47 %. 

Eine mögliche Reduzierung der Sperrmüllmengen durch die Abtrennung von Möbelaltholz bei der 

Abfuhr kann nicht wirtschaftlich dargestellt werden. Außerdem verlagern sich die gesamten Men-

gen dann nur auf die Altholzseite. Der Auftragnehmer für die Sperrmüllsammlung verarbeitet die 

Mengen zu Brennstoff und Altmetall und führt die Mengen einer Verwertung zu. 

1.6.5.2 Beraubung des Sperrmülls 

Wie viele Kommunen hat auch der Landkreis Friesland mit Metalldiebstählen aus dem Sperrmüll zu 

kämpfen und ruft die Haushalte daher auf, besonders auf wertvolle Sperrmüllbestandteile zu ach-

ten. Zudem macht er auf seiner Internetseite darauf aufmerksam, dass kein Sperrmüll an illegale 

Sammler ohne Zulassung übergeben werden darf, da es sich dabei um eine illegale Abfallentsor-

gung handelt. 

                                                           
98 Datenquelle: Niedersächsische Abfallbilanz 2019 
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1.6.6 Erfassung von Altholz 

Altholz ist gemäß § 11 Abs. 1 AES Abfall aus Massivholz, Holzwerkstoffen oder Verbundstoffen (über 

50 Gew.-% Holzanteil). 

Zur Vereinfachung werden drei Altholzarten unterschieden. 

 Möbelaltholz 

 Altholz Kategorie I- III 

 Altholz Kategorie IV  

Möbelaltholz, also Stühle, Tische, Schränke, Regale usw., fallen in jedem privaten Haushalt an und 

wird daher wie Sperrmüll kostenfrei in der Sperrmüllabfuhr eingesammelt oder kostenfrei in allen 

Entsorgungsanlagen angenommen. 

Alle anderen Altholzarten sind gebührenpflichtiger Abfall, der nur zum AWZ Wiefels oder zur Ab-

fallumschlagstation Wangerooge gebracht werden kann. Zum Altholz gehören vor allem Hölzer aus 

Baumaßnahmen (z.B. Laminat, Bretter, Balken, Gartenzäune) oder Naturholz wie, Äste und Bäume 

größer 15 cm Durchmesser usw.. Diese Anlieferungen sind nach dem Verursacherprinzip gebühren-

pflichtig. 

Da der Landkreis Friesland Altholz einer Verwertung zugeführt, unterliegt er der Altholzverordnung. 

Diese unterscheidet vier Altholzkategorien. Am AWZ Wiefels werden die Althölzer der Kategorie A 

I bis A III gemischt und sind deshalb mit der schlechtesten Kategorie (A III) zu bezeichnen. Gemäß § 

2 Abs. 4c Altholzverordnung entspricht Kategorie A III = „Altholz mit halogenorganischen Verbin-

dungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel“, also z.B. vom lackierten Holzstuhl, bis zur mit 

PVC-beschichteten Küchenarbeitsplatte. 

Das Altholz wird von einem beauftragten Dritten in einem Biomasseheizkraftwerk verwertet, nach-

dem zuvor Metalle und sonstige Störstoffe entfernt wurden. 

Mit Schadstoffen belastete Althölzer mit der Kategorie A IV (siehe Seite 93) müssen direkt am Son-

derabfallzwischenlager der Nehlsen AWG abgegeben werden und sind nicht in der Altholzbilanz 

enthalten (siehe dazu auch Kapitel 1.6.9.9). 

Am AWZ wird Altholz und Sperrmüllaltholz in einem Container gesammelt, weshalb die Mengen 

nicht bilanziell getrennt werden können. Die Mengen aus Wangerooge werden dagegen überwie-

gend dem Sperrmüllaltholz zugeordnet. 

1.6.6.1 Mengen  

Am AWZ Wiefels wurden 2022 als friesischer Anteil rd. 3.118 Tonnen99 Altholz inklusive Sperrmüll-

altholz und 40% gewerblicher Anteil erfasst. Geht man davon aus, dass das gleiche Verhältnis von 

(Rest-)Sperrmüll zu Sperrmüllaltholz wie beim Wertstoffhof Varel-Hohenberge besteht, so könnten 

im Altholz ca. 901 Tonnen Möbelaltholz enthalten sein. 

Sicher aus dem Sperrmüll stammen dagegen die rd. 351 Tonnen vom Wertstoffhof Varel-Hohen-

berge; die 103 Tonnen von Wangerooge enthalten auch Altholz im Sinne der AES, werden jedoch 

                                                           
99  Datenquelle: eigene + AWZ 2022 (ebd.) 
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hier überwiegend dem Sperrmüll zugewiesen. Insgesamt erzeugen die Haushalte des Landkreises 

somit rd. 3.572 (4.145) Tonnen Holzabfälle. 

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Altholzmengen des AWZ Wiefels inklusive der 

gewerblichen Anlieferungen dar. Sie zeigt zusätzlich die berechneten bzw. tatsächliche anfallenden 

Sperrmüll- / Altholzmengen aller drei Annahmestellen. 

 
Abbildung 48: Entwicklung der Altholzmengen im AWZ und Kreisgebiet von 2012 bis 2022 100 

* In der Berechnung wurde der o.g. potentielle Anteil Möbelaltholz vom AWZ vom Altholz (901 t) abgezogen 
und dem Möbelaltholzanteil aus dem Sperrmüll zugerechnet. 

                                                           
100  Datenquelle: eigene + AWZ 2012 - 2022 (ebd.) 
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1.6.7 Erfassung von Altmetall 

Altmetall ist einer der klassischen sekundären Rohstoffe, da es sich immer wieder einschmelzen 

und so recyceln lässt. Altmetall wird gem. AES § 5 Abs. 5 zusammen mit Sperrmüll als getrennt zu 

erfassender Abfall aufgeführt. Altmetall wird im Rahmen der Sperrmüllabfuhr separat erfasst und 

an allen drei Annahmestellen kostenfrei angenommen. 

Zum Altmetall gehören z.B. Öfen (ohne Elektrik), Grills, Fahrräder, Wäschepfähle, Rasenmäher, 

Schaukelgerüste, Zinkbadewannen und Schubkarren. Auch die Metallteile, die bei der mechani-

schen Vorbehandlung mittels Bandmagneten oder Wirbelstromabscheidern aus dem Restabfall ge-

zogen werden, gehören zum Altmetall; diese Mengen werden dem Landkreis Friesland prozentual 

zugeordnet. 

Nicht zum Altmetall gehören dagegen z.B. Elektrogeräte (Elektrogesetz), Autoteile (Altfahrzeugver-

ordnung), Bleibatterien (gefährlicher Abfall) usw., hierfür bestehen andere gesetzliche Regelungen. 

Das Altmetall wird vom für die Sperrmüllabfuhr beauftragten Unternehmen verwertet. Im AWZ 
anfallende Altmetalle werden von dort aus erfasst und vermarktet.  

1.6.7.1 Mengen 

 
Abbildung 49: Entwicklung der Altmetallmengen im Landkreis Friesland von 2012 bis 2022 101 

Insgesamt wurden 2022 im Landkreis Friesland rd. 1.043 Tonnen Altmetalle erfasst bzw. aussor-

tiert. Dazu gehören die am AWZ Wiefels angenommenen Anlieferungen 338 (641) Tonnen, bei de-

nen jedoch auch gewerbliche Mengen enthalten sind, zudem die Mengen des Sperrmülls 149 

(216) Tonnen. Der Landkreis Friesland bilanziert (siehe Seite 65) außerdem die Eisenmetalle aus 

der MBA 449 (537) Tonnen zu seinen Mengen. 

                                                           
101  Datenquelle: eigene Daten 2017 -2022 AWZ Wiefels in Klammern Daten 2017 (ebd.) 
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Hier eine pro Kopf Menge anzusetzen, ist aufgrund der vielen Quellen sehr unsicher. Für 2022 liegt 

die Menge bei 6 (9) kg/Ew, mit den Mengen aus der MBA bei rund 10 (14) kg/Ew. 

Entgegen zu den immer noch leicht steigenden Sperrmüllmengen sind die Metallanteile am Sinken. 

 

Da der Verkauf von Altmetall trotz stark schwankender Erlöse auch wirtschaftlich sehr interessant 

ist, gibt es eine steigende Anzahl von gewerblichen Altmetallsammlern. Neben den sogenannten 

Schrottplätzen gibt es zudem immer häufiger Altmetallsammler, die per Straßensammlung agieren. 

Insgesamt wurden 16 Anmeldungen gemäß § 18 KrWG von gewerblichen Altmetallsammlern ein-

gereicht. Die Erlöse dieser gewerblichen Sammlungen entgehen dem Abfallgebührenhaushalt. Ge-

werbliche Sammlungen für Altmetall wurden bisher nicht untersagt. Siehe hierzu auch Kapitel 

1.6.15. 
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1.6.8 Erfassung von Elektroaltgeräten (Elektroschrott) 

Für die Elektro- und Elektronikaltgeräte gilt das ElektroG. Schon be-

vor die Rücknahme von Elektroaltgeräten gesetzlich verankert 

wurde, gab es im Landkreis Friesland im Rahmen der Sperrmüllab-

fuhr sowie an den Annahmestellen die Möglichkeit, Elektrogeräte ei-

ner Verwertung zuzuführen.  

Seit dem Inkrafttreten des ElektroG 2006 hat es der Gesetzgeber 

verboten, Elektroaltgeräte über den Restmüll zu entsorgen. 

Die Hersteller der Geräte sind für deren Entsorgung zuständig und 

haben zu diesem Zweck die Stiftung EAR103 als „Gemeinsame Stelle“ 

gegründet. 

Sammelstellen sollen Endnutzern und Vertreibern offenstehen; die 

Annahme erfolgt per Gesetz kostenfrei. Die Kosten für Stellflächen, Genehmigungen und Personal 

müssen von den örE, also vom Landkreis getragen werden. 

Für die Abgabe zur Verwertung stehen den Haushalten verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: 

Seit 2016 müssen alle Händler (Internet, Baumärkte, Elektrohändler etc.) mit einer Verkaufsfläche 

von mehr als 400 m² Elektrogeräte zurücknehmen. Grundsätzlich im Tausch gegen ein gleichartiges 

Gerät, aber auch die Rücknahme von bis zu 5 Altgeräte je Geräteart unter 25 cm Kantenlänge ohne 

Neukauf eines Neugerätes. Seit Anfang 2022 gilt dies Rücknahme für alle Geschäfte über 800 m² 

Verkaufsfläche die auch gelegentlich Elektrogeräte verkaufen, z.B. Discounter, Warenhäuser usw., 

sowie als freiwillige Annahme in zertifizierten Erstbehandlungsanlagen. Es gibt in Friesland nur eine 

Erstbehandlungsanlage für Elektroaltgeräte, diese befindet sich im Eingang zum AWZ und bietet 

den Service derzeit nicht an. 

Zusätzlich können seit August 2018 auch Haushaltsgegenstände mit elektrischen Bauteilen (z.B. 

Schuhe mit LED’s, Sessel mit Stellmotoren), sowie vorkonvektionierte Kabel (Verteilersteckdosen 

etc.) und elektrische Bauteile, Schalter, Sicherungsautomaten usw. als Elektroschrott entsorgt wer-

den. (siehe Tabelle 16). 

Der Landkreis Friesland ist nach § 13 ElektroG als örE dazu verpflichtet, die angenommenen Elek-

troaltgeräte gemäß § 14 ElektroG in sechs Gruppen zur Abholung bereitzustellen. Die bei der EAR 

gemeldeten Übergabestellen sind das AWZ Wiefels und der Wertstoffhof Varel-Hohenberge (nur 

privat Anliefernde) sowie die Abfallumschlagstation Wangerooge.  

Die gewerbliche Anlieferung ist nur am AWZ Wiefels möglich und bei mehr als 20 Einheiten der 

Großgeräte, Wärmeüberträger und Bildschirmgeräte sind die Anlieferungen vorher abzustimmen. 

Zusätzlich werden Elektrogeräte auch bei der Sperrmüllabfuhr aus privaten Haushalten mitgenom-

men (Kleingeräte gesammelt in einem Karton). 

Kleingeräte (bis Toastergröße) werden auch bei der mobilen Problemstoffsammlung angenommen. 

Gasentladungslampen (Energiesparlampen etc.) und LED werden ständig im AWZ Wiefels, Wert-

stoffhof Varel angenommen, sowie im Rahmen der Problemstoffsammlung (siehe Kapitel 1.6.9).  

                                                           
102  Bildquelle gemeinfrei: Anlage 4 (zu § 20 Absatz 2) (Fundstelle: BGBl. I 2015, 1764 - 1765) 
103 Informationen: http://www.stiftung-ear.de  

 

Abbildung 50: Durchgestri-
chener Restabfallbehälter102 

Kommentiert [SH11]: Einwand MU10 Ergänzt 
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Zu den Terminen und Orten der Problemstoffsammlung hat der Landkreis ein eigenes Netz von 

Elektrofachhändlern (siehe Seite 88) aufgebaut, die freiwillig und kostenfrei diese Art von Leucht-

mitteln annehmen. Außerdem bestehen weitere gewerbliche Annahmestellen für Gasentladungs-

lampen, die deutschlandweit über die Fa. Lightcycle104 organisiert werden. Dabei handelt es sich 

um ein Rücknahmesystem, das von Leuchtmittelherstellern gegründet wurde. 

Nachtspeicheröfen, die mit Asbest belastet sein können, sowie Photovoltaikmodule, fallen eben-

falls unter den Geltungsbereich des ElektroG, werden aber nur am AWZ Wiefels angenommen. 

Tabelle 16: Gruppen gemäß § 14 Abs. 1 ElektroG 

 
Handel  

AWZ 
Wiefels 

Wertstoffhof 
Varel 

mobile 
ProSa 

Sperrmüll- 
abfuhr 

Wärmeüberträger  
(Kühlgeräte, Klimageräte, Ölradiatoren) 
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r 
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 D
is

co
u

n
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r 

Ja Ja Nein Ja 

Bildschirme, Monitore und Geräte 
(mit einer Oberfläche > 100 cm²) 

Ja Ja 
bis Toaster- 

größe* 
Ja 

Lampen 
(LED, Leuchtstoffröhren, Energiesparlam-
pen) 

Ja Ja Ja Nein 

Großgeräte  
(äußere Abmessung > 50 cm) 

Ja Ja Nein Ja 

Nachtspeicheröfen  
(keine Geräteteile, asbesthaltige Ge-
räte in Folie verpackt) 

Ja Nein Nein Nein 

Kleingeräte  
(äußere Abmessung < 50 cm) 

Ja Ja 
bis Toaster- 

Größe* 
im Karton 

bereitstellen 

Photovoltaikmodule Ja Nein Nein 
mobile Anla-

gen 

* Größenvorgabe wegen begrenzter Annahmekapazität 

Gemäß § 14 Abs. 5 ElektroG hat der Landkreis das Recht, Gruppen von Elektroaltgeräten auf eine 

Eigenverwertung zu „optieren“. Das bedeutet, der örE sammelt und verwertet die Geräte auf ei-

gene Kosten. Dieses wird mit den Änderungen im ElektroG aber immer unattraktiver; Beispiels-

weise wurden Nachtspeicheröfen der Gruppe der gut verwertbaren Elektrogroßgeräte zugeschla-

gen.  

Das Ausschreibungsergebnis 2014 war, auch aufgrund der stark wechselnden Erlöse, Gebühren der 

EAR usw., nicht auskömmlich, so dass der Landkreis Friesland davon derzeit keinen Gebrauch macht 

und alle Mengen über die EAR abgewickelt werden.  

1.6.8.1 Mengen 

Da alle Mengen über die EAR laufen, hatte der Landkreis bisher keine vollständigen Zahlen über das 

Aufkommen der Elektroaltgeräte in seinem Gebiet. Erst seit 2020 wird die Tonnage nach Anfallstel-

len des LK Friesland mitgeteilt, vorher lagen diese Daten nur als Anzahl der Behälter vor. 

                                                           
104  Informationen: http://www.lightcycle.de 
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Im AWZ werden die gewerblichen Mengen, sowie die Mengen aus Wittmund und Friesland erfasst. 

Diese werden nach dem Anlieferungsschlüssel des Zweckverbandes errechnet. 

In der Restabfallanalyse sind in der Hochrechnung der Einzelfraktionen 2,2 kg105 zusätzliche Elekt-

rogeräte enthalten. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt mit 10,1 kg/Ew106 sind diese Mengen 

aber noch ausbaufähig. 

Tabelle 17: Mengen Friesland 2022 107 

  
Bildschirme, Mo-
nitore 

Haushaltsgroßge-
räte  

Haushaltskleinge-
räte  

Wärmeüberträ-
ger  

Lampen 

Menge FRI 111,8t 153,5 t 299,7 t 202,4 t 1,74 t 

 
Tabelle 18: Mengen an Sammelstellen Friesland 2022 

 2020 2021 2022 

AWZ Deponiecontainer (EAR) 544,46 t 556,90 t 626,98 t 

Varel Deponiecontainer (EAR) 172,29 t 125,50 t 112,99 t 

Wangerooge Deponiecontainer (EAR) 53,98 t 54,90 t 31,34 t 

Mobile Problemstoffsammlung (EAR) 

(Ist in der Gesamtmenge AWZ enthalten) 

2.2 t 3.3 t 3,7 t 

Spezifische Menge 7,8 kg/Ew 7,4 kg/Ew 7,7 kg/Ew 

Die Erweiterung der ProSa mit zusätzlichen Terminen und der Annahme von Elektrokleingeräten 

bis 25 cm Kantenlänge hat die Mengen gesteigert. Vor der Änderung 2019 betrug die Sammel-

menge nur 1,4 t. 

Der Wunsch der Sammlung von Elektrokleingeräten in Depotcontainern (ähnlich wie Altkleider) ist 

umstritten. Zum einen müssen z. B. Elektrogeräte mit fest eingebauten Batterien und Akkus in einen 

anderen Behälter als andere Elektrokleingeräte. Zum anderen führen die fest eingebauten oder 

falsch entsorgten Lithium-Ionen-Akkus bei Beschädigungen zu Bränden.  

Die Repaircafe’s und Sozialkaufhäuser senken die Altgerätemengen sicherlich auch, zeigen in der 

Statistik aber vermutlich keine Auswirkung.   

                                                           
105  Datenquelle: Abfallsortieranalyse 2016 
106  Datenquelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverantwortung-in-der-abfall-

wirtschaft/elektroaltgeraete#elektronikaltgerate-in-deutschland 
107  Datenquelle: Stiftung EAR Mengen Sammelstellen LK Friesland (ebd.) 
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1.6.9 Erfassung von Problemstoffen und Sonderabfallkleinmengen 

1.6.9.1 Problemstoffe aus privaten Haushaltungen 

Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist gemäß § 7 NAbfG eine Pflichtaufgabe der örE und dient 

der Schadstoffentfrachtung des Restabfalls. Problemabfälle, so die gebräuchliche Bezeichnung, sind 

gemäß § 13 Abs. 1 AES schadstoffhaltige Abfälle aus privaten Haushaltungen, die eine umweltscho-

nende Entsorgung erschweren oder gefährden. Dazu zählen u.a.: Gifte, Säuren, Laugen, Farben, 

Lacke, Lösungsmittel, Reiniger, Haushaltschemikalien, Pestizide, Quecksilberthermometer, Alt-

medikamente und Gasentladungslampen. 

Mit dem Betrieb der Annahmestellen und der Regelung zu Sonderabfallkleinmengen ist gemäß Aus-

schreibung die Nehlsen AWG bis 12/2024 beauftragt. Die ordnungsgemäße und fachgerechte Er-

fassung der Abfälle erfolgt in Anlagen bzw. Fahrzeugen gemäß Technische Regel Gefahrstoffe 

(TRGS) 520 mit speziell ausgebildetem Personal in gesonderten Sammelsystemen. Hierfür hat der 

Landkreis Friesland folgende Systeme zur kostenfreien Problemstoffsammlung (ProSa) für private 

Anlieferungen im Angebot: 

 Mobile Problemstoffsammlung 

 Turnusgemäße Annahme an den Entsorgungsanlagen 

 Annahmestellen im Handel 

sowie 

 kostenpflichtige Annahme am Sonderabfallzwischenlager*  

* Hier können private Anlieferungen auch außerhalb der Annahmezeiten gefährliche Abfälle (gegen Ge-

bühr) entsorgen, die z.B. bei Bauarbeiten anfallen oder nicht über die kostenfreie Annahme abgedeckt 

werden (Altöl, Bahnschwellen etc.). Für gewerblich abfallerzeugende Betriebe/Organisationen mit einer 

Menge von weniger als 2.000 kg gefährlicher Abfälle pro Jahr bietet der Landkreis hier die Rücknahme 

über die Kleinmengenregelung (siehe Kapitel 1.6.9.9) gemäß § 7 NAbfG an. 

1.6.9.2 Mobile Problemstoffsammlung 

Alle drei Monate fährt ein mobiles Sammelfahrzeug verschiedene Orte in allen Gemeinden an, um 

dort Problemstoffe anzunehmen. Im Jahre 2022 gab es 80 Annahmetermine. Auf Wangerooge er-

setzt die mobile Problemstoffsammlung die stationäre Annahmestelle; ein spezieller Entsorgungs-

container steht dort alle 1/4-Jahr für dreieinhalb Stunden an der Abfallumschlagstation. 

Tabelle 19: Annahmestellen und Annahmezeiten der mobilen Problemstoffsammlung 2022 

Gemeinde Anzahl der Stellplätze je 4 Termine mit Annahmezeit [h] 

Zetel 2 Annahmestellen Zetel je 1h + Neuenburg je 0,5h 

Bockhorn 2 Annahmestellen Bockhorn je 0,75 h + Neuenburg je 0,5h 

Varel 3 Annahmestellen Varel je 1,5h + Dangast je 0,5h + Obenstrohe je0,5h 

Wangerland 4 Annahmestellen 
Hohenkirchen je 0,75h + Hooksiel 0,75h + Horumersiel je 

0,75h + Waddewarden je 0,75h 

Schortens 4 Annahmestellen 
Schortens je 1,0h + Sillenstede je 0,75h + Roffhausen je 0,5h 

+ Accum je 0,5h 

Sande 2 Annahmestellen Sande je 1,0h + Cäciliengroden je 0,5h 

Jever 2 Annahmestellen Jever je 1,0h + Cleverns je 0,5h 

Wangerooge 1 Annahmestelle Je 3,5h 

Gesamt 20 Annahmestellen 70,00 Stunden Annahmezeit 
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Anhand der vorstehenden Tabelle ist zu erkennen, 

dass die mobile Problemstoffsammlung an 19 Stell-

plätzen für insgesamt 56 Stunden auf dem Festland 

und an der Umschlagstation auf Wangerooge für 14 

Stunden im Jahr bereitsteht. Aufgrund der in der 

Restabfallanalyse (siehe Kapitel 1.6.2.3) festgestellten 

Sonderabfälle wurde die Anzahl der Sammlungen 

2018 bei kürzerer Verweildauer erhöht. Dieses wird 

von den Menschen positiv aufgenommen „lieber öfter 

in einem kürzeren Zeitraum“. Leider musste der 

Standort Neustadgödens gestrichen werden. Es 

konnte kein Platz gefunden werden, der den gesetzli-

chen Vorgaben für die Sammelstandorte entspricht. 

Die nebenstehende Abbildung gibt einen Eindruck von 

der räumlichen Verteilung der Standorte.  

1.6.9.3 Turnusgemäße Annahme an den Ent-

sorgungsanlagen 

Am AWZ erfolgt die Annahme jeden Samstag; Leuchtmittel, Arzneimittel und Batterien können je-

doch durchgängig in bereitgestellte Behälter geworfen werden. 

Am Wertstoffhof Varel-Hohenberge werden Problemstoffe jeden 1. Samstag im Monat angenom-

men. Leuchtmittel, Batterien und Altmedikamente werden zu den Öffnungszeiten angenommen. 

Die Annahme in Wangerooge wird durch die mobile Sammlung ersetzt. 

1.6.9.4 Annahmestellen im Handel 

Fachgeschäfte auf dem Festland, welche selbst problemstoffbelastete Produkte vertreiben, neh-

men im Auftrag des Landkreises freiwillig Problemabfälle in Kleinmengen an (als Faustregel gelten 

pro Anlieferung 2 bis 3 Farbeimer zur Abschätzung der Menge). Bei den Betrieben handelt es sich 

zumeist um Apotheken, Baumärkte, Elektrofachgeschäfte, Farbenhändler usw.. 

Tabelle 20: ständige ProSa-Stellen im Handel nach Gemeinden und Annahmespektrum 

 Altfarben, Lacke, Lö-

sungsmittel 

Gasentladungs-

lampen 

Thermometer-

bruch 

Pflanzenschutzmit-

tel 

Bockhorn 1  2 1 

Jever 1 1 4 1 

Sande 1 2 2 1 

Schortens 3 1 6 1 

Varel 4 5 8 1 

Wangerland 2 2 3 2 

Zetel - 2 3 1 

Gesamt 12 13 28 8 

                                                           
108  Bildquelle: eigene aus GIS-Anwendung 

 
Abbildung 51: Standorte der mobilen ProSa 
108 
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Im Jahr 2022 beteiligten sich insgesamt 58 Fachgeschäfte am Annahmenetzwerk des Landkreises. 

Dabei richtet sich die Annahme meist auf ein definiertes Problemstoffspektrum. Drei Baumärkte 

nehmen mehr als einen Schadstoff an. Thermometerbruch wird von Apotheken angenommen, die 

dazu beständige 2-l-Behälter vom Landkreis erhalten haben. Da diese Art Problemstoff jedoch im-

mer seltener wird, erfolgt nur alle paar Jahre eine Entsorgung auf Abruf, sodass diese 28 Annahme-

stellen praktisch kaum noch eine Rolle spielen. 

1.6.9.5 Besonderheiten 

Altmedikamente: In Regionen, in denen sämtliche Restabfälle über Müllverbrennungsanlagen ent-

sorgt werden, spielt die Vernichtung des Gefahrenpotenzials aus Altmedikamenten eine eher un-

tergeordnete Rolle. Da der Landkreis seine Restabfälle nicht verbrennt, sondern mechanisch-biolo-

gisch trennt und behandelt, müssen die Altmedikamente vom Restabfall ferngehalten werden. An-

sonsten bestünde unter Umständen die Gefahr, dass einerseits der biologische Teil der Behand-

lungsanlage gestört würde und zum anderen können Kläranlagen diese Stoffe nicht aus dem Ab-

wasser entfernen, sodass diese über das Sickerwasser der Deponie wieder in das Grundwasser ge-

langen können. Zudem soll vermieden werden, dass Kinder über frei zugängliche Restabfalltonnen 

versehentlich in den Besitz von Altmedikamenten kommen. 

Gemäß Beschluss der politischen Gremien und mit Zustimmung des Umweltministeriums Nieder-

sachsen wurden Altmedikamente von der Abfallentsorgung über die Restabfallbehälter ausge-

schlossen. 

Private Haushalte können die Altmedikamente bei der mobilen ProSa-und den Entsorgungsanlagen 

kostenfrei abgeben. Für gewerbliche Anfallstellen, Praxen, aber auch Apotheken wurde eine Abga-

bemöglichkeit im AWZ geschaffen. Dort können die Abfallbesitzenden die Abfälle zur Gebühr für 

Restabfall (Kleinmenge bis 0,5 m³ z.Z. 8,00 €) entsorgen. Diese Abfälle werden dann mit der heiz-

wertreichen Fraktion thermisch verwertet. 

Neben der Problemstoffsammlung bieten einige Apotheken freiwillig einen Rücknahmeservice für 

ihre Kunden an. 

Gasentladungslampen: Obwohl es sich dabei um Elektroaltgeräte der Gruppe 4 handelt, werden 

Gasentladungslampen im Rahmen der Problemstoffsammlung miterfasst und dann der EAR über-

geben. 

Fahrzeug-, Geräte und Industriebatterien: Gemäß den Regelungen des Batteriegesetzes sind die 

Hersteller für die Verwertung bzw. Entsorgung von Altbatterien zuständig. 

 Fahrzeugbatterien (Starterbatterien) werden ausschließlich vom Handel zurückgenom-

men; dazu wird ein Pfand erhoben. Eine Rücknahme pfandbelegter Batterien z.B. aus dem 

Internethandel ist nicht möglich, da der Landkreis kein Pfand oder Pfandbelege herausge-

ben kann. 

 Gerätebatterien können überall dort abgegeben werden, wo auch Batterien verkauft wer-

den (z.B. Einzelhandel, Baumärkte). Hierbei handelt es sich um die handelsüblichen Kom-

paktbatterien bis hin zum Geräte-Akku z.B. aus einer Akku-Bohrmaschine. In den Landkreis-

einrichtungen stehen für die Kleinbatterien im Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter und 

im Dienstleistungszentrum Varel ebenfalls Sammelbehälter zur Verfügung. Zudem können 
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Batterien am AWZ Wiefels, am Wertstoffhof Varel-Hohenberge sowie bei der mobilen 

Problemstoffsammlung abgegeben werden.  

Eine weitere Form stellen die Industriebatterien dar. Diese relativ neue Art dient zum Betrieb von 

Fahrzeugen bis hin zum Pedelec mit Typengenehmigung (mit Fahrzeugkennzeichen). Diese müssen 

speziell entsorgt werden. Da die Abgrenzung zur Fahrradbatterie aus leistungsschwächeren E-Bikes 

aber nahezu unmöglich ist gibt es hier viel Diskussionsbedarf, da die einen über den Handel zurück-

genommen werden müssen, die anderen als Gerätebatterien z.B. über die kommunale Sammlung 

gehen. 

In der geplanten neuen EU-Batterieverordnung werden die Regelungen geändert. Statt der Ge-

schwindigkeit von 25 km/h, soll jetzt das Gesamtgewicht von max. 25 kg entscheiden, ob die Akkus 

aus leichten Verkehrsmitteln (Light Means of Transport (LMT)) oder aus schwereren Fahrzeuge 

dann (auch neu) Traktionsbatterien stammen. 

Alle erfassten Batterien gehen z.Z. an das gemeinsame Rücknahmesystem (GRS)109. 

Altöl: Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöle müssen gemäß der Altölverordnung von 1987 vom 

Vertreiber zurückgenommen werden. Beim Verkauf von Frischöl werden die Entsorgungskosten mit 

erhoben. Bei der Rücknahme müssen auch ölverschmierte Abfälle (Lappen, Filter) zurückgenom-

men werden. Die Regelungen zur Rücknahme (Bon, Herstellerbehältnis) sind verschieden. 

Die Problemstoffsammlung ist angewiesen, angediente Altöle nur gegen Kostenerstattung zurück-

zunehmen. Die Gebühr wird bei der Abgabe durch den Beauftragten erhoben und beträgt z.Z. 1,00 

€/Liter Altöl. 

1.6.9.6 Problemstoffmengen 

Im Jahre 2022 wurden insgesamt 115,1 Tonnen Problemstoffe über die Erfassungssysteme des 

Landkreises Friesland gesammelt, sowie 181,5 Tonnen asbesthaltige Baustoffe. 

 

                                                           
109 Informationen: http://www.grs-batterien.de  

Kommentiert [SH12]: Einwand MU 11 Ergänzung 
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Abbildung 52: Entwicklung der Problemstoffmengen im Landkreis Friesland von 2008 bis 2012 110 

Die Problemstoffmengen sind im Betrachtungszeitraum leichten Schwankungen unterlegen. Die 

Pro-Kopf-Menge lag in Friesland bei rund 1,14 kg/(Ew*a). Zieht man ausschließlich die Problem-

stoffarten aus Niedersachsen heran, die auch im Rahmen der Problemstoffsammlung des Landkrei-

ses Friesland erfasst werden, so liegt auch der Landesdurchschnitt bei 1,1 kg/(Ew*a).111 

1.6.9.7 Erfassungswege  

Im Folgenden werden die Problemstoffmengen 2022 in die folgenden Erfassungswege aufgeteilt. 

Die Annahme am AWZ mit rund 32 

% die an jedem Wochenende an-

nimmt und die mobile Sammlung 

mit 29 % an den ortsnahen Sam-

melorten sind am erfolgreichsten. 

Wangerooge ist mit 2% der Men-

gen sicherlich Schlusslicht, die In-

sulaner haben aber kaum eine 

Möglichkeit ihre gefährlichen Ab-

fälle ordnungsgemäß zu entsor-

gen, da der Transport vieler Pro-

dukte über die Fähre nicht zugelas-

sen ist. 

Zusammensetzung: 

2022 setzten sich die 115 Tonnen 

Problemstoffe aus privaten Haus-

halten zu über 38 % aus sonstigen 

Abfällen zusammen (z. B. ausge-

härtete Farben, Pinsel, Lappen, 

Kosmetika usw.), die gemäß AVV 

nicht zu den gefährlichen Abfällen 

gehören. Als zweitgrößte Fraktion 

wurden mit rund 39 % schadstoff-

haltige Farben, Klebstoffe und Lö-

semittel erfasst. Die restlichen 22 

% setzten sich aus 9 weiteren Frak-

tionen zusammen, darunter auch Altmedikamente, von denen insgesamt 848 kg abgegeben wur-

den. 

                                                           
110  Datenquelle: eigene, Statistik 2012-2022 
111 Datenquelle: Niedersächsische Abfallbilanz 2016, Tabelle 12; nur AVV 080111, 080112, 150110,160504, 200113, 

200119, 200121,200127, 200128, 200133, 200134 und „Sonstige“ 
112  Datenquelle: eigene, Statistik 2022 (ebd.) 

 
Abbildung 53: Problemstoffmengen 2022 nach Erfassungswegen 
112 
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Von den Abfällen, die mittels Rücknahmesystemen verwertet werden, wurden auch 9.825 kg Bat-

terien erfasst. Die 3.992 kg Gasentladungslampen gelten zwar mittlerweile auch als Elektroaltgerät 

sind zur Vergleichbarkeit enthalten. Sie werden genauso wie die rund. 3.720 kg Elektrokleingeräte 

bei der ProSa mit eingesammelt. Dieses ist aber eher ein Service, die Mengen gehen nicht in die 

Bilanz als gefährlicher Abfall ein, sondern über die Entsorgungsschiene der EAR. 

Die nachfolgende Grafik fasst die Aufteilung der Gesamtmenge zusammen. 

 

Abbildung 54: Zusammensetzung der Problemstoffmengen 2022, 115,1 t113 
Brennbare Abfälle = Mischfraktion nicht gefährlicher Abfälle (in der Hauptsache ausgehärtete Farben, Dis-

persionsfarben, Pinsel aber auch, Lappen, Kosmetika usw.) also eigentlich Restabfall. 

Wie aus der Grafik erkennbar, stammen mehr als 80 % der erfassten Abfälle aus dem Bereich Renovierung 

und Malereibedarf, Druckbehälter sind häufig Farbspraydosen, Säuren als Reiniger usw.. 

1.6.9.8 Weitere gefährliche Abfälle 

Neben den haushaltsüblichen Problemstoffen, die im Rahmen der Problemstoffsammlung ange-

nommen werden, gibt es weitere Gruppen gefährlicher Abfälle, die entweder am AWZ Wiefels an-

geliefert werden können oder ausschließlich über gewerbliche Unternehmen entsorgt werden müs-

sen. Diese Abfälle werden teilweise gemäß Rücknahmeverordnungen an bestimmten Sammelstel-

len angenommen oder es werden nach dem Verursacherprinzip Gebühren erhoben. 

Die bedeutendste Gruppe stellt Asbest dar. Dieser krebserregende Baustoff, dessen Verwendung 

und auch Weiterverwendung nach Ausbau verboten ist, fällt insbesondere bei Sanierungsarbeiten 

an. Asbest wird ausschließlich am AWZ Wiefels angenommen und in spezielle Bereiche der Deponie 

eingebaut. Die Stoffe müssen dabei gemäß Technische Regel Gefahrstoffe (TRGS) 519 u.a. staub-

dicht verpackt sein. Diese Regel zum Umgang mit Asbest gilt auch für private Anfallstellen, die zwar 

                                                           
113  Datenquelle: eigene, Statistik 2017 
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keine Lehrgänge nachweisen müssen, bei Zuwiderhandlungen aber gemäß Chemikalienverbotsver-

ordnung ein Strafverfahren erwarten müssen.  

Nachtspeicheröfen älterer Baujahre enthalten neben Asbest auch andere gefährliche Abfälle wie 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Chrom VI-haltige Speicherbausteine. Daher müssen Nachtspei-

cheröfen mit Baujahr 2000 und älter immer staubdicht verpackt angeliefert werden. Nachtspei-

cheröfen unterliegen der Regelungen des ElektroG und werden im Rahmen der Erfassung durch die 

EAR als Haushaltsgroßgerät kostenfrei angenommen. 

Im Jahr 2022 wurden 105 Tonnen Asbestkleinmengen am AWZ Wiefels über Deponiecontainer an-

geliefert, welche von privaten und gewerblichen Anliefernden stammt. (Informel: 318 Tonnen as-

besthaltige Abfälle wurden als Direktanlieferung im Monopolder der Deponie Wiefels registriert.114 

Die Entwicklung der Asbestmengen ist je nach Anzahl der Baumaßnahmen zum Teil stark schwan-

kend, daher kann keine Aussage über die Aussagekraft der Daten getroffen werden. 

Mittlerweile werden auch viele Dämmstoffe aus künstlichen Mineralfasern (KMF) dem Bereich der 

krebserregenden Baustoffe zugerechnet. Diese müssen von allen Anliefernden in dichte Säcke ver-

packt angeliefert werden. Hierbei entfielen rund 240 Tonnen auf die Annahme über Deponiecon-

tainer und 135 Tonnen über die Direktanlieferung im Monopolder. 

A IV-Althölzer, Bahnschwellen, Teeröle: Mit Teerölen belastete Hölzer werden nur am AWZ Wie-

fels kostenpflichtig angenommen, wenn die entsprechenden Grenzwerte für eine Ablagerung nicht 

überschritten werden; dies muss mit einem Gutachten belegt werden. Andernfalls muss das A IV-

Holz über ein vom Landkreis beauftragtes Unternehmen entsorgt werden. Dieses ist das Unterneh-

men, welches auch die Sonderabfallkleinmengen (siehe Kapitel 1.6.9.9) erfasst. 

Öle und ölhaltige Abfälle: Händler und Gewerbebetriebe, die Öle für Motoren und Getriebe gemäß 

Altölverordnung an Endverbraucher abgeben, müssen diese kostenfrei zurücknehmen. Der Käufer 

zahlt die Entsorgungskosten bereits beim Kauf des Frischöls beim Händler bzw. Vertreiber. Die An-

nahme der gebrauchten Öle muss in gleicher Menge erfolgen und beinhaltet auch ölhaltige Abfälle, 

die regelmäßig beim Ölwechsel (Filter, Putzlappen etc.) anfallen. Alternativ kann Altöl am Sonder-

abfallzwischenlager am Standort des AWZ Wiefels sowie bei der mobilen Problemstoffsammlung 

gegen Erstattung der Entsorgungskostenkosten abgegeben werden. Derzeit stellt der beauftragte 

Entsorger dem Kunden 1,00 € pro Liter Altöl in Rechnung.  

PUR-Bauschaumdosen: Für Polyurethan-Schaumdosen haben die Hersteller ein Rücknahmesys-

tem115 eingerichtet, in dessen Rahmen die Dosen kostenlos angenommen werden. Im Eingangsbe-

reich des AWZ Wiefels und des Wertstoffhofs Varel-Hohenberge sind Sammelbehälter aufgestellt. 

Im Rahmen der Problemstoffsammlung erfasste PUR-Schaumdosen sollen vom beauftragten Ent-

sorger ebenfalls dem Sammelsystem zugeführt werden. 

1.6.9.9 Sonderabfallkleinmengen 

Sonderabfallkleinmengen sind gemäß § 7 Satz 1 Nr. 2 NAbfG gefährliche Abfälle zur Beseitigung aus 

anderen Herkunftsbereichen mit Gesamtmengen kleiner als 2.000 kg pro Jahr. Der Nachweis der 

                                                           
114 Datenquelle: AWZ Wiefels 2022 (ebd.) 
115 Informationen: http://www.pdr.de  
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Entsorgung erfolgt vereinfacht entweder durch einen Sammelentsorgungsnachweis oder Überga-

beschein.  

Der örE ist in diesem Fall zur Entsorgung der gefährlichen Abfälle zur Beseitigung verpflichtet, oder 

bedient sich hierfür eines beauftragten Entsorgerbetriebes, der z. B. im Rahmen einer Sammelent-

sorgung, die gefährlichen Abfälle annimmt. Grundsätzlich kann aber jeder gewerblich abfallerzeu-

gende Betrieb mit weniger als 2.000 kg gefährlicher Abfälle auch die Niedersächsische Gesellschaft 

zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS)116 nutzen. 

Die Pflichtaufgabe zur Entsorgung der gefährlichen Abfälle gemäß § 14 Abs.1 AES wird vom Land-

kreis durch ein von ihm nach Ausschreibung beauftragten Unternehmen wahrgenommen, welches 

die Sonderabfälle getrennt nach Abfallarten kostenpflichtig am Sonderabfallzwischenlager am 

Standort des AWZ Wiefels entgegennimmt. 

                                                           
116 Informationen: http://www.ngsmbh.de 
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1.6.10 Erfassung von Bauabfall 

Bei den Bauabfällen unterscheidet man die mineralischen Bauabfälle und die restlichen Baustellen-

abfälle (Kunststoffe, Holz usw.). Generell sind Baustellenabfälle aus dem gewerblichen Bereich ge-

mäß Gewerbeabfallverordnung zu trennen und einer Verwertung außerhalb der öffentlichen Ab-

fallentsorgung zuzuführen.  

Baustellenabfälle zur Beseitigung sowie schwach belasteter Bauschutt zur Beseitigung sind überlas-

sungspflichtig und am AWZ Wiefels bzw. der Abfallumschlagstation Wangerooge zu entsorgen.  

Unbelastete mineralische Bauabfälle also Bauschutt und Bodenaushub zur Verwertung kann zuge-

lassenen Bauschuttentsorgern zur weiteren Verwertung überlassen werden. 

Mineralische Bauabfälle zur Verwertung werden auch am AWZ Wiefels (2.100t)117 und an der Ab-

fallumschlagstation Wangerooge (35 t) angenommen. Diese werden einem Verwerter übergeben 

oder für Deponiebaumaßnahmen eingesetzt. 

Der Wertstoffhof nimmt keinen Bauschutt an, da es einen gewerblichen Verwerter in der Nähe gibt. 

Gemischte Bauabfälle sind in der Anlieferung teuer und können je nach fehlender Trennung von 

der Entsorgung ausgeschlossen werden. Sollten falsch deklarierte Abfälle abgekippt werden, die 

nicht auf der Deponie abgelagert werden dürfen, wird der Aufwand für die Aufnahme, Sortierung 

und Lagerung von Abfällen nach Zeit und Aufwand in Rechnung gestellt. 

Der Einsatz von Böden und Bauschutt für Baumaßnahmen unterliegt festen Regeln, die u.a. in der 

LAGA-Mitteilung 20 und im „Leitfaden zur Verfüllung von Bodenabbaustätten“ in Anlehnung an die 

Abfall- und Bodenschutzgesetzgebung aufgeführt sind. Hier gilt ab Herbst 2023 die Mantelverord-

nung mit umfassenden (neuen) Regelwerk. Die Auswirkungen auf die Mengen zur Verwertung oder 

Deponierung werden von den verschiedenen Interessengruppen diskutiert. 

Der Einsatz von geeigneten Abfällen als Ersatzbaustoff muss aber immer eine Notwendigkeit haben 

bzw. einen nachvollziehbaren Sinn machen, sowie den üblichen Umfang nicht überschreiten. Die 

Verwertung der Abfälle in diesem Rahmen steht hier im Vordergrund. Also müssten andere Böden 

eingekauft werden, können als „Ersatz“ auch mineralische Baustoffe aus dem Rückbau eingesetzt 

werden beispielsweise eine Frostschutzschicht unter einem Weg (20 – 30 cm) ist zulässig, diese 

Schutzschicht aber stärker auszuführen, weil man grade genug Bauschutt hat ist nicht zulässig. Zu-

sätzlich muss die Eignung der Baustoffe, auf Schadstofffreiheit und baufachlichen Anforderungen 

nachgewiesen werden. 

Ein Vergraben von Abfällen, auch von vorgefundenen und/oder zutage geförderten Abfällen ist ver-

boten.  

Bei der Verwertung von mineralischen Bauabfällen (wie Erdaushub und Bauschutt) gibt es in Fries-

land wenige Möglichkeiten. Wie vorab beschrieben muss der Einsatz von Ersatzbaustoffen sinnvoll 

sein. Wenn es keine anstehenden Baumaßnahmen gibt, müssen die Bodenmengen gelagert wer-

den. Derzeit verfügen nur wenige Unternehmen über entsprechende Lagerflächen. 

Es soll versucht werden, eine „Bodenbörse“ zu initiieren. Dort sollen saubere Böden vorgehalten, 

ggf. gemischt und aufbereitet werden. Da der Landkreis keine überregionalen „Bau“-Kontakte hat, 

                                                           
117  Datenquelle eigene 2022 (ebd.) 
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sollte die Börse durch Branchenkenner z.B. Bauunternehmen geführt werden. Der Landkreis plant 

derzeit eine Fläche am AWZ und wird dann die planungsrechtlichen Schritte einleiten. 

Friesland hat keine eigene Bauschuttdeponie und hat sowohl aus ökonomischen, als auch aufgrund 

fehlender Standorte keine Möglichkeit eine eigene DK 0 oder I zu bauen (siehe auch Ablagerungs-

kapazitäten Seite 124). 

Die Landkreise sind aber gem. § 2 NAbfG verpflichtet Recycling-Werkstoffe einzusetzen. Dieses ist 

insbesondere bei Wegebaumaßnahmen wie Radwege- und Straßenbauarbeiten ohne größere Auf-

wendungen planbar. 

1.6.10.1 Mengen 

 
Abbildung 55: Entwicklung der Bauabfallmengen im Landkreis Friesland von 2012 bis 2022 118 

Im Jahr 2022 wurden rd. 2.135 Tonnen Bauschutt und 105 Tonnen Altfenster angenommen. Die 

412 Tonnen Baustellenabfall sind nicht mehr trennbare Abfälle, die thermisch verwertet wurden. 

Die Mengen schwanken erkennbar stark je nach Bauaufkommen, steigen aber an. Allerdings trotz 

Schwankungen beim mineralischen Bauschutt um rund 20% sind bei den Baustellenabfällen nicht 

zu vermerken. 

1.6.11 Altfahrzeuge 

Altfahrzeuge und deren Teile sind keine Siedlungsabfälle. Wenn der Besitzer eines alten Fahrzeuges 

das Fahrzeug nicht mehr veräußern kann/will, ist es Zwangsabfall und muss dem vorgeschriebenen 

Entsorgungsweg zugeführt werden. Die Besitzer von Altfahrzeugen sind verpflichtet diese bei zer-

tifizierten Abgabestellen der Hersteller (Rücknahmepflicht oder zertifizierten Altautoverwertungs-

anlagen abzugeben. Sie bekommen dann einen Verwertungsnachweis. Annahmestellen werden bei 

                                                           
118  Datenquelle: AWZ Wiefels 2012 - 2022 

Formatiert: Überschrift 3, Abstand Vor:  0 Pt.

Kommentiert [SH13]: Einwand MU 12 
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der Handwerkskammer geführt. Zertifizierte Verwerter beim Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg 

sind: 

 Brosda Schrott und Metalle Fuhlrieger Allee 1,26434 Wangerland 

 Autoverwertung Manuel Triebsch, Berghamm 1 a, 26434 Wangerland 

 Taleb KFZ Handel, Giessereistraße 12, 26452 Sande 

 

1.6.111.6.12 Erfassung von Wertstoffen und Verkaufsverpackungen  

Die gemäß der Verpackungsverordnung im Rahmen der dualen Systeme erfassten Abfälle zur Ver-

wertung - PPK, Glas und LVP - werden durch, von den Systembetreibern vertraglich verpflichtete, 

Unternehmen entsorgt. Hierzu gibt es eine Vereinbarung, in der die bestehenden Sammelsysteme 

des Landkreises als Grundlage gelten. 

1.6.11.11.6.12.1 Leichtverpackungen (LVP) und gleiche Materialien (Wertstoff-

tonne) 

Materialien aus Kunststoff, Verbundstoff und Metall: Im Rahmen des letzten AWiKo 2019-2023 

wurde beschlossen die Sammlung von LVP von Gelben Säcken auf feste Abfallbehälter umzustellen. 

Hierzu gab es im Vorfeld eine Meinungsabfrage bei der sich fast 79 % der Meldungen gegen die 

Säcke entschieden haben. Auf politischen Beschluss wurde für die gemeinsame Erfassung von LVP 

und stoffgleichen Nichtverpackungen (sNVP) gestimmt.  

 
Abbildung 56: Meinungsumfrage Verpackungssammlung119 

 
In den folgenden Gesprächen haben sich die Dualen Systeme und der Landkreis Friesland auf eine 

240 l Wertstofftonne mit orangem Deckel und Beibehaltung der 14-täglichen Abfuhr geeinigt. Dabei 

wurde der Anteil an sNVP auf 18 % festgelegt. Für diese Mengen trägt der Landkreis die Sammlungs- 

und Verwertungskosten. 

Für Großwohnanlagen und vergleichbare Anfallstellen (Restaurant Handwerker), können auch 

                                                           
119 Datenquelle: eigene Erhebung 2018 
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1.100 l MGB beantragt werden. In gewerblich genutzten Wertstofftonnen dürfen aber nur Verpa-

ckungen erfasst werden, andere verwertbare Abfälle müssen gem. Gewerbeabfallverordnung einer 

externen Verwertung zugeführt werden. 

Die Wertstofftonne wurde zum 02.01.2020 eingeführt. Die Verteilung von über 43.000 Behältern 

wurde gut vorbereitet. Da gleichzeitig der Beauftragte der Dualen Systeme wechselte musste hier 

gut informiert werden. Zum Jahreswechsel standen über 95% der Behälter vor Ort. Probleme gab 

es bei Mehrbedarf und Großbehältern. Hier wurde unterschätzt, das viele Großwohnbebauungen 

auf 1.100 Liter MGB umsteigen wollten. Für diese Behälter hatte der Beauftragte vor 2020 eine 

Miete verlangt, da es ja Gelbe Säcke gab, diese entfällt jetzt und viele Vermietende steigen auf 

Großbehälter um.  

Für die Übergangszeit ohne Behälter oder Mehrbedarf hat der Unternehmer die Verpackungen bis 

zur Auslieferung über Gelbe Säcke gesammelt. Dieses wird auch heute noch so durchgeführt, falls 

es mal einen Lieferengpass gibt. 

Weitere Probleme gab es in den (wenigen) Straßen in denen Säcke und Behälter am selben Tag 

abgefahren wurden. Hier standen plötzlich 2 Behälter, was dann häufig Platzprobleme gab oder 

wenn die Behälter abwechselnd oder hintereinanderstanden, dann auch der Technik Probleme bei 

der Leerung bereitete. Dieses wurde im Folgejahr abgestellt. 

Nur noch rund 50 Haushalte nutzen derzeit weiterhin die Gelben Säcke, da dort aufgrund langer 

Privatwege auch der Restabfall über Säcke abgeholt wird. 

Nach zwei Probesortierungen zur Bestimmung von Fehlbefüllungen wurde zum 01.01.2023 die Sor-

tierung und Verwertung mit mindestens 50% stofflicher Verwertung ausgeschrieben. Seitdem fährt 

die Hubert Eing Kunststoffverwertung GmbH (HEK) aus 48712 Gescher die Wertstoffe in eigene 

Anlagen zur weiteren Verwertung. 

Die großen Vorteile dieser gemeinsamen Sammlung sind das Mitspracherecht z.B. zur Beibehaltung 

der 14-täglichen Abfuhr, der ökologische Aspekt der Wertstofftrennung gemäß der Abfallhierar-

chie. Hier kommen wir den Festlegungen des KrWG § 14 zuvor, die die Vorbereitung zur Wieder-

verwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen vorschreibt. Dieses soll in der Anpassung an 

die EU-Rahmenrichtlinie gemäß Art. 11 auch die Anforderungen an die Getrenntsammlung Papier, 

Metall, Kunststoffe, Glas erweitern um die Sammelquoten zu steigern. 

Wesentlicher Punkt ist auch die Vereinfachung der Sammlung gleicher Materialien in einem Behäl-

ter, da die einfachere Erfassung auch das Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung steigert. 

1.6.11.21.6.12.2 Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) 

PPK wurde im Kapitel 1.6.4 Erfassung von Altpapier bereits beschrieben. Die Dualen Systeme be-

nutzen das Sammelsystem des Landkreises gemäß der Mitbestimmungsvereinbarung mit und er-

setzen die anteiligen Sammelkosten. (siehe Kapitel 1.6.4.5). 

1.6.11.31.6.12.3 Verkaufsverpackungen aus Glas  

Im Sinne des § 8 AES sind Verpackungen aus Glas, Hohlgläser wie Flaschen und Konservengläser. 

Glas aus anderen Bereichen (z. B. Trinkgläser, Glasscheiben, Autoscheiben, hitzebeständiges Glas, 

Spiegel und Keramik) haben andere chemische Zusammensetzungen und Beimengungen, die beim 

Umschmelzen zu neuen Flaschen Fehlstellen bilden und zum Platzen führen können. Diese Gläser 

sind Restabfall und dürfen nicht über die Glascontainer entsorgt werden.  
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Auf dem Festland stehen an 158 Standorten Depotcontainer für Altglas bereit; 11 Stück auf Wan-

gerooge. Die Behälter werden bedarfsweise durch den Beauftragten der Dualen Systeme geleert. 

Dabei sollen ca. 10 % der Standplätze mindestens einmal wöchentlich, ca. 55 % mindestens 14-

täglich, ca. 35 % mindestens 4-wöchentlich angefahren werden. Es stehen Behälter für Grün-, Weiß- 

und Braunglas zur Verfügung.120 

Durch den Einsatz von Kunststoffflaschen im Einwegsektor werden die Verpackungsglasmengen zu-

künftig eher sinken. 

1.6.11.41.6.12.4 Verflechtungen mit der privaten Abfallwirtschaft und örE 

Bei der Einführung der dualen Entsorgung von Verpackungen 1992 wurden die Entsorgungsstruk-

turen der örE mit eingebunden. In der Regel handelte es sich um die vielfach bereits bestehenden 

Glascontainer, Altpapiererfassung sowie die Abfallberatung, neu ist die Wertstofftonne für Verpa-

ckungen und gleichartige Materialien. Der Mehraufwand wird im Rahmen einer Vereinbarung von 

den Systembetreibern erstattet. 

Für die Abholung und Verwertung für Glas und LVP werden die Entsorgungsleistungen direkt von 

den 12 Systembetreibern121 ausgeschrieben und vergeben. Papier wird über den Landkreis ausge-

schrieben und vergeben. 

Bei den Bürgerinnen und Bürgern wird dieses meist nicht unterschieden und bei Differenzen meist 

nur der Landkreis als Ansprechpartner ausgemacht.  

Auch die Gebührenstruktur ist häufig nicht bekannt. Die Sammlung und Verwertung von Verpa-

ckungen wird durch die beim Kauf der Produkte enthaltenen Verpackungsgebühren finanziert. Bei 

der Glaserfassung vollständig, für PPK (Kapitel 1.6.4 ) anteilig. 

1.6.11.51.6.12.5 Mengen 

Im Jahre 2022 wurden anteilig 1.954 Tonnen (19 kg/Ew) Verpackungen aus PPK, 2.687 Tonnen 

(27kg/Ew) Altglasverpackungen und anteilig 4.633 Tonnen (34 kg/Ew) LVP gesammelt.  

Im Mittel wurden in der ndsNds. Abfallbilanz 2019 ebenfalls 24 kg/(Ew*a) Altglas und 35 

kg/(Ew*a)122 LVP erfasst, sodass der Landkreis im Durchschnitt liegt. PPK lässt sich schwer verglei-

chen, da hier der Wechsel 2022 erfolgte und Daten für die ndsNds. Abfallbilanz nur die gesamte 

PPK-Fraktion erfasst.  

Die Grafik stellt die erfassten Gesamtmengen sowie die spezifischen Mengenaufkommen dar. 

                                                           
120  Datenquelle eigene Erhebung 
121  Datenquelle: Verpackungsregister Stand 4/2023; https://www.verpackungsregister.org/information-orientie-

rung/hilfe-erklaerung/uebersicht-systeme 
122 Datenquelle: beide Werte gemäß Niedersächsischer Abfallbilanz 2019 
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Abbildung 57: Entwicklung der Altglas- und LVP-Mengen im Landkreis Friesland von 2012 bis 2022 123 

* Für 2012 gibt es keine Mengen für die einzelnen Glasfarben 

1.6.121.6.13 Zusammenfassende Darstellung der Mengen aus Haushaltungen 

Die Zusammenfassung der Daten und Vergleich mit anderen Daten ist erfahrungsgemäß schwierig, 

da teilweise die Kommunen unterschiedliche Datenlegungen haben und auch bei uns verschiedene 

Ansätze bestehen, z.B. zur Errechnung von Bioabfall, (mit oder ohne Wangerooge (Siehe Seite 66)), 

Altholz (Anteile der Mengen Varel im Vergleich mit Wiefels (siehe Seite 80)), Tourismus usw.. 

Daher wurde als gemeinsame, vergleichbare Datengrundlage die Aufteilung gemäß der letzten ver-

fügbaren niedersächsischen Abfallbilanz 2020 gewählt. 

Die nachfolgende Grafik zeigt alle Abfallmengen auf, die über ein Erfassungssystem des Landkreises 

am Entstehungsort eingesammelt wurden, sowie Sperrmüll und LVP. Die Mengen sind als Pro-Kopf-

Werte dargestellt. 

                                                           
123  Datenquelle: eigene Statistik 2012 – 2022 + Daten Dienstleister der Dualen Systeme 
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Abbildung 58: Vergleich der Abfallmengen niedersächsischer Kommunen 124 

* Hier werden die Mengen aus Friesland durch den Einfluss der zusätzlichen Übernachtungen mit vergleich-

baren 8.650 Einwohnergleichwerten (EwG) berücksichtigt. 

Im Vergleich dazu stehen die Pro-Kopf-Abfallmengen anonymisierter Flächenlandkreise (A bis E) in 

Niedersachsen. Bei den Vergleichskommunen B und D fehlen die gewerblichen Anteile. Hier kann 

nur angenommen werden, ob die Mengen im Abfall der Restabfalltonne mit enthalten sind oder 

nicht erfasst wurden. B und C haben auch Inselentsorgung;  AInselentsorgung; A und E vergleich-

bare Bioabfallmengen. 

In den Restabfallbehältern Friesland sind im Original rund 14,7 % Geschäftsabfall enthalten, die mit 

den Abfallbehältern eingesammelt werden. Der gewerbliche Anteil ist daher errechnet. 

Der Vergleich verdeutlicht die hohen Abfallmengen des Landkreises Friesland speziell im Bereich 

Rest- und Bioabfall. Wobei dabei die Frage gestellt werden muss, sind hohe Erfassungsquoten bei 

verwertbaren Abfällen gut oder weniger gut. Generell ist es wichtig, denn Abfall der nicht entsteht, 

ist der bessere Abfall. Aber Pflanzen wachsen ob hier oder in anderen Landkreisen, daher ist die 

erfasste Menge eher ein Maß für die Eigenkompostierung. 

Insgesamt sind die vergleichbaren Abfallmengen in Friesland wie folgend dargestellt leicht rückläu-

fig. Schwierig ist dabei aber die Einstufung in wie weit die vergangenen trockenen Jahre die Bioab-

fallmengen beeinflusst haben sowie die Corona-Pandemie und Einflüsse des Krieges in der Ukraine. 

                                                           
124  Datenquelle: eigene Daten 2019 und Niedersächsische Abfallbilanz 2020 
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Abbildung 59: Abfallmengen 2012 - 2022125 

 

Nachfolgend wird die jährliche, gemäß § 4 NAbfG vorgeschriebene Abfallbilanz aufgeführt. Die Bi-

lanz ist im Internet veröffentlicht und beruht auf den Daten, die auch den niedersächsischen Über-

wachungsbehörden zur Verfügung stehen. 

Hier werden alle dem Landkreis Friesland zugerechnete Abfälle aufgeführt und als verwertet und 

deponiert unterschieden. 

                                                           
125  Datenquelle eigene Daten 2012 - 2022 
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1.6.131.6.14 Abfallbilanz 2022 

 
Abbildung 60: Abfallbilanz 2017 126 

                                                           
126  Datenquelle: eigene 2022 + AWZ Wiefels; veröffentlicht unter: www.friesland.de/abfallbilanz 
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1.6.141.6.15 Gewerbliche Sammlungen 

Seit Inkrafttreten des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Jahr 2012 dürfen gewerbliche und gemein-

nützige Sammlungen von Wertstoffen aus privaten Haushalten nur noch durchgeführt werden, 

wenn sie zuvor bei der zuständigen Behörde angezeigt wurden. Genaueres dazu ist in § 18 –Anzei-

geverfahren für Sammlungen -KrWG geregelt.  

Im Rahmen der Anzeige sind die Erfassungs- und Verwertungsstrukturen nachvollziehbar darzule-

gen und deren ordnungsgemäße und schadlose Umsetzung zu gewährleisten. Wie konkret das er-

folgen soll und welche Nachweise dafür erforderlich sind, ist vom Gesetzgeber dabei nicht konkret 

definiert. Auch die Beantwortung der Frage, welche Anforderungen an eine vollständige Anzeige zu 

stellen sind, erweist sich weiterhin als umstritten.  

Um die Anzeigen der Antragstellenden möglichst einheitlich zu bearbeiten, hat die untere Abfall-

behörde ein Anzeige-Formblatt erstellt.  

Seit Beginn der Anzeigepflicht sind bei dem Landkreis Friesland Anzeigen von insgesamt 58 (+ 2) 

gewerblichen Sammlern und 4 gemeinnützigen Sammler registriert. Davon stammen 47 + 2 Antrag-

stellenden aus dem Bereich Textilsammlung, 14 wollten Altmetall erfassen und ein Verwerterbe-

trieb wollte Sperrmüll sammeln. 

Rund 75 % der Sammlungen sind Alttextilsammlungen. Vor allem im Jahr 2012/2013 war ein be-

sonders hohes Interesse an Altkleidern zu verzeichnen. Das hängt vermutlich mit den damals hohen 

Textilpreisen zusammen, die damit erzielt werden konnten. 

In diesem Zusammenhang entwickelten unseriöse Altkleidersammler dubiose Taktiken, um mög-

lichst schnell an den Wertstoff zu kommen. So stellten sie vielerorts scheinbar willkürlich ihre Sam-

melcontainer ab, oft auch auf Privatgrundstücken und teilweise ohne Standortgenehmigungen, o-

der sie versuchten die Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Verwendung von emotional 

klingenden Vereinsnamen oder Logos, die den Anschein der Wohltätigkeit haben, zu täuschen. Auf-

grund dieser Tatsache wurde eine Untersagungsverfügung erlassen, die auch gerichtlich bestätigt 

wurde.  

Um dieser getäuschten Wohltätigkeit entgegen zu wirken, hat der Landkreis Friesland in Zusam-

menarbeit mit den karitativen Vereinen Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) und 

Deutsches Rotes Kreutz (DRK) ein sogenanntes „Gütesiegel“ entwickelt (siehe Abbildung 61). Das 

„Gütesiegel“ in Form eines Aufklebers, der an den Sammelcontainern der teilnehmenden Vereine 

sichtbar angebracht wird, soll den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass deren Altkleiderspenden 

seriösen gemeinnützigen Organisationen zu Gute kommen. 
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Altkleidersammlung durch den Landkreis Friesland 

Im vorherigen Abfallwirtschaftskonzept wurde eine mögliche Ausgestaltung einer Alttextilsamm-

lung durch den Landkreis vorgeschlagen. Die karitative Sammlung ist im Kreisgebiet aber gut aus-

gebaut. Ein Eingreifen des Landkreises erzeugt hier nur eine nicht gewollte Konkurrenz zu den kari-

tativen Sammlern - Deutsches Rotes Kreuz und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Hinzu kom-

men noch private Sammler. 

Durch die Zusammenarbeit und das ausgedehntes Netz an Altkleidercontainern werden die Forde-

rungen des KrWG in Verbindung mit der EU-Rahmenrichtlinie, ab 2025 Alttextilien getrennt zu er-

fassen erfüllt. 

 

  

                                                           
127  Bildquelle; eigenes Logo für caritative Altkleidersammler in Friesland 

 

 

Abbildung 61: Logo karitativer Altkleidersammler in Friesland 127 
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1.7 Darstellung der Kosten der Entsorgung 

1.7.1 Gebührenstruktur 

Zur Deckung der Aufwendungen für die Abfallentsorgung erhebt der Landkreis Friesland Gebühren 

gemäß der Abfallgebührensatzung (AGS). Die Gebühr setzt sich aus einer jährlichen Grund- (Grund-

gebühr Abfall) und einer Leistungsgebühr (Volumengebühr) zusammen. 

Die Grundgebühr von jährlich 65,54 € wird für jedes bebaute, bewohnte oder gewerblich genutzte 

Grundstück erhoben. Die Leistungsgebühr wird nach bereitgestelltem Behältervolumen berechnet. 

Die Volumengebühr beträgt 2,27 € pro Liter wöchentliches Restabfallvolumen; Eigenkompostie-

rende zahlen eine ermäßigte Volumengebühr von 1,95 € pro Liter wöchentliches Restabfallvolu-

men, da sie die Biotonne nicht nutzen. 

Bei der Berechnung der Gebühr ist das Mindestbehältervolumen zu beachten. Bei mehreren Perso-

nen gilt für die Volumengebühr: Mindestbehältervolumen von 40 l pro Abfuhr multipliziert mit der 

Anzahl  der Personen des Haushalts, geteilt durch die Anzahl der Wochen im Abfuhrzyklus. 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟 +  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑛 × 40 𝑙/𝐴𝑏𝑓𝑢ℎ𝑟 × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟

𝐴𝑏𝑓𝑢ℎ𝑟𝑟ℎ𝑦𝑡ℎ𝑚𝑢𝑠
 = 𝐴𝑏𝑓𝑎𝑙𝑙𝑔𝑒𝑏üℎ𝑟𝑒𝑛/𝐽𝑎ℎ𝑟 

Tabelle 21: Beispielberechnung für die Jahresgebühr 

3 Personenhaushalt (120-l-Behälter) mit 4-wöchiger Abfuhr, mit Biotonne: 

65,54 € + 
3 ∗ 40 𝑙 × 2,27 €/𝑙

4 
 = 133,64 €/𝐽𝑎ℎ𝑟 

65,54 € +68,10 € = 133,64 €/Jahr 

3 Personenhaushalt als Eigenkompostierende: 

65,54 € + 
3 ∗ 40 𝑙 × 1,95 €/𝑙

4 
 = 124,04 €/𝐽𝑎ℎ𝑟 

65,54 € +58,50 € = 124,04 €/Jahr 

Im Ergebnis ist zu erkennen, dass die Eigenkompostierenden ca. 7 % der Jahresgebühr sparen. 

Eine Quersubventionierung ist gemäß dem NAbfG grundsätzlich zulässig und beabsichtigt einen An-

reiz zu geben, den Bioabfall aus der Restabfalltonne herauszuhalten.  

Da die in der Biotonne befindlichen Bioabfallmengen im Regelfall mit der Personenzahl steigen bzw. 

sinken, ist die Gebührenhöhe analog zur zu behandelnden Menge.  

Generell ist es auch möglich - z.B. bei Platzproblemen - einen Abfallbehälter gemeinsam zu nutzen. 

Da es aber grundsätzlich einen Anschluss- und Benutzungszwang gibt, muss dieses beim Steueramt 

der Stadt/Gemeinde angemeldet sein. Die Gebührenpflicht erlischt nicht und auch die Grundge-

bühr wird weiterhin fällig. 

Beim erstmaligen Anschluss mit einem Restabfallbehälter oder Änderungen aufgrund von Verän-

derungen in der Anzahl der Bewohner eines Grundstücks ist die Auslieferung bzw. der Tausch der 

Behälter für die Anschlussnehmer kostenfrei.  

Für auf Wunsch des Anschlussnehmers auszuführende Tauschvorgänge oder die Aufstellung bzw. 

den Abzug eines zusätzlichen Abfallbehälters ist eine Gebühr von 20,15 € zu entrichten. 
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Für eine zusätzliche Gartenabfalltonne muss eine Gebühr von 48,15 € pro Jahr (Gartenabfallge-

bühr) gezahlt werden. 

Tabelle 22: Aktuelle Jahresgebühren 
Restab-
fallvolu-
men  

Gebühr mit Biotonne [€/a] Gebühr ohne Biotonne [€/a] 

wö-
chentlich 

2  
Wochen 

4 
Wochen 

6 
Wochen 

wö-
chentlich 

2 
Wochen 

4 
Wochen 

6 
Wochen 

40 l  110,94 88,24 80,67  105,54 85,04 78,54 

80 l  156,34 110,94 95,81  143,54 104,54 91,54 

120 l  201,74 133,64 110,94  182,54 124,04 104,54 

160 l  247,14 156,34 126,07  221,54 143,54 117,54 

200 l  292,54 179,04 141,21  260,54 163,04 130,54 

240 l  337,94 201,74 156,34  299,54 182,54 143,54 

1.100 l 2.562,54  1.314,04 689,79 481,71 2.210,54   1.138,04 601,79 423,04 

 
Ein zusätzlicher Restabfallsack kann für 3,20 €/Stück erworben werden, wobei die Gebühr für die 

Restabfallsäcke bei Erwerb gezahlt wird. 

1.7.2 Anliefergebühren 

An den Entsorgungsanlagen des Landkreises werden für bestimmte Abfälle bzw. ab einer bestimm-

ten Abfallmenge, Gebühren bei der Anlieferung erhoben. Mit diesem Vorgehen trägt man dem Ver-

ursacherprinzip Rechnung, bei dem derjenige, der mehr Abfälle oder bestimmte Arten von Abfällen 

produziert, auch einen höheren Kostenbeitrag leisten muss. 

Die folgende Übersicht ist nur systematisch, Einzelheiten ab Kapitel 1.4. 

Das AWZ Wiefels erhebt für private Anlieferungen Gebührenpauschalen nach Volumen, über 2 m³ 

wird die Gebühr anhand des Nettogewichtes nach einer eigenen Gebührensatzung und verschiede-

nen Abfallarten differenziert. 

Am Wertstoffhof Varel-Hohenberge werden die kostenfreien Abfälle (bis max. 2 m³) angenommen, 

die im Regelfalle auch regelmäßig in einer Mietwohnung anfallen können. Restabfälle werden aus-

schließlich im kostenpflichtigen Restabfallsack angenommen. Bioabfälle nach Menge bis 2 m³ gegen 

Gebühr. 

Gewerbliche Anlieferungen sind ausgeschlossen. 

An der Abfallumschlagstation Wangerooge ist eine Anlieferung bis maximal 0,5 m³ (Handwagen) 

möglich, dabei gilt ansonsten die Gebührenstruktur analog zum AWZ. 

Abfälle in größeren Mengen und gewerbliche Anlieferungen können über Container abgeholt wer-

den. Diese werden dann im AWZ verwogen und zuzüglich Transport berechnet. 

Gewerbliche Anlieferungen werden durch das ansässige Entsorgungsunternehmen abgewickelt.  

Grünabfallannahme Sande: An dieser Annahmestelle werden ausschließlich private Grünabfälle 

gegen Gebühre bis maximal 2 m³ angenommen. 
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1.7.3 Entwicklung der Gebührensätze 

Zum 01.01.2023 wurden die Gebührensätze128 neu berechnet: So stieg die Grundgebühr um 8,70 €, 

die Volumengebühr um 0,15 €/l Restabfallvolumen. Die ermäßigte Volumengebühr für Eigenkom-

postierende stieg um 0,12 €/l (siehe auch 1.7.5).  

 

Abbildung 62: Entwicklung der Abfallgebühren 129 

* Alle Gebührenbeispiele für die 4-wöchentliche Regelentleerung inkl. Grundgebühr 
 

Gut erkennbar ist in der Entwicklung, dass die Abfallgebühren in den vergangenen 15 Jahren relativ 
konstant geblieben sind und nunmehr im Jahr 2023 auf dem Stand wie im Jahr 2009 liegen.  

1.7.4 Darstellung der Aufwendungen und Einnahmen 

Die Kosten für die Sammlung und Entsorgung der Abfälle im Landkreis Friesland werden nach Abzug 

der Erträge auf die Anschlusspflichtigen umgelegt. 

1.7.4.1 Aufwendungen 

Im Jahre 2022 verursachte die Abfallwirtschaft des Landkreises Friesland Kosten in Höhe von rund 

11,2 Mio. €130; demgegenüber standen Einnahmen von rund 10,5 Mio. €. Dieser Fehlbetrag wurde 

durch die Überdeckungen der Vorjahre ausgeglichen.  

                                                           
128 Datenquelle eigene 2009 bis 2023. 
129  Datenquelle: eigene Daten (ebd.). 
130  Datenquelle eigene 2022 (ebd.) 
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Den größten Anteil an den Aufwendungen mit gut 51 % machte die Umlage für den Zweckverband 

AWZ Friesland/Wittmund aus.  

Gut 37% der Ausgaben (rd. 4,5 Mio. €) entfielen 2022 auf die Leistungen von drittbeauftragten Un-

ternehmen (u. a. Behälterabfuhr, Sperrmüllsammlung, Verwertung etc.). 

Für die Leistungen der Gemeinden (Gebühreneinzug und Behälterverwaltung) wurden über 0,5 

Mio. € erstattet. Die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und des Inventars (inklusive Abschrei-

bungen und Zinsen) begründete einen Bedarf von rund 327.000 €. Die Personalkosten der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsverwaltung beim Landkreis Friesland (inklusive 

Abfallberatung) machen 3,4 % (rund 415.000 €) der Gesamtaufwendungen aus. 

 

Abbildung 63: Prozentuale Anteile an den Abfallgebühren131 

1.7.4.2 Einnahmen 

Den Kosten standen Einnahmen in Höhe von knapp 10,5 Mio. €132 gegenüber. Diese stammen zum 

Großteil aus den 9,22 Mio. Benutzungsgebühren (knapp 90 %). Damit beträgt der durchschnittliche 

Gebührenaufwand je Einwohner rund 88 €. Dieser rein statistische Wert lässt den Landkreis Fries-

land insbesondere vor dem Hintergrund der Inklusivleistungen (kostenfreie Sperrmüllabfuhr, 240-

Liter Biotonne, 4-malige kostenfreie Problemstoffsammlung, kostenfreie Baum- und Strauchwerk-

abfuhr etc.) im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern sehr gut dastehen. 

                                                           
131  Bild-, Datenquelle: eigene 2022 
132  Datenquelle eigene 2022 (ebd.) 
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Da hohe Mengen an Bioabfall anfallen und gesammelt werden, wird an dieser Stelle kurz auf die 

Kostendeckung der Biotonne durch die Gebühren eingegangen: Jedem Haushalt wird im Rahmen 

der Überlassungspflicht eine Biotonne bereitgestellt (Ausnahme: Eigenkompostierung und gemein-

same Nutzung). Die anzusetzende Volumengebühr erhöht sich im Vergleich zur Eigenkompostie-

rung derzeit um 32 Cent je Liter Restabfallvolumen.  

Für Altpapier, die Mitbenutzung der Altpapiererfassung, sowie Wertstoffe (Altholz, Altmetall) wur-

den Erlöse in Höhe von 1,28 Mio. € erzielt. Hinzu kamen 166.000 €, die von den dualen Systembe-

treibern für Reinigungsleistungen der Glascontainerstandorte und Abfallberatung erstattet wur-

den; dieser Betrag ist von der Einwohnerzahl abhängig. 

Seit dem Jahr 2022 wird für die Mitbenutzung der Papiertonne seitens des Landkreises auf Basis 

der Abstimmungsvereinbarung von den dualen Systemen ein Ausgleich verlangt. Diese Mehrein-

nahmen erwirken einen Beitrag für eine möglichst große Gebührenstabilität.  

1.7.5 Gebührenentwicklung 

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Ausgabe-/Einnahmesituation dar. Dabei ist zu 

erkennen, dass die Ausgaben kontinuierlich steigen, während die Einnahmen durch eine Gebühren-

senkung zum 01.01.2017 sinken. 

Die Überschüsse aus den Vorjahren werden entsprechend den gesetzlichen Grundlagen in Folge-

jahren wieder ausgeglichen, so dass auch in den Folgejahren mit einer Unterdeckung gerechnet 

wird. 

Abbildung 64: Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Abfallwirtschaft im Landkreis Friesland133 

 

 

 

                                                           
133  Datenquelle: Eigene Daten 2006 – 2022 mit Prognose 2023 
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2 Zukünftige Entwicklung  

2.1 Entwicklung der Abfallmengen 

Bei der Entwicklung der Abfallmengen kommt es in erster Linie auf die mengenmäßig großen Ab-

fallströme an, die im Zuständigkeitsbereich des Landkreises als örE liegen. 

Dieses sind: 

 Restabfall 

 Bioabfall 

 Altpapier 

 Sperrmüll 

 Wertstoffe 

Hierbei sind in der Entwicklung verschiedene Einflussfaktoren (siehe unten) denkbar. Da hier aber 

viele weitere unspezifische Faktoren einwirken, können nur mögliche Auswirkungen beschrieben 

werden. Aber bei der nachfolgenden Entwicklung wird nur die Bevölkerungsentwicklung angesetzt: 

2.1.1 Bevölkerungsentwicklung 

Wie auch aus der Abbildung 4 ersichtlich, ist die abnehmende Tendenz gemäß dem LSN und dem 

Zensus widersprüchlich, hinzu kommt die hohe Anzahl von Flüchtlingen durch den Krieg in der Uk-

raine. Diese wird in 2023 vermutlich nochmal um bis zu 500 Menschen ansteigen, nach 2 Jahren 

soll diese Unterkunft wieder geschlossen werden134. Da die Tendenz des LSN 135aber insgesamt fal-

lend ist, wird im Beobachtungszeitraum (bis 2028) die Bevölkerungsabnahme auf die aus 2022 

stammenden Daten angewendet. Also 100.523 Ew- 2,0 % bzw. 1,4 % entspricht rund 98.503 – 

99.072 Ew, Stand wie ca. 2019/20. 

2.1.2 Weitere Einflussfaktoren: 

 wirtschaftliche Entwicklung (Kaufkraft) 

 gesetzliche Entwicklungen 

 Veränderungen der eigenen Abfallwirtschaft (Angebot, Entgelte, Systemwechsel) 

Aufgrund der Entwicklungen der letzten 5 Jahre kamen hinzu: 

 Trockenjahre (wirken sich auf Bioabfallmengen aus) 

 pandemische Lagen: Auswirkungen nicht bestimmbar; Handwerk und Gastronomie weni-
ger Abfall, privat vermutlich mehr durch Nutzung Lieferservice (Wertstofftonne) und Ent-
rümplung. 

 Kriegsauswirkungen (wirtschaftliche Auswirkungen durch stärkere Inflation, Flüchtlinge) 

                                                           
134  Datenquelle: https://hooksiel-life.de/wangerland/fluechtlingsunterkunft-buergermeister-setzt-auf-wangerlaen-

der-gelassenheit/ vom 22.03.2023 
135 Datenquelle LSN Tabelle K101W 200 (moderate Änderung) und K101W300 (starke Zuwanderung) 

https://hooksiel-life.de/wangerland/fluechtlingsunterkunft-buergermeister-setzt-auf-wangerlaender-gelassenheit/
https://hooksiel-life.de/wangerland/fluechtlingsunterkunft-buergermeister-setzt-auf-wangerlaender-gelassenheit/
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Zur Entwicklung der Kaufkraft kann von hieraus keine genaue Aussage getroffen werden. Gemäß 

den Umfragedaten von Destatis wird mit Stand März 2023 eine Steigerung des Bruttoinlandspro-

duktes (BIP), in der Summe von 3,5% (bis 2026 bzw. 5,1 % bis 2028)136 ausgegangen. Die Auswir-

kungen durch die gleichzeitige Inflation sind aber von hieraus nicht abschätzbar. 

Die gesetzlichen Regelungen zum Trennen der Abfälle werden sich vielfältig auswirken. 

Die Gewerbeabfallverordnung wird vermutlich zu einer Verringerung der Gewerbeabfälle führen. 

Da hiervon aber eher Betriebe mit Abfallvolumen >1.100 MGB betroffen sind, wird sich an den 

haushaltsähnlichen Gewerbeabfällen (über die 80 – 240 l Behältern erfasst) kaum eine Änderung 

einstellen. Ggf. könnte dieses aber Auswirkungen auf die Abfallmengen am AWZ haben. 

Die Einführung der Wertstofftonne hat bisher nur Tendenzen in der Summe gebracht. Zwar ist die 

Menge an getrennt erfassten Wertstoffen von 2019 auf 2022 um 22 kg/Ew137 angestiegen, die 

Restabfallmenge aber nur um 12 kg/ Ew gesunken. Da in diesen Zeitraum aber die Pandemische 

Lage und der Krieg in der Ukraine fallen, sind diese Aussagen nicht belastbar. Die Einführung der 

Wertstofftonne brachte in der Tendenz jedoch die erwarteten reduzierten Restabfallmengen. Ob 

und welche Abfallarten reduziert wurden kann nur eine neue Restabfallanalyse im Vergleich zu 

2016 erbringen. 

Eine genaue Prognose der Grünabfallmengen kann hier ebenfalls nicht getroffen werden. Die Er-

fassungsmengen sinken, vermutlich aber auch aufgrund der trockenen Vorjahre. 

In der nachfolgenden Grafik wurde versucht verschiedene Mengen mit der Bevölkerungsänderung 

zu vergleichen. Die Änderung der Bevölkerung zwischen -1,44 und 2,01 % ergibt in der Gesamt-

summe nur Abweichungen von bis zu 3 kg pro Ew und Jahr und wird daher vernachlässigt. 

 2028 stellt die Daten von 2022 abzüglich der Bevölkerungsänderung von - 2,01 % dar. 

 2028- stellt die Daten von 2019 (ohne Pandemie- Kriegseinflüsse) – 2,01 % dar (Wertstoff-

tonne und PPK wie 2022, da grundlegende Veränderungen sichtbar) – das entspricht der 

kleinsten Steigerung in diesem Falle gleiche Werte wie 2022 

 2028+ den Mittelwert von 2012 bis 2022 abzüglich 2,01 % dar – größte prognostizierte Stei-

gerung 

Danach sind Änderungen in der Gesamtmenge zwischen - 13 kg und + 29 kg je Einwohner und Jahr 

möglich.138 

 

                                                           
136  Datenquelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/164923/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-bip-

in-deutschland 
137  Datenquelle eigene Daten 2022 (ebd.) 
138  Datenquelle: LSKN + eigene Berechnungen (ebd.) 
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139  Datenquelle: LSKN + eigene Berechnungen (ebd.) 

Abbildung 65: Prognose Entwicklung der Abfallmengen bis 2028 139 
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3 Zukünftige Entwicklung der Abfallwirtschaft 

Der Landkreis Friesland hält für seine Bürgerinnen und Bürger ein gut ausgebautes Abfallwirt-

schaftsangebot vor. Die im Landkreis eingerichteten Sammelsysteme für Wertstoffe und Abfall 

entsprechen vorbehaltlich rechtlicher Änderungen auch zukünftig dem anerkannten Stand der 

Technik. Die alternierende Sammlung von Restabfall und Bioabfall, die 4-wöchentliche Papierent-

sorgung sowie die seit 3 Jahren eingeführte Wertstofftonne haben sich bewährt und werden wei-

terhin beibehalten. Dieses gilt ebenfalls für den Betrieb der weiteren Abfallentsorgungsanlagen. 

Insbesondere die Tatsache, dass viele Angebote für private Haushalte kostenfrei sind, bewirkt, 

dass es nur wenige wilde Müllablagerungen gibt, aber diese kostenfreien Angebote müssen über 

die Abfallgebühren ausgeglichen werden. 

„Hier sparen, dort investieren“ - so können Gebührensteigerungen vielleicht moderat ausfallen. In 

vielen Fällen ist eine verursachergerechte Kostenübernahme oder Erhöhung aber unausweichlich. 

Die Gebühren für die Abfallentsorgung werden langfristig steigen müssen, um die gesetzlich ge-

forderte Kostendeckung zu erzielen. Preissteigerungen, Tariferhöhungen und auch Investitionen 

in Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind teuer. Neu ist an der Ausgangslage, dass die Transforma-

tion der Entsorgungsleistungen gleichzeitig dem Klimaschutz und der gesellschaftlichen Sicherheit 

dient. Daseinsvorsorge ist kein rhetorisches Konstrukt, sondern eine unerfreuliche Notwendigkeit. 

Es muss das Kunststück gelingen, durch Effizienzsteigerungen die Wirtschaftlichkeit zu erhalten 

und gleichzeitig erhebliche Investitionen in die Zukunftsfähigkeit zu stemmen. 

Im Folgenden werden die zuvor beschriebenen IST-Zustände der Hauptabfallströme und Angebote 

der Abfallwirtschaft abschließend bewertet und ggf. neue Planungen, Maßnahmen vorgestellt.  

Wie schon in der Prognose benannt sind die Einflussfaktoren Krieg mit Inflation und Flüchtlinge, 

Gesetzesänderungen und Mengenänderungen durch Pandemische Lagen Unsicherheitsfaktoren, 

die hier wenig berücksichtigt werden können. 

3.1.1 Holsysteme (Zugänglichkeit der Behälter / Straßen) 

Mögliche Ansätze sind: 

Sammelplätze Generell nicht die beste Lösung: Es kann schnell zu Reizthe-

men wie zu früh hingestellte bzw. zu spät abgeholte Behälter 

kommen, Geruchsbelästigung, Platzprobleme Vermüllung 

durch abgestellte (illegale) Abfälle usw.. Hinzu kommt der 

Weg zum Sammelplatz als Belastung, insbesondere für Men-

schen mit Einschränkungen. Sammelplätze benötigen viel 

Platz mind. 2,5 Fahrzeuglängen vor und eine Fahrzeuglänge 

hinter der Sammelstelle 

Umsteigen auf Müllsäcke  Siehe Sammelplätze, zusätzlich noch körperliche und zeitliche 

Belastung der Entsorger 

Hecklader statt Seitenlader Hier kommt eine 2. Person hinzu, der die Behälter zum Fahr-

zeug zieht und einweisen kann, aber kostenintensiv und kör-

perlich anstrengend ist  
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Einfahrt mit kleinerem Fahrzeug siehe Heck/Seitenlader muss dreimal so oft zur Entsorgungs-

anlage Kostenintensiv 

Hol- + Bringdienst  Kostenintensiv und körperliche Belastung 

Aufstellen auf einer Straßenseite: Diese häufig einfach zu realisierende Möglichkeit wird von 

der Abfallwirtschaft und den Entsorgern generell unterstützt. 

Aufgrund der politischen Forderung das keinem Haushalt z.B. 

die Überquerung einer vielbefahrenen Straße oder der Trans-

port schwerer Behälter durch z.B. körperlich eingeschränkter 

Personen zu fordern, sind hier Grenzen aufgeführt. In Einzel-

fällen haben sich die Dorfgemeinschaft oder Anwohnende 

bereit erklärt in solchen Fällen per Nachbarschaftshilfe, z.B. 

die Biotonne der älteren Anwohnenden auf die andere Stra-

ßenseite zu stellen. 

Weitere Vorteile: Das Fahrzeug muss nur einmal durchfahren, 

zusammengestellte Behälter können in einem Hebevorgang 

geleert werden – Lärm- und Klimaschutz. 

 

Auch hier gibt es viele Facetten, die in zukünftigen Gesprächen geklärt werden müssen, sowohl 

wegen des Rückwärtsfahrverbotes als auch die grundsätzliche Ausrichtung. In der neuen Aus-

schreibung soll in Form eines Ideenwettbewerbs eine Lösungsmöglichkeit abgefragt werden. D.h. 

auch teurere Lösungen könnten gemäß einem Punktesystem berücksichtigt werden, wenn der 

Service effektiver ist und die Entsorgungssicherheit steigt. 

 

3.1.2 Restabfall  

Beim Restabfall werden insgesamt überdurchschnittliche Mengen eingesammelt, die jedoch unter 

Berücksichtigung des Fremdenverkehrs und gewerblicher Anteile nicht exorbitant über dem nie-

dersächsischen Durchschnitt liegen. 

Der Grund für diese Mengen liegt erfahrungsgemäß an dem großen Angebot an Abfallbehältervo-

lumina. Trotz der Möglichkeit einer Verringerung des Abfallvolumens bei gleichzeitiger Ausdeh-

nung der Abfuhrzyklen und Gebühreneinsparungen werden rund 83 % der Behälter alle 14 Tage 

geleert. 

Mögliche Ansätze: 

 Systemwechsel - z.B. Änderung des Volumens je Abfallerzeugenden. Die verschiedenen 

Gebührenbeispiele gehen von Behälterleerungeerfassung über Verwiegung oder Zählung 

der Leerungsvorgänge bis zur Freigabe der Abfallbehältervolumina. 

 Intensivere Informationsarbeit, Förderung der Repair-Cafés usw. 

Kommentiert [SH14]: Einwand FB 36 Sicherheit der Fußgän-

ger/Radfahrer an den Tagen der Abfallentsorgung. Daraus entstand 

diese Ergänzung die bereits in einigen Straßen funktioniert. 
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3.1.3 Kompostierbare Abfälle  

Für kompostierbare Abfälle stehen die Biotonne und die Straßenabfuhr von Baum- und Strauch-

werk, sowie die (teilweise kostenfreie) Annahme an den Entsorgungsanlagen zur Verfügung. Dies 

stellt ein komfortables System dar. 

Die Gesamtmengen an eingesammelten kompostierbaren Abfällen liegen über dem Landesmittel-

wert; den Großteil davon machen Gartenabfälle aus. 

Die zusätzlichen Bioabfallannahmemöglichkeiten, haben sowohl in Varel, als auch in Sande nicht 

den gewünschten Erfolg, was sich im Grad der Erfassungsmengen wiederspiegelt. 

Diese hohen Bioabfallmengen, deren Erfassung vom Landkreis bewusst gefördert wird, können po-

sitiv gewertet werden. Die hohe Bioabfallmenge hat aber nicht dazu geführt, dass die Restabfall-

menge sinkt. Gemäß der Restabfallsortieranalyse 2016 sind theoretisch rund 56 kg organische Ab-

fälle/Person zusätzlich möglich140. 

Allerdings können beispielsweise Gartenabfälle nicht vermieden, aber mehr der Verwertung über 

die Eigenkompostierung zugeführt werden. Durch Verhaltensänderungen mehr Blühwiesen, weni-

ger „englischer Rasen“ verringern sich die Mengen vermutlich auch. 

In der neuen Bioabfallverordnung wird ein Maximalgehalt von 0,5% FehlwürfeKontrollwert von 

1,0% für den Anteil an Gesamtkunststoffen festgelegt. Derzeit liegen wir bei rund 1%. Durch die 

Bewerbung sogenannter kompostierfähiger Verpackungen und Abfallsäcke steigt hier die Unsicher-

heit der Konsumenten und die Anzahl der Fehlwürfe. 

Mögliche Ansätze: 

Intensivierung der Informationsarbeit: 

 Mehr natürliche Gärten zur Verringerung der Mengen (und Steigerung der Biodiversität) 

 Verringerung der Fehlwürfe in die Biotonne durch Kontrollen und Öffentlichkeitsarbeit 

 Die hohen Mengen begründen sich durch die großen Abfallbehälter. Eine höhere, verursa-

chergerechtere Biotonnengebühr könnte einen Anreiz zur Eigenkompostierung geben, wird 

aber z.Z. nicht als notwendig angesehen, da eher eine Verlagerung auf illegale Entsorgung 

befürchtet wird, oder die Verlagerung in vorhandener Kapazitäten wie z.B. der Restabfall-

tonne. 

 Der Bioabfall wird bisher nur stofflich verwertet (Kompost). Eine vorgeschaltete energeti-

sche Nutzung, also Kaskadennutzung, wäre möglich. Zurzeit liegen dem Zweckverband aber 

noch nicht genügend Informationen über die zukünftige Mengenentwicklung, der daraus 

möglichen Nutzung bereits vorhandener Technik und der Wirtschaftlichkeit vor. Entspre-

chende Untersuchungen sind aber für die Zukunft vorgesehen. 

 Satzungsregelungen schaffen die Voraussetzungen, die Befüllung der Bioabfallbehälter zu 
überprüfen und im Falle von Fehlbefüllung Sanktionierungsmaßnahmen durchzuführen 
(Nachleerung gegen Extragebühr, Bußgelder). 

3.1.4 Altpapier  

Die Altpapiererfassung ist im Landkreis Friesland gut ausgebaut. 

                                                           
140  Datenquelle: Endbericht UEC Dezember 2016 
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Mögliche Ansätze: 

Keine 

3.1.5 Wertstofftonne 

Die Wertstofftonne läuft derzeit problemlos 

Mögliche Ansätze: 

Keine 

3.1.6 Sperrmüll  

Die Sperrmüllerfassung erfolgt auf einem hohen Niveau. Die Fraktionen Altmetall und E-Schrott 

werden mit abgefahren und separat erfasst. Die Anmeldung in Form eines Kartenvordruckes ist 

rückläufig wird aber weiterhin angeboten. Die telefonische und oder Email-Anmeldung erfolgt un-

kompliziert und kostenfrei. 

Ergänzend kann Sperrmüll in Wiefels und Varel-Hohenberge abgegeben werden.  

Die Sammelmengen sind moderat. Hier wird kein Handlungsbedarf gesehen. 

Die aufgrund des demografischen Wandels eingeführten Serviceleistungen müssen sich u.U. noch 

herumsprechen. Da dieses Angebot aber privatwirtschaftlich erfolgt und abgerechnet wird und der 

Demontage- und Herausholservice natürlich auch von anderen Dienstleistern angeboten werden 

kann, wird dieses nicht weiter beworben. 

Mögliche Ansätze: 

Keine 

3.1.7 Altholz  

Das System der Altholzerfassung ist als positiv zu bewerten, da an den Annahmestellen das wert-

haltige Möbelaltholz vom restlichen Sperrmüll getrennt erfasst wird.  

Mögliche Ansätze: 

Keine  

3.1.8 Altmetall  

Die separate Erfassung von Altmetall ist ein positiver Beitrag zur Sekundärrohstoffwirtschaft.  

Mögliche Ansätze: 

Keine  

3.1.9 Elektroaltgeräte  

Es besteht ein gut ausgebautes Erfassungssystem von Elektroaltgeräten im Landkreis Friesland. Mit 

7,7 kg / Ew liegen wir unter dem Bundesdurchschnitt von 8,6 kg/Ew. 

Mögliche Ansätze: 

Keine, aber Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. 
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3.1.10 Problemstoffe  

Der Landkreis bietet ein überdurchschnittlich ausgebautes Erfassungssystem für Problemstoffe an. 

Die Annahmezeiten an den Entsorgungsanlagen scheinen ausreichend und müssen unserer Ansicht 

nicht erweitert werden. Hier würden aufgrund der hohen Kosten für Personal sowie genehmigungs-

pflichtigen, speziell ausgestalteten Annahmestellen an den Entsorgungsanlagen gemessen an den 

Anlieferungen (z.Z. rund 50 – 60 pro Woche) unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen. Für die 

gängigen Abfälle (Farben und Lacke, Leuchtstoffröhren usw.) gibt es in fast jeder Gemeinde eine 

ständige Sammelstelle (siehe 0). 

Mögliche Ansätze: 

Keine  

3.1.11 Bauabfälle  

Bei der Entsorgung von Bauabfällen gibt es keine Auffälligkeiten. Allerdings zeichnet sich immer 

mehr das Fehlen geeigneter Deponien Klasse 0 und 1 zur Entsorgung von mineralischem Bauschutt 

etc. ab. 

Mögliche Ansätze: 

Nur im Bereich mineralischer Bauabfälle → Boden und Bauschutt 

Durch intensivere Beratung sollten die Gemeinden und andere mit Baumaßnahmen beschäftigte 

Behörden zur Nutzung von z.B. Recyclingschotter angehalten werden. 

Hintergrund: Gemäß § 3 NAbfG sind alle Kommunen verpflichtet, Gegenstände/Materialien einzu-

setzen, die reparierbar/recyclingfähig sind oder aus Recyclingwerkstoffen bestehen. Insbesondere 

bei Baumaßnahmen mit geringeren Anforderungen, z.B. Wanderwegen, Fahrradwegen kann im Un-

terbau ohne Einschränkung RC-Schotter als Frostschutzschicht eingesetzt werden. 

Um für verwertbare Böden und Bauschutt eine Verwertungsmöglichkeit zu schaffen wird z.Z. erör-

tert, ob am AWZ eine Bodenbörse angesiedelt werden kann. Hierzu sollen von der kommunalen 

Seite die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. In einem noch zu bestimmenden Ver-

fahren soll en dann ein gewerblich Betreibende gesucht werden, die dann ggf. auch über die 

Kreisgrenzen hinaus Bauprojekte mit Boden und RC-Schotter bedienen kann. Zurzeit sind aber be-

reits private Anbieter hier unterwegs, die in Eigenregie Bauschutt brechen und Erden umschlagen. 

Hierzu soll ein Gespräch mit den regionalen Bauunternehmen gesucht werden, um hier keine Kon-

kurrenzsituation zu schaffen (Siehe auch Kapitel 4). 

3.1.12 Verpackungen  

Die Erfassung von Verpackungen aus Kunststoff, Verbundstoff, Metall, Glas und PPK obliegt nicht 

dem örE, sondern den Dualen Systemen. Dennoch gibt es durch gemeinsame Behälternutzung Ver-

flechtungen die durch Nutzungsvereinbarungen vertraglich geregelt sind. Hier sind z.B. die 2-wö-

chentliche Wertstofftonnenleerung oder die Übernahme von 50% der Sammlungskosten für Altpa-

piererfassung herauszustellen. 

Außerdem trägt die Abfallberatung durch ihre Tätigkeiten zum Gelingen des Systems bei. Insbeson-

dere durch die genannte Verflechtung der Sammlung in gemeinsamen Behältern (Wertstoff- / Alt-

papiertonne) sind hier gemeinsame Ziele zu fassen. 
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Mögliche Ansätze: 

Keine  

3.1.13 Sonstige Abfälle  

Bei den sonstigen Abfällen zeigen sich keine Auffälligkeiten. 

Mögliche Ansätze: 

Keine  

3.1.14 Abfallwirtschaftszentrum Wiefels  

Das AWZ ist eine moderne Anlage mit allen Möglichkeiten einer umweltgerechten Verwertung und 

Deponierung von Abfällen. Die ggf. durch gesetzliche Änderungen oder Modernisierungen bedingte 

Ertüchtigung der Anlagen führt der Zweckverband in Eigenregie in Absprache mit den Landkreisen 

Friesland und Wittmund durch. 

3.1.15 Wertstoffhof Varel-Hohenberge 

Eine Annahme aller Abfälle am Standort Varel-Hohenberge, wie immer wieder gefordert, kann nur 

mit erheblichem personellen und finanziellen Aufwand betrieben werden. Neben einem zusätzli-

chen Kassenbetrieb müsste die gesamte Containerstellfläche umgebaut und erweitert werden, um 

den Anforderungen der Abfalltrennung (in Wiefels 30 verschiedene Kategorien!) zu gewährleisten. 

Hinzu kommen die Kosten für den Transport. Daher sollte das derzeitige Annahmesystem beibehal-

ten werden. 

Mögliche Ansätze:  
Keine 

3.1.16 Deponie Varel-Hohenberge 

Die Deponie wurde mit Bescheid vom 23.11.2017 in die Nachsorge entlassen. Damit sind die großen 

Baumaßnahmen abgeschlossen. In den folgenden ca. 25 Jahren wird das Überwachungsprogramm 

durchgeführt und fortgeschrieben.  

Die Fläche des BA III (Südseite) steht für zukünftige PV-Planungen auf Kreisebene zur Verfügung. 

Eine Finanzierung durch Mittel der Abfallwirtschaft ist nicht zulässig. 

Sonstige Änderungen: 

Keine  

3.1.17 Abfallumschlagstation Wangerooge  

Die Abfallentsorgung auf Wangerooge bleibt grundsätzlich wie bisher bestehen. Da die Umschlag-

anlage bereits 25 Jahre alt ist, werden in den nächsten Jahren Investitionen in den Erhalt erwartet. 

Die Bahnlinie wurde Außendeichs erneuert und sollte in den nächsten Jahren keine Reparaturen 

erzeugen. Da im Binnenbereich weniger Einflüsse durch Feuchtigkeit zu erwarten sind, wurden die 

abgängigen gegen „neuwertige“ Bahnschwellen aus dem Bestand ausgetauscht. 

Der Radlader für den Umschlagbetrieb ist mittlerweile 12 Jahre alt. Da ein Ausfall große Kosten 

erzeugen kann, muss das Gerät ausgetauscht werden. 

Kommentiert [SH16]: Ergänzung 
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Mögliche Ansätze: 

Wenn die Bahn neue Baumaßnahmen an den eigenen Bahnlinien durchführt, wird der Landkreis 

die restlichen rund 60 m erneuern lassen.  

Der Radlader wird in der Ausschreibung für 2025 als Leistung des AN ausgeschrieben, da dieser die 

Geräte auch für die gewerbliche Erfassung privatwirtschaftlich mit nutzt. 

Derzeit läuft auch eine Alternativprüfung, ob das System mit Presse und Aufgabecontainern zeitge-

mäß ist 

Sonstige Änderungen:  

Keine 

3.1.18 Grünabfallsammelstelle Sande 

Die im dritten Jahr eingerichtete Sammelstelle in Sande erreicht nicht die erwarteten Mengen.  

Mögliche Ansätze: 

Hier gilt es die Fortführung zu diskutieren 

Sonstige Änderungen: 

Keine  

3.1.19 Verwaltung  

Die Verwaltung der Behälter liegt bei den Gemeinden. Dies stellt ein System der kurzen Wege dar 

und ist sehr bürgerfreundlich. Der Nachteil liegt darin, dass der Landkreis keine direkte Übersicht 

über seine Behälterbestände hat und acht verschiedene Verwaltungen mit ihren jeweils eigenen 

Verfahrensweisen in diesem System arbeiten. 

Die Verwaltung der Behälterzahlen erfolgt daher nicht auf einer einheitlich korrekten Datenbasis. 

Die Angabe, wie viele Behälter im Landkreis aufgestellt sind, ist jedoch für viele Bereiche planungs-

relevant (z. B. für Ausschreibungen, Kalkulationen), aber auch zur Bestimmung und Festlegung ei-

nes Behältervolumens. 

 

Mögliche Ansätze: 

Optimierung des Behältermanagements ist die Einführung eines Identsystems.  

Den Gebühreneinzug mit einheitlichen Abläufen durch den Landkreis übernehmen. 

Sonstige Änderungen: 

Keine  

3.1.20 Abfallberatung  

Die Abfallberatung ist insgesamt gut aufgestellt. Durch die Änderungen des „Informationsverhal-

tens“ insbesondere der jüngeren und mittelaltrigen Nutzer und neue technische Möglichkeiten 

baut der Landkreis sein Angebot in Form der Internetpräsentation und Smartphone-Anwendungen 

(Apps) weiter aus.  

Kommentiert [SH17]: Einwand MU 13 kein Handlungsbedarf 
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Der Abfuhrkalender, der an alle Haushalte verteilt wird, soll in seinem Umfang erhalten bleiben. 

Allgemeine Informationen und Hinweise zur Abfallvermeidung sollen hier jährlich mit aufgeführt 

werden. Durch die gestiegenen Rohstoffpreise und Verfügbarkeit wird zukünftig eine Abwägung 

nötig werden, in welchem Umfang eine Verteilung notwendig ist und ob weitere Alternativen exis-

tieren. 

Mögliche Ansätze: 

Eine Möglichkeit der Rohstoffeinsparung im Bereich des Abfuhrkalenders ist z.B. die Straßenlisten 

zu streichen und die Kalender über den Adressdienst der Post direkt verteilen zu lassen. Die Einspa-

rungen der Rohstoffkosten würden dann in die Dienstleistung gehen. 

Durch rechtliche Änderungen kommen weitere Aufgaben auf die Abfallberatung zu, Beispielsweise 

die Mehrwegangebotspflicht. Derzeit ist eine Kontrolle/Aufklärung nur Stichpunktartig bzw. auf 

Hinweis möglich. Die Bewältigung dieser und anderer Aufgaben (z.B. Einsatz von Recyclingwerk-

stoffen, Einbindung in hauseigene Entscheidungen (abfallarme Feiern etc.) Fehlwürfe in der Bio-

tonne) ist nur mit weiterem Personal möglich. 

Sonstige Änderungen: 

Keine  

Neu  

3.1.21 Klimaanpassung 

Für die Belange der Klimaänderungen und Anpassung der Abfallwirtschaft sollen hier Überlegungen 

angestellt werden, wie die Abfallentsorgung (Behälter, Abfuhr, Sperrmüll) weiter optimiert werden 

könnten, die unter Umständen auch über den technischen Stand hinausgehen können. (Siehe auch 

Punkt 3.1.1 zum Thema einseitige Aufstellung der Abfallbehälter).  

Die Umsetzbarkeit ist häufig ein wirtschaftlicher Faktor wie z.B. sicherere Abfallbehälter, Maßnah-

men bei Sturm usw .. Die potenziellen Maßnhamen gilt es in den nächsten Jahen zu diskutieren.  

 

 

  

Kommentiert [SH18]: Einwand Klimaschutz Ergänzung 
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4 Nachweis der Entsorgungssicherheit 

Durch das Abfallwirtschaftskonzept soll auch die Entsorgungssicherheit im Entsorgungsgebiet nach-

gewiesen werden. Für die Behandlung der Restabfälle und Ablagerung der nicht verwertbaren Ab-

fälle zur Beseitigung aus privaten Haushalten und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle stehen ausrei-

chend Kapazitäten (> 10 Jahre) zur Verfügung. 

4.1 Vorbehandlungskapazitäten 

Die MBA im AWZ Wiefels verfügt über ausreichende Verarbeitungskapazitäten für die im Kreisge-

biet anfallenden Abfälle. Die in der Prognose (Kapitel 2) ermittelten, potentiellen Restabfallmengen 

sinken derzeit eher. 

4.2 Ablagerungskapazitäten 

Die vorbehandelten Abfälle können auf der Deponie Wiefels II abgelagert werden. Nach Angaben 

des Zweckverbandes bestehen Ablagerungskapazitäten bis über 2030 hinaus.  

Für mineralische Abfälle gibt es z.Z. keine Entsorgungsanlage. Der in privaten Haushalten anfallende 

Bauschutt wird für Deponiebaumaßnahmen verwendet.  

Bis auf gelegentliche Anfragen gibt es keine Abfallmengen, die den Bau einer Deponie der Klasse 0 

oder I rechtfertigen können. Insgesamt gibt es für gewerblich anfallende mineralische Bauabfälle in 

Niedersachsen ausreichende Ablagerungskapazitäten, aber: Insbesondere im Norden Niedersach-

sens besteht aus Sicht der Landesabfallplanung aufgrund des fehlenden Grundangebotes ein Bedarf 

für zusätzliche Deponiekapazitäten der Klasse I oder gleichwertig nutzbarer Kapazitäten. Auch be-

zogen auf das Land insgesamt ist ein Bedarf zur jeweils rechtzeitigen Schaffung von weiteren Depo-

niekapazitäten der Deponieklasse I zu verzeichnen, da 50 % des prognostizierten, zu deponierenden 

Abfallaufkommens auf diesen Bereich entfällt141. 

Ein für ein friesisches DK I-Projekt wirtschaftlich, im Sinne der erforderlichen Mindestauslastung, 

tragfähiges Aufkommen an entsprechenden Abfällen lässt sich nicht prognostizieren. Das Aufkom-

men der entsprechenden Abfälle ist erheblichen Schwankungen unterworfen, die von wechselnden 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig sind. 

Bezüglich der ökologisch und ökonomisch optimalen Lösung für den jeweiligen Entsorgungsvorgang 

ist fortgesetzt das Nebeneinander des Potentials der vorhandenen Entsorgungswege auszuschöp-

fen und zu berücksichtigen.  

Die Möglichkeit zur Schaffung eines neuen DK I-Standortes würde von der ersten Projektierung bis 

hin zur Inbetriebnahme einen Zeitraum von mindestens 5-10 Jahren in Anspruch nehmen. 

In Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen war in der vergangenen Planungsperiode 

der Entsorgungsweg aufgrund regionsübergreifend bestehender Kapazitäten zu Preisen verfügbar, 

die z.B. entsprechende Sanierungsmaßnahmen bisher nicht übermäßig belasteten. Die Projektie-

rung und Betrieb einer neuen DK I-Deponie wäre ohne Weiteres nicht auskömmlich, zumal die De-

poniebetreibenden gesetzlich verpflichtet sind, nicht nur die Kosten des laufenden Betriebes, son-

                                                           
141 Entwurf Abfallwirtschaftsplan Niedersachsen, Teilplan Siedlungs- und nicht gefährliche Abfälle, Stand Juli 2019 
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dern auch die einer mindestens 30-jährigen Nachsorge in die privatrechtlichen Entgelte einzubezie-

hen (vgl. § 44 KrWG). Um die Kosten des laufenden Betriebes und der Nachsorge zu decken, ist 

somit ein erhebliches und verlässliches Aufkommen entsprechender Abfälle erforderlich. 

Im Ergebnis wird vor dem Hintergrund der grundsätzlich vorhandenen Entsorgungswege (Behand-

lung, Ablagerung in externen Deponien) und aufgrund des begrenzten und schwankenden Abfal-

laufkommens, derzeit aus Sicht der Abfallwirtschaftsplanung keine Erfordernis für die Ausweisung 

einer DK-I-Deponie in Friesland gesehen. 

Unabhängig davon sind die Entwicklungen der bestehenden Entsorgungswege laufend zu beobach-

ten, um bei sich abzeichnenden Beschränkungen rechtzeitig alternative Entsorgungsmöglichkeiten 

zu initiieren. Es ist mit Blick auf die in der Vergangenheit in wenigen Einzelfällen eingetretenen An-

nahmebeschränkungen bei relevanten Entsorgungsvorgängen anzustreben, die bestehenden Ent-

sorgungswege noch weitergehend abzusichern. 

 


